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Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und des Kinder- 

und Jugendlichenpsychotherapeuten  

(Psychotherapeutengesetz - PsychThG)  
 
§ 1 Berufsausübung  
(1) Wer die heilkundliche Psychotherapie unter der Berufsbezeichnung "Psychologische 
Psychotherapeutin" oder "Psychologischer Psychotherapeut" oder die heilkundliche Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapie unter der Berufsbezeichnung "Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeutin" oder "Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut" ausüben will, 
bedarf der Approbation als Psychologischer Psychotherapeut oder Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeut. Die vorübergehende Ausübung des Berufs ist auch auf Grund einer 
befristeten Erlaubnis zulässig. Die Berufsbezeichnungen nach Satz 1 darf nur führen, wer nach Satz 1 
oder 2 zur Ausübung der Berufe befugt ist. Die Bezeichnung "Psychotherapeut" oder 
"Psychotherapeutin" darf von anderen Personen als Ärzten, Psychologischen Psychotherapeuten 
oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten nicht geführt werden.  
(1a) Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychologische Psychotherapeuten sowie Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, die 
Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines anderen 
Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, dürfen den Beruf des 
Psychologischen Psychotherapeuten oder des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten unter 
Führung der entsprechenden Berufsbezeichnung nach Absatz 1 im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
ohne Approbation oder ohne Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung ausüben, wenn sie ihre 
Berufstätigkeit als vorübergehende und gelegentliche Dienstleistung im Sinne des Artikels 50 des EG-
Vertrages im Geltungsbereich dieses Gesetzes erbringen. Sie unterliegen jedoch der Meldepflicht und 
Nachprüfung nach diesem Gesetz. Gleiches gilt für Drittstaaten und Drittstaatsangehörige, soweit 
sich hinsichtlich der Anerkennung von Ausbildungsnachweisen nach dem Recht der Europäischen 
Gemeinschaften eine Gleichstellung ergibt.  
(2) Die Berechtigung zur Ausübung des Berufs des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 
erstreckt sich auf Patienten, die das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Ausnahmen von Satz 
1 sind zulässig, wenn zur Sicherung des Therapieerfolgs eine gemeinsame psychotherapeutische 
Behandlung von Kindern oder Jugendlichen mit Erwachsenen erforderlich ist oder bei Jugendlichen 
eine vorher mit Mitteln der Kinderund Jugendlichenpsychotherapie begonnene 
psychotherapeutische Behandlung erst nach Vollendung des 21. Lebensjahres abgeschlossen werden 
kann. 
(3) Ausübung von Psychotherapie im Sinne dieses Gesetzes ist jede mittels wissenschaftlich 
anerkannter psychotherapeutischer Verfahren vorgenommene Tätigkeit zur Feststellung, Heilung 
oder Linderung von Störungen mit Krankheitswert, bei denen Psychotherapie indiziert ist. Im 
Rahmen einer psychotherapeutischen Behandlung ist eine somatische Abklärung herbeizuführen. Zur 
Ausübung von Psychotherapie gehören nicht psychologische Tätigkeiten, die die Aufarbeitung und 
Überwindung sozialer Konflikte oder sonstige Zwecke außerhalb der Heilkunde zum Gegenstand 
haben.  
 
§ 2 Approbation  
(1) Eine Approbation nach § 1 Abs. 1 Satz 1 ist auf Antrag zu erteilen, wenn der Antragsteller  
1. Deutscher im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes, Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates 
der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum oder heimatloser Ausländer im Sinne des Gesetzes über die Rechtsstellung 
heimatloser Ausländer ist,  
2. die vorgeschriebene Ausbildung abgeleistet und die staatliche Prüfung bestanden hat,  
3. sich nicht eines Verhaltens schuldig gemacht hat, aus dem sich die Unwürdigkeit oder 
Unzuverlässigkeit zur Ausübung des Berufs ergibt,  
4. nicht in gesundheitlicher Hinsicht zur Ausübung des Berufs ungeeignet ist und  
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5. über die für die Ausübung der Berufstätigkeit erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache 
verfügt.  
(…) 
(3) Ist die Voraussetzung nach Absatz 1 Nr. 1 nicht erfüllt, so kann die Approbation in besonderen 
Einzelfällen oder aus Gründen des öffentlichen Gesundheitsinteresses erteilt werden. Ist zugleich die 
Voraussetzung nach Absatz 1 Nr. 2 nicht erfüllt, so ist die Erteilung der Approbation nur zulässig, 
wenn der Antragsteller eine in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erworbene, den 
Voraussetzungen der Richtlinie 2005/36/EG entsprechende abgeschlossene Ausbildung nachweist. 
Absatz 2 gilt entsprechend. Für Personen mit einer außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes 
abgeschlossenen Ausbildung gelten die Absätze 2 und 2a Satz 1, 3, 4 und 5 entsprechend.  
(…) 
(4) Soll die Erteilung der Approbation wegen Fehlens einer der Voraussetzungen nach Absatz 1 
abgelehnt werden, so ist der Antragsteller oder sein gesetzlicher Vertreter vorher zu hören.  
(5) Ist gegen den Antragsteller wegen des Verdachts einer Straftat, aus der sich die Unwürdigkeit 
oder Unzuverlässigkeit zur Ausübung des Berufs ergeben kann, ein Strafverfahren eingeleitet, so 
kann die Entscheidung über den Antrag auf Erteilung der Approbation bis zur Beendigung des 
Verfahrens ausgesetzt werden.  
 
(…) 
 
§ 3 Rücknahme, Widerruf und Ruhen der Approbation, Verzicht  
(1) Die Approbation ist zurückzunehmen, wenn bei ihrer Erteilung die Voraussetzung des § 2 Abs. 1 
Nr. 2 nicht vorgelegen hat, die im Ausland erworbene Ausbildung nach § 2 Abs. 2, 2a oder Abs. 3 Satz 
2 oder die nach § 12 nachzuweisende Ausbildung nicht abgeschlossen war oder die Gleichwertigkeit 
der Ausbildung und Kenntnisse nach § 2 Abs. 2 Satz 3 und 4, Abs. 2a oder Abs. 3 Satz 4 nicht gegeben 
war. Sie kann zurückgenommen werden, wenn bei ihrer Erteilung eine der Voraussetzungen nach § 2 
Abs. 1 Nr. 1, 3 oder 4 nicht vorgelegen hat.  
(2) Die Approbation ist zu widerrufen, wenn nachträglich die Voraussetzung nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 
wegfällt. Gleiches gilt im Falle des nachträglichen, dauerhaften Wegfalls einer der Voraussetzungen 
nach § 2 Abs. 1 Nr. 4.  
(3) Das Ruhen der Approbation kann angeordnet werden, wenn  
1. gegen den Approbationsinhaber wegen des Verdachts einer Straftat, aus der sich die Unwürdigkeit 
oder Unzuverlässigkeit zur Ausübung des Berufs ergeben kann, ein Strafverfahren eingeleitet ist,  
2. nachträglich eine der Voraussetzungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 vorübergehend nicht mehr vorliegt 
oder Zweifel bestehen, ob eine der Voraussetzungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 noch erfüllt ist und der 
Approbationsinhaber sich weigert, sich einer von der zuständigen Behörde angeordneten amts- oder 
fachärztlichen Untersuchung zu unterziehen,  
3. sich ergibt, dass der Approbationsinhaber nicht über die für die Ausübung der Berufstätigkeit 
erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt. Die Anordnung ist aufzuheben, wenn ihre 
Voraussetzungen nicht mehr vorliegen. Der Psychologische  
Psychotherapeut oder der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut, dessen Approbation ruht, darf 
den Beruf nicht ausüben. Die zuständige Behörde kann auf Antrag des Approbationsinhabers, dessen 
Approbation ruht, zulassen, dass die Praxis für einen von ihr zu bestimmenden Zeitraum durch einen 
anderen Psychologischen Psychotherapeuten oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 
weitergeführt werden darf.  
(4) Auf die Approbation kann durch schriftliche Erklärung gegenüber der zuständigen Behörde 
verzichtet werden. Ein Verzicht, der unter einer Bedingung erklärt wird, ist unwirksam.  
 
§ 4 Erlaubnis  
(1) Eine befristete Erlaubnis zur Berufsausübung kann auf Antrag Personen erteilt werden, die eine  
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abgeschlossene Ausbildung für den Beruf nachweisen. In den Fällen, in denen die 
Ausbildungsvoraussetzungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 nicht erfüllt sind oder nach § 2 Abs. 2 nicht als 
erfüllt gelten, ist nachzuweisen, dass die im Ausland erworbene Ausbildung in den wesentlichen 
Grundzügen einer Ausbildung nach diesem Gesetz entspricht.  
(2) Die befristete Erlaubnis kann auf bestimmte Tätigkeiten und Beschäftigungsstellen beschränkt 
werden. Sie darf nur widerruflich und bis zu einer Gesamtdauer der Tätigkeit von höchstens drei 
Jahren erteilt oder verlängert werden. Eine befristete Erlaubnis darf ausnahmsweise über drei Jahre 
hinaus erteilt oder verlängert werden, wenn dies im Interesse der psychotherapeutischen 
Versorgung der Bevölkerung liegt. Satz 3 gilt entsprechend bei Antragstellern, die 
1. unanfechtbar als Asylberechtigte anerkannt sind,  
2. eine Niederlassungserlaubnis nach § 23 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes besitzen,  
3. als Ausländer mit einem Deutschen im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes oder mit einem 
Staatsangehörigen eines Vertragsstaates des Europäischen Wirtschaftsraums oder einem 
Drittstaatsangehörigen, soweit sich nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaften ein 
entsprechender Rechtsanspruch ergibt, verheiratet sind oder eine Lebenspartnerschaft führen, der 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat, oder  
4. im Besitz einer Einbürgerungszusicherung sind, der Einbürgerung jedoch Hindernisse 
entgegenstehen, die sie selbst nicht beseitigen können.  
(2a) Eine unbeschränkte Erlaubnis ist auf Antrag zu erteilen, wenn der Antragsteller  
1. die Voraussetzung nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 oder Abs. 2 sowie die Voraussetzungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 
3, 4 und 5 erfüllt und  
2. Ehegatte oder Kind unter 21 Jahren eines Staatsangehörigen eines Vertragsstaates des 
Europäischen Wirtschaftsraums oder eines Drittstaatsangehörigen, soweit sich nach dem Recht der 
Europäischen Gemeinschaften ein entsprechender Rechtsanspruch ergibt, oder Kind eines solchen 
Staatsangehörigen ist, dem dieser Staatsangehörige Unterhalt gewährt und der eine Berufstätigkeit 
in Deutschland ausübt. Ehegatten eines Staatsangehörigen eines Vertragsstaates des Europäischen 
Wirtschaftsraums oder eines Drittstaatsangehörigen, soweit sich nach dem Recht der Europäischen 
Gemeinschaften ein entsprechender Rechtsanspruch ergibt, der in Deutschland 
aufenthaltsberechtigt ist, und Kinder eines solchen Staatsangehörigen, denen er Unterhalt gewährt 
oder die unterhaltsberechtigt sind, werden den Personen nach Satz 1 gleichgestellt. § 3 gilt 
entsprechend.  
(3) Personen mit einer Erlaubnis nach den Absätzen 1 bis 2a haben die Rechte und Pflichten eines 
Angehörigen des Berufs, für dessen Ausübung ihnen die Erlaubnis erteilt worden ist.  
 
§ 5 Ausbildung und staatliche Prüfung  
(1) Die Ausbildungen zum Psychologischen Psychotherapeuten sowie zum Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten dauern in Vollzeitform jeweils mindestens drei Jahre, in Teilzeitform 
jeweils mindestens fünf Jahre. Sie bestehen aus einer praktischen Tätigkeit, die von theoretischer 
und praktischer Ausbildung begleitet wird, und schließen mit Bestehen der staatlichen Prüfung ab.  
(2) Voraussetzung für den Zugang zu einer Ausbildung nach Absatz 1 ist 1. für eine Ausbildung zum 
Psychologischen Psychotherapeuten  
a) eine im Inland an einer Universität oder gleichstehenden Hochschule bestandene 
Abschlussprüfung im Studiengang Psychologie, die das Fach Klinische Psychologie einschließt und 
gemäß § 15 Abs. 2 Satz 1 des Hochschulrahmengesetzes der Feststellung dient, ob der Student das 
Ziel des Studiums erreicht hat,  
b) ein in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erworbenes gleichwertiges Diplom im 
Studiengang Psychologie oder  
c) ein in einem anderen Staat erfolgreich abgeschlossenes gleichwertiges Hochschulstudium der 
Psychologie,  
2. für eine Ausbildung zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten  
a) eine der Voraussetzungen nach Nummer 1,  
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b) die im Inland an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule bestandene 
Abschlussprüfung in den Studiengängen Pädagogik oder Sozialpädagogik,  
c) ein in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erworbenes Diplom in den Studiengängen 
Pädagogik oder Sozialpädagogik oder  
d) ein in einem anderen Staat erfolgreich abgeschlossenes gleichwertiges Hochschulstudium.  
§ 2 Abs. 2 Satz 3 und 4 gilt entsprechend. 
(3) Die zuständige Behörde kann auf Antrag eine andere abgeschlossene Ausbildung im Umfang ihrer  
Gleichwertigkeit auf die Ausbildung nach Absatz 1 anrechnen, wenn die Durchführung der 
Ausbildung und die Erreichung des Ausbildungszieles dadurch nicht gefährdet werden.  
 
§ 6 Ausbildungsstätten  
(1) Die Ausbildungen nach § 5 Abs. 1 werden an Hochschulen oder an anderen Einrichtungen 
vermittelt, die als Ausbildungsstätten für Psychotherapie oder als Ausbildungsstätten für Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapie staatlich anerkannt sind.  
(2) Einrichtungen sind als Ausbildungsstätten nach Absatz 1 anzuerkennen, wenn in ihnen  
1. Patienten, die an psychischen Störungen mit Krankheitswert leiden, nach wissenschaftlich 
anerkannten  
psychotherapeutischen Verfahren stationär oder ambulant behandelt werden, wobei es sich bei 
einer  
Ausbildung zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten um Personen handeln muss, die das 21.  
Lebensjahr noch nicht vollendet haben,  
2. für die Ausbildung geeignete Patienten nach Zahl und Art in ausreichendem Maße zur Verfügung 
stehen,  
3. eine angemessene technische Ausstattung für Ausbildungszwecke und eine fachwissenschaftliche 
Bibliothek vorhanden ist,  
4. in ausreichender Zahl geeignete Psychologische Psychotherapeuten oder Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten und qualifizierte Ärzte für die Vermittlung der medizinischen 
Ausbildungsinhalte für das jeweilige Fach zur Verfügung stehen,  
5. die Ausbildung nach Ausbildungsplänen durchgeführt wird, die auf Grund der Ausbildungs- und  
Prüfungsverordnung für Psychologische Psychotherapeuten oder der Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten erstellt worden sind, und  
6. die Ausbildungsteilnehmer während der praktischen Tätigkeit angeleitet und beaufsichtigt werden 
sowie die begleitende theoretische und praktische Ausbildung durchgeführt wird.  
(3) Kann die Einrichtung die praktische Tätigkeit oder die begleitende theoretische und praktische 
Ausbildung nicht vollständig durchführen, hat sie sicherzustellen, dass eine andere geeignete 
Einrichtung diese Aufgabe in dem erforderlichen Umfang übernimmt. Absatz 2 Nr. 4 gilt 
entsprechend.  
 
(…) 
 
 
(…) 
 
§ 10 Zuständigkeiten  
(1) Die Entscheidungen nach § 2 Abs. 1 trifft die zuständige Behörde des Landes, in dem der 
Antragsteller die staatliche Prüfung abgelegt hat. Die Entscheidungen nach § 2 Abs. 1 in Verbindung 
mit § 12, nach § 2 Abs. 2, 2a und 3 sowie nach § 4 trifft die zuständige Behörde des Landes, in dem 
der Beruf ausgeübt werden soll. § 4 Abs. 2a Satz 3 bleibt unberührt.  
(2) Die Entscheidungen nach § 3 trifft die zuständige Behörde des Landes, in dem der Beruf ausgeübt 
wird oder zuletzt ausgeübt worden ist. Satz 1 gilt entsprechend für die Entgegennahme der 
Verzichtserklärung nach § 3 Abs. 4.  
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(3) Die Entscheidungen nach § 5 Abs. 3 trifft die zuständige Behörde des Landes, in dem der 
Antragsteller an der Ausbildung teilzunehmen beabsichtigt.  
(4) Die Entscheidungen nach § 6 Abs. 2 trifft die zuständige Behörde des Landes, in dem die 
Ausbildungsstätte ihren Sitz hat.  
(5) Die Meldung nach § 9a Abs. 2 und 3 nimmt die zuständige Behörde des Landes entgegen, in dem 
die Dienstleistung erbracht werden soll oder erbracht worden ist. Sie fordert die Informationen nach 
§ 9b Satz 1 an. Die Informationen nach § 9b Satz 2 werden durch die zuständige Behörde des Landes 
übermittelt, in dem der Beruf des Psychologischen Psychotherapeuten oder des Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten ausgeübt wird oder zuletzt ausgeübt worden ist. Die Unterrichtung 
des Herkunftsmitgliedstaats gemäß § 9c erfolgt durch die zuständige Behörde des Landes, in dem die 
Dienstleistung erbracht wird oder erbracht worden ist. Die Bescheinigungen nach § 9a Abs. 4 stellt 
die zuständige Behörde des Landes aus, in dem der Antragsteller den Beruf des Psychologischen 
Psychotherapeuten oder des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten ausübt.  
 
§ 11 Wissenschaftliche Anerkennung  
Soweit nach diesem Gesetz die wissenschaftliche Anerkennung eines Verfahrens Voraussetzung für 
die Entscheidung der zuständigen Behörde ist, soll die Behörde in Zweifelsfällen ihre Entscheidung 
auf der Grundlage eines Gutachtens eines wissenschaftlichen Beirates treffen, der gemeinsam von 
der auf Bundesebene zuständigen Vertretung der Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeuten sowie der ärztlichen Psychotherapeuten in der 
Bundesärztekammer gebildet wird. Ist der Beirat am 31. Dezember 1998 noch nicht gebildet, kann 
seine Zusammensetzung durch das Bundesministerium für Gesundheit bestimmt werden.  
 
§ 12 Übergangsvorschriften  
(1) Wer im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes, ohne Arzt zu sein, im Rahmen der 
kassenärztlichen Versorgung an der psychotherapeutischen Behandlung von gesetzlich 
Krankenversicherten im Delegationsverfahren nach den Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte 
und Krankenkassen über die Durchführung der Psychotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung 
(Psychotherapie-Richtlinien in der Neufassung vom 3. Juli 1987 - BAnz. Nr. 156 Beilage Nr. 156a -, 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 12. März 1997 - BAnz. Nr. 49 S. 2946), als 
Psychotherapeut oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut mitwirkt oder die Qualifikation für 
eine solche Mitwirkung erfüllt, erhält bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 Nr. 1, 3 und 4 
auf Antrag eine Approbation zur Ausübung des Berufs des Psychologischen Psychotherapeuten oder 
eine Approbation zur Ausübung des Berufs des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten nach § 1 
Abs. 1 Satz 1. Das gleiche gilt für Personen, die die für eine solche Mitwirkung vorausgesetzte 
Qualifikation bei Vollzeitausbildung innerhalb von drei Jahren, bei Teilzeitausbildung innerhalb von 
fünf Jahren, nach Inkrafttreten des Gesetzes erwerben.  
(2) Wer im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes als Diplompsychologe eine Weiterbildung 
zum "Fachpsychologen in der Medizin" nach den Vorschriften der Anweisung über das postgraduale 
Studium für naturwissenschaftliche und technische Hochschulkader sowie Diplompsychologen und 
Diplomsoziologen im Gesundheitswesen vom 1. April 1981 (Verf. U. Mitt. MfG DDR Nr. 4 S. 61) 
erfolgreich abgeschlossen hat, erhält bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 1, 3 und 
4 auf Antrag eine Approbation zur Ausübung des Berufs des Psychologischen Psychotherapeuten 
nach § 1 Abs. 1 Satz 1, wenn die dreijährige Weiterbildung vorwiegend auf die Vermittlung von 
Kenntnissen und Fähigkeiten in der Psychotherapie ausgerichtet war.  
(3) Personen mit einer bestandenen Abschlussprüfung im Studiengang Psychologie an einer 
Universität oder einer gleichstehenden Hochschule erhalten bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 
2 Abs. 1 Nr. 1, 3 und 4 auf Antrag eine Approbation zur Ausübung des Berufs des Psychologischen 
Psychotherapeuten nach § 1 Abs. 1 Satz 1, wenn sie zwischen dem 1. Januar 1989 und dem 31. 
Dezember 1998 mit einer Gesamtdauer von mindestens sieben Jahren an der Versorgung von 
Versicherten einer Krankenkasse mitgewirkt haben oder ihre Leistungen während dieser Zeit von 
einem Unternehmen der privaten Krankenversicherung vergütet oder von der Beihilfe als 
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beihilfefähig anerkannt worden sind. Voraussetzung für die Erteilung der Approbation nach Satz 1 ist 
ferner, dass die Antragsteller  
1. während des Zeitraums nach Satz 1 mindestens 4.000 Stunden psychotherapeutischer 
Berufstätigkeit oder  
60 dokumentierte und abgeschlossene Behandlungsfälle sowie  
2. mindestens 140 Stunden theoretischer Ausbildung in wissenschaftlich anerkannten Verfahren  
nachweisen. Personen im Sinne des Satzes 1, die das Erfordernis nach Satz 1 zweiter Halbsatz oder 
die Voraussetzung nach Satz 2 Nr. 1 nicht erfüllen, erhalten die Approbation nur, wenn sie 
nachweisen, dass sie bis zum 31. Dezember 1998  
1. mindestens 2.000 Stunden psychotherapeutischer Berufstätigkeit abgeleistet oder 30 
dokumentierte Behandlungsfälle abgeschlossen,  
2. mindestens fünf Behandlungsfälle unter Supervision mit insgesamt mindestens 250 
Behandlungsstunden abgeschlossen,  
3. mindestens 280 Stunden theoretischer Ausbildung in wissenschaftlich anerkannten Verfahren 
abgeleistet haben und  
4. am 24. Juni 1997 für die Krankenkasse tätig waren oder ihre Leistungen zu diesem Zeitpunkt von 
einem Unternehmen der privaten Krankenversicherung vergütet oder von der Beihilfe als 
beihilfefähig anerkannt worden sind.  
(4) Personen mit einer bestandenen Abschlussprüfung im Studiengang Psychologie an einer 
Universität oder einer gleichstehenden Hochschule erhalten bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 
2 Abs. 1 Nr. 1, 3 und 4 auf Antrag eine Approbation zur Ausübung des Berufs des Psychologischen 
Psychotherapeuten nach § 1 Abs. 1 Satz 1, wenn sie nachweisen, dass sie zwischen dem 1. Januar 
1989 und dem 31. Dezember 1998 mit einer Gesamtdauer von mindestens sieben Jahren als 
Angestellte oder Beamte  
1. in einer psychiatrischen, psychotherapeutischen, psychosomatischen oder neurologischen 
Einrichtung vorwiegend psychotherapeutisch tätig waren oder  
2. hauptberuflich psychotherapeutische Behandlungen durchgeführt haben. Voraussetzung für die 
Erteilung der Approbation nach Satz 1 Nr. 1 und 2 ist ferner, dass die Antragsteller nachweisen, dass 
sie  
1. in dem Zeitraum nach Satz 1 mindestens 4.000 Stunden einschließlich der dazu notwendigen 
Diagnostik und Fallbesprechungen psychotherapeutisch tätig waren oder 60 dokumentierte 
Behandlungsfälle abgeschlossen und  
2. mindestens 140 Stunden theoretische Ausbildung in dem Gebiet, in dem sie beschäftigt sind, 
abgeleistet haben. Personen im Sinne des Satzes 1, die das Erfordernis nach Satz 1 zweiter Halbsatz 
oder die Voraussetzung nach Satz 2 Nr. 1 nicht erfüllen, wird die Approbation nur erteilt, wenn sie 
nachweisen, dass sie bis zum 31. Dezember 1998  
1. mindestens 2.000 Stunden psychotherapeutischer Berufstätigkeit abgeleistet oder 30 
dokumentierte Behandlungsfälle abgeschlossen,  
2. mindestens fünf Behandlungsfälle unter Supervision mit insgesamt mindestens 250 
Behandlungsstunden abgeschlossen,  
3. mindestens 280 Stunden theoretischer Ausbildung in dem Gebiet, in dem sie beschäftigt sind, 
abgeleistet und  
4. spätestens am 24. Juni 1997 ihre psychotherapeutische Beschäftigung aufgenommen haben.  
(5) Für Personen mit einer bestandenen Abschlussprüfung im Studiengang Psychologie an einer 
Universität oder einer gleichstehenden Hochschule oder im Studiengang Pädagogik oder 
Sozialpädagogik an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule gelten die Absätze 3 und 
4 für den Antrag auf Erteilung einer Approbation zur Ausübung des Berufs des Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten entsprechend. 
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Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Psychologische Psychotherapeuten 

(PsychTh- APrV) - PsychTh-APrV  

 
Eingangsformel  
Auf Grund des § 8 des Psychotherapeutengesetzes vom 16. Juni 1998 (BGBl. I S. 1311) verordnet das  
Bundesministerium für Gesundheit:  
 
Erster Abschnitt  
Ausbildung  
 
§ 1 Ziel und Gliederung  
(1) Die Ausbildung der Psychologischen Psychotherapeuten erfolgt auf der Grundlage von 
Ausbildungsplänen und erstreckt sich auf die Vermittlung von eingehenden Grundkenntnissen in 
wissenschaftlich anerkannten psychotherapeutischen Verfahren sowie auf eine vertiefte Ausbildung 
in einem dieser Verfahren. Sie ist auf der Grundlage des wissenschaftlichen Erkenntnisstandes 
praxisnah und patientenbezogen durchzuführen.  
(2) Die Ausbildung hat den Ausbildungsteilnehmern insbesondere die Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten zu vermitteln, die erforderlich sind, um  
1. in Diagnostik, Therapie und Rehabilitation von Störungen mit Krankheitswert, bei denen 
Psychotherapie indiziert ist, und  
2. bei der Therapie psychischer Ursachen, Begleiterscheinungen und Folgen von körperlichen 
Erkrankungen unter Berücksichtigung der ärztlich erhobenen Befunde zum körperlichen Status und 
der sozialen Lage des Patienten auf den wissenschaftlichen, geistigen und ethischen Grundlagen der 
Psychotherapie eigenverantwortlich und selbständig handeln zu können (Ausbildungsziel).  
(3) Die Ausbildung umfaßt mindestens 4.200 Stunden und besteht aus einer praktischen Tätigkeit (§ 
2), einer theoretischen Ausbildung (§ 3), einer praktischen Ausbildung mit Krankenbehandlungen 
unter Supervision (§ 4) sowie einer Selbsterfahrung, die die Ausbildungsteilnehmer zur Reflexion 
eigenen therapeutischen Handelns befähigt (§ 5). Sie schließt mit Bestehen der staatlichen Prüfung 
ab.  
(4) Die regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an den Ausbildungsveranstaltungen nach Absatz 3 ist 
durch eine Bescheinigung nach dem Muster der Anlage 2 nachzuweisen. 
 
§ 2 Praktische Tätigkeit  
(1) Die praktische Tätigkeit nach § 1 Abs. 3 Satz 1 dient dem Erwerb praktischer Erfahrungen in der 
Behandlung von Störungen mit Krankheitswert im Sinne des § 1 Abs. 3 Satz 1 des 
Psychotherapeutengesetzes sowie von Kenntnissen anderer Störungen, bei denen Psychotherapie 
nicht indiziert ist. Sie steht unter fachkundiger Anleitung und Aufsicht.  
(2) Die praktische Tätigkeit umfaßt mindestens 1.800 Stunden und ist in Abschnitten von jeweils 
mindestens drei Monaten abzuleisten. Hiervon sind  
1. mindestens 1.200 Stunden an einer psychiatrischen klinischen Einrichtung, die im Sinne des 
ärztlichen Weiterbildungsrechts zur Weiterbildung für Psychiatrie und Psychotherapie zugelassen ist 
oder die von der nach § 10 Abs. 4 Psychotherapeutengesetz zuständigen Behörde als gleichwertige 
Einrichtung zugelassen wird, und  
2. mindestens 600 Stunden an einer von einem Sozialversicherungsträger anerkannten Einrichtung 
der psychotherapeutischen oder psychosomatischen Versorgung, in der Praxis eines Arztes mit einer 
ärztlichen Weiterbildung in der Psychotherapie oder eines Psychologischen Psychotherapeuten zu 
erbringen.  
(3) Während der praktischen Tätigkeit in der psychiatrischen klinischen Einrichtung ist der 
Ausbildungsteilnehmer jeweils über einen längeren Zeitraum an der Diagnostik und der Behandlung 
von mindestens 30 Patienten zu beteiligen. Bei mindestens vier dieser Patienten müssen die Familie 
oder andere Sozialpartner des Patienten in das Behandlungskonzept einbezogen sein. Der 
Ausbildungsteilnehmer hat dabei Kenntnisse und Erfahrungen über die akute, abklingende und 
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chronifizierte Symptomatik unterschiedlicher psychiatrischer Erkrankungen zu erwerben sowie die 
Patientenbehandlungen fallbezogen und unter Angabe von Umfang und Dauer zu dokumentieren.  
 
§ 3 Theoretische Ausbildung  
(1) Die theoretische Ausbildung nach § 1 Abs. 3 Satz 1 umfaßt mindestens 600 Stunden. Sie erstreckt 
sich auf die zu vermittelnden Grundkenntnisse für die psychotherapeutische Tätigkeit und im 
Rahmen der vertieften Ausbildung auf Spezialkenntnisse in einem wissenschaftlich anerkannten 
psychotherapeutischen Verfahren (Anlage 1). Sie findet in Form von Vorlesungen, Seminaren und 
praktischen Übungen statt. Die Vorlesungen dürfen ein Drittel der Stundenzahl der theoretischen 
Ausbildung nicht überschreiten.  
(2) In den Seminaren nach Absatz 1 Satz 2 sind die in den Vorlesungen und praktischen Übungen 
vermittelten Ausbildungsinhalte der Anlage 1 mit den Ausbildungsteilnehmern vertiefend und 
anwendungsbezogen zu erörtern. Dabei sind insbesondere psychologische, psychopathologische und 
medizinische Zusammenhänge herauszuarbeiten. Während der Seminare hat ferner die Vorstellung 
der praktischen psychotherapeutischen Arbeit mit Patienten zu erfolgen. Die Zahl der 
Ausbildungsteilnehmer an einem Seminar soll 15 nicht überschreiten.  
(3) Die praktischen Übungen nach Absatz 1 Satz 2 umfassen Falldarstellungen und 
Behandlungstechniken der praktischen psychotherapeutischen Arbeit mit Patienten. Dabei sind die 
rechtlich geschützten Belange des Patienten zu berücksichtigen. Praktische Übungen sind, soweit der 
Lehrstoff dies erfordert, in kleinen Gruppen durchzuführen.  
 
§ 4 Praktische Ausbildung  
(1) Die praktische Ausbildung nach § 1 Abs. 3 Satz 1 ist Teil der vertieften Ausbildung in einem 
wissenschaftlich anerkannten psychotherapeutischen Verfahren und dient dem Erwerb sowie der 
Vertiefung von Kenntnissen und praktischen Kompetenzen bei der Behandlung von Patienten mit 
Störungen mit Krankheitswert nach § 1 Abs. 3 Satz 1 des Psychotherapeutengesetzes. Sie umfaßt 
mindestens 600 Behandlungsstunden unter Supervision mit mindestens sechs 
Patientenbehandlungen sowie mindestens 150 Supervisionsstunden, von denen mindestens 50 
Stunden als Einzelsupervision durchzuführen sind.  
(2) Die in Absatz 1 Satz 2 genannten Supervisionsstunden sind bei mindestens drei Supervisoren 
abzuleisten und auf die Behandlungsstunden regelmäßig zu verteilen. Die Supervision erfolgt durch 
Supervisoren, die von der Hochschule oder anderen Einrichtung nach § 6 Abs. 1 des 
Psychotherapeutengesetzes (Ausbildungsstätte) anerkannt sind. Bei Gruppensupervision soll die 
Gruppe aus vier Teilnehmern bestehen.  
(3) Voraussetzungen für die Anerkennung als Supervisor nach Absatz 2 Satz 2 sind: 
1. eine mindestens fünfjährige psychotherapeutische Tätigkeit in der Krankenbehandlung nach der 
Approbation zum Psychologischen Psychotherapeuten oder nach Abschluß einer ärztlichen 
Weiterbildung in der Psychotherapie, schwerpunktmäßig auf dem Gebiet des wissenschaftlich 
anerkannten Verfahrens, das Gegenstand der praktischen Ausbildung ist,  
2. eine mindestens dreijährige Lehrtätigkeit an einer Ausbildungsstätte und  
3. die persönliche Eignung.  
Die Anerkennung als Supervisor ist von der Ausbildungsstätte regelmäßig zu überprüfen.  
(4) Während eines Übergangszeitraums von sechs Jahren nach Inkrafttreten dieser Verordnung 
können Personen mit einer Approbation als Psychologischer Psychotherapeut, die vor Inkrafttreten 
des Psychotherapeutengesetzes mindestens fünf Jahre psychotherapeutisch im Sinne des Absatzes 3 
Satz 1 Nr. 1 tätig waren, bei Nachweis dieser Tätigkeit als Supervisoren nach Absatz 3 anerkannt 
werden, wenn sie zugleich die Voraussetzungen des Absatzes  
3 Satz 1 Nr. 2 und 3 erfüllen. Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.  
(5) Die Zuweisung von Behandlungsfällen hat zu gewährleisten, daß die Ausbildungsteilnehmer über 
das Spektrum von Störungen mit Krankheitswert, bei denen Psychotherapie indiziert ist, eingehende 
Kenntnisse und Erfahrungen erwerben.  
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(6) Während der praktischen Ausbildung hat der Ausbildungsteilnehmer mindestens sechs 
anonymisierte schriftliche Falldarstellungen über eigene Patientenbehandlungen, die unter 
Supervision stattgefunden haben, zu erstellen. Die Falldarstellungen haben die wissenschaftlichen 
Erkenntnisse zu berücksichtigen, die Diagnostik, Indikationsstellung und eine Evaluation der 
Therapieergebnisse mit einzuschließen, ein ätiologisch orientiertes Krankheitsverständnis 
nachzuweisen sowie den Behandlungsverlauf und die Behandlungstechnik in Verbindung mit der 
Theorie darzustellen. Sie sind von der Ausbildungsstätte zu beurteilen.  
 
§ 5 Selbsterfahrung  
(1) Die Selbsterfahrung nach § 1 Abs. 3 Satz 1 richtet sich nach dem wissenschaftlich anerkannten  
psychotherapeutischen Verfahren, das Gegenstand der vertieften Ausbildung ist, und umfaßt 
mindestens 120 Stunden. Gegenstand der Selbsterfahrung sind die Reflexion oder Modifikation 
persönlicher Voraussetzungen für das therapeutische Erleben und Handeln unter Einbeziehung 
biographischer Aspekte sowie bedeutsame Aspekte des Erlebens und Handelns im Zusammenhang 
mit einer therapeutischen Beziehung und mit der persönlichen Entwicklung im Ausbildungsverlauf.  
(2) Die Selbsterfahrung findet bei von der Ausbildungsstätte anerkannten Selbsterfahrungsleitern, die 
als Supervisoren nach § 4 Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 4 anerkannt sind, statt, zu denen der 
Ausbildungsteilnehmer keine verwandtschaftlichen Beziehungen hat und nicht in wirtschaftlichen 
oder dienstlichen Abhängigkeiten steht. § 4 Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend.  
 
§ 6 Unterbrechung der Ausbildung, Anrechnung anderer Ausbildungen  
(1) Auf die Dauer der Ausbildung werden angerechnet  
1. eine ausbildungsfreie Zeit von bis zu sechs Wochen jährlich und  
2. Unterbrechungen durch Krankheit oder aus anderen, vom Ausbildungsteilnehmer nicht zu 
vertretenden Gründen, bei Ausbildungsteilnehmerinnen auch Unterbrechungen durch 
Schwangerschaft, bis zu höchstens vier Wochen je Ausbildungsjahr. Die zuständige Behörde kann auf 
Antrag auch darüber hinausgehende Fehlzeiten berücksichtigen, soweit eine besondere Härte 
vorliegt und das Erreichen des Ausbildungszieles durch die Anrechnung nicht gefährdet wird.  
(2) Wird die Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten gemäß § 5 Abs. 3 des  
Psychotherapeutengesetzes verkürzt, hat der Antragsteller sich einer weiteren Ausbildung zu 
unterziehen, die sich auf die Defizite seiner Ausbildung im Vergleich zu der in den §§ 2 bis 5 
geregelten Ausbildung erstreckt, ihm Grundkenntnisse in wissenschaftlich anerkannten 
psychotherapeutischen Verfahren sowie eine vertiefte Ausbildung in einem dieser Verfahren 
vermittelt und sicherstellt, daß er das Ausbildungsziel nach § 1 Abs. 2 erreicht. Die Dauer und Inhalte 
der weiteren Ausbildung werden von der zuständigen Behörde festgelegt; sie legt ferner die 
Gesamtstundenzahl  
1. der praktischen Tätigkeit nach § 2,  
2. der theoretischen Ausbildung nach § 3,  
3. der praktischen Ausbildung nach § 4, ihre Aufteilung in Behandlungs- und Supervisionsstunden 
und die Anzahl der Patientenbehandlungen sowie  
4. der Selbsterfahrung nach § 5 fest. Die weitere Ausbildung schließt mit der staatlichen Prüfung nach 
§ 8 ab.  
 
Zweiter Abschnitt  
Allgemeine Prüfungsbestimmungen  
 
§ 7 Zulassung zur Prüfung  
(1) Die zuständige Behörde nach § 8 Abs. 2 entscheidet auf Antrag des Prüflings über die Zulassung 
zur staatlichen Prüfung und im Benehmen mit der Leitung der Ausbildungsstätte über die Ladungen 
zu den Prüfungsterminen. Die Prüfungstermine sollen nicht früher als zwei Monate vor dem Ende der 
Ausbildung liegen.  
(2) Die Zulassung zur Prüfung wird erteilt, wenn folgende Nachweise vorliegen:  
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1. die Geburtsurkunde und alle Urkunden, die eine spätere Namensänderung ausweisen,  
2. der Nachweis über die bestandene Abschlußprüfung im Studiengang Psychologie, die das Fach 
Klinische Psychologie einschließt, oder eine Bescheinigung über eine gleichwertige Ausbildung nach § 
5 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe b oder c des Psychotherapeutengesetzes,  
3. die Bescheinigung nach § 1 Abs. 4 über die Teilnahme an den Ausbildungsveranstaltungen und  
4. mindestens zwei Falldarstellungen nach § 4 Abs. 6, die von der Ausbildungsstätte als Prüfungsfall 
angenommen wurden.  
(3) Die Zulassung zur Prüfung und die Ladungen zu den Prüfungsterminen sollen dem Prüfling 
spätestens zwei Wochen vor Prüfungsbeginn schriftlich mitgeteilt werden.  
(4) Die besonderen Belange behinderter Prüflinge sind zur Wahrung ihrer Chancengleichheit bei 
Durchführung der Prüfungen zu berücksichtigen.  
 
§ 8 Staatliche Prüfung  
(1) Die staatliche Prüfung nach § 5 Abs. 1 Satz 2 des Psychotherapeutengesetzes umfaßt einen 
schriftlichen und einen mündlichen Teil.  
(2) Der Prüfling legt die Prüfung vor der zuständigen Behörde ab. Zuständig ist die Behörde des 
Landes, in dem der Prüfling im Zeitpunkt der Antragstellung nach § 7 Abs. 1 an der Ausbildung 
teilnimmt.  
 
§ 9 Prüfungskommission  
(1) Für den mündlichen Teil der Prüfung nach § 8 bedient sich die zuständige Behörde einer 
staatlichen Prüfungskommission. Die Prüfungskommission besteht aus folgenden Mitgliedern, von 
denen zwei keine Lehrkräfte der Ausbildungsstätte sein dürfen, an der die Ausbildung durchgeführt 
wurde:  
1. einem Psychologischen Psychotherapeuten, der für das psychotherapeutische Verfahren 
qualifiziert ist, das Gegenstand der vertieften Ausbildung war, und der nach § 4 Abs. 3 Satz 1 oder 
Abs. 4 als Supervisor anerkannt ist, als Vorsitzendem,  
2. mindestens zwei weiteren Psychologischen Psychotherapeuten mit der in Nummer 1 genannten 
Qualifikation, von denen mindestens einer zusätzlich über die Supervisorenanerkennung nach § 4 
Abs. 3 Satz  
1 oder Abs. 4 verfügen muß, und  
3. einem Arzt mit einer ärztlichen Weiterbildung in der Psychiatrie und Psychotherapie, in der 
Kinderund Jugendpsychiatrie und -psychotherapie oder in der Psychotherapeutischen Medizin, der 
an einer  
Ausbildungsstätte lehrt. Der Selbsterfahrungsleiter des Prüflings darf der Prüfungskommission nicht 
angehören.  
(2) Jedes Mitglied der Prüfungskommission hat einen oder mehrere Stellvertreter. Die Mitglieder der 
Prüfungskommission und ihre Stellvertreter werden von der zuständigen Behörde bestellt. 
 
§ 10 Niederschrift  
Über den mündlichen Teil der Prüfung nach § 8 ist eine Niederschrift zu fertigen, aus der 
Gegenstand, Ablauf und Ergebnisse der Prüfung sowie etwa vorkommende Unregelmäßigkeiten 
hervorgehen. Sie ist von allen Mitgliedern der Prüfungskommission zu unterzeichnen. Lautet die 
Note "mangelhaft" oder "ungenügend", so sind die Gründe anzugeben und in die Niederschrift 
aufzunehmen.  
 
§ 11 Benotung  
Die Leistungen im mündlichen Teil der Prüfung werden wie folgt benotet:  
"sehr gut" (1), wenn die Leistung hervorragend ist,  
"gut" (2), wenn die Leistung erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegt,  
"befriedigend" (3), wenn die Leistung in jeder Hinsicht durchschnittlichen Anforderungen gerecht 
wird,  
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"ausreichend" (4), wenn die Leistung trotz Mängeln noch den Anforderungen genügt,  
"mangelhaft" (5), wenn die Leistung wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr 
genügt,  
"ungenügend" (6), wenn die Leistung unbrauchbar ist.  
 
§ 12 Bestehen und Wiederholung der Prüfung  
(1) Die Prüfung ist bestanden, wenn jeder der in § 8 Abs. 1 vorgeschriebenen Prüfungsteile 
bestanden ist.  
(2) Über die bestandene staatliche Prüfung wird ein Zeugnis nach dem Muster der Anlage 3 erteilt. 
Über das Nichtbestehen erhält der Prüfling von der zuständigen Behörde eine schriftliche Mitteilung, 
in der die Prüfungsnoten anzugeben sind.  
(3) Der Prüfling kann den schriftlichen und den mündlichen Teil der Prüfung jeweils zweimal 
wiederholen, wenn er die Note "mangelhaft" oder "ungenügend" erhalten hat. Eine weitere 
Wiederholung ist auch nach einer erneuten Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten 
nicht zulässig.  
(4) Hat der Prüfling den mündlichen Teil der Prüfung oder die gesamte Prüfung zu wiederholen, so 
wird er zu den Wiederholungsprüfungen nur geladen, wenn er an einer weiteren praktischen 
Ausbildung teilgenommen hat, deren Dauer und Inhalt von der zuständigen Behörde bestimmt 
werden. Dem Antrag des Prüflings auf Zulassung zu den Wiederholungsprüfungen ist jeweils ein 
Nachweis über die weitere Ausbildung sowie mindestens eine Falldarstellung nach § 4 Abs. 6, die von 
der Ausbildungsstätte als Prüfungsfall angenommen wurde, beizufügen. Die Wiederholungsprüfung 
soll jeweils spätestens sechs Monate nach der letzten Prüfung abgeschlossen sein.  
 
§ 13 Rücktritt von der Prüfung  
(1) Tritt ein Prüfling nach seiner Zulassung von der Prüfung oder einem Prüfungsteil zurück, so hat er 
die Gründe für seinen Rücktritt unverzüglich der zuständigen Behörde schriftlich mitzuteilen. 
Genehmigt die zuständige Behörde den Rücktritt, so gilt die Prüfung oder der betreffende Teil der 
Prüfung als nicht unternommen. Die Genehmigung ist nur zu erteilen, wenn wichtige Gründe 
vorliegen. Im Falle einer Krankheit kann die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung verlangt werden.  
(2) Wird die Genehmigung für den Rücktritt nicht erteilt oder unterläßt es der Prüfling, die Gründe 
für seinen Rücktritt unverzüglich mitzuteilen, so gilt die Prüfung oder der betreffende Teil der 
Prüfung als nicht bestanden. § 12 Abs. 3 gilt entsprechend.  
 
§ 14 Versäumnisfolgen  
(1) Versäumt ein Prüfling einen Prüfungstermin, gibt er die Aufsichtsarbeit nicht oder nicht 
rechtzeitig ab oder unterbricht er die Prüfung, so gilt der betreffende Teil der Prüfung als nicht 
bestanden, wenn nicht ein wichtiger Grund vorliegt; § 12 Abs. 3 gilt entsprechend. Liegt ein wichtiger 
Grund vor, so gilt der betreffende Teil der Prüfung als nicht unternommen.  
(2) Die Entscheidung darüber, ob ein wichtiger Grund vorliegt, trifft die zuständige Behörde. § 13 
Abs. 1 Satz 1 und 4 gilt entsprechend.  
 
§ 15 Ordnungsverstöße und Täuschungsversuche  
Die zuständige Behörde kann bei Prüflingen, die die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfung in 
erheblichem Maße gestört oder sich eines Täuschungsversuchs schuldig gemacht haben, den 
betreffenden Teil der Prüfung für nicht bestanden erklären; § 12 Abs. 3 gilt entsprechend. Eine solche 
Entscheidung ist nur bis zum Abschluß der gesamten Prüfung zulässig.  
 
Dritter Abschnitt  
Besondere Prüfungsbestimmungen  
 
§ 16 Schriftlicher Teil der Prüfung  
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(1) Der schriftliche Teil der Prüfung erstreckt sich auf die in Anlage 1 Teil A aufgeführten 
Grundkenntnisse in den wissenschaftlich anerkannten psychotherapeutischen Verfahren; er kann 
auch rechnergestützt durchgeführt werden. Der Prüfling hat in einer Aufsichtsarbeit schriftlich 
gestellte Fragen zu beantworten oder anzugeben, welche der mit den Aufgaben vorgelegten 
Antworten er für zutreffend hält. Die Aufsichtsarbeit dauert 120 Minuten. Die Aufsichtführenden 
werden von der zuständigen Behörde bestimmt.  
(2) Für den schriftlichen Teil der Prüfung sind bundeseinheitliche Termine abzuhalten. Bei der 
Festlegung der Prüfungsaufgaben sollen sich die zuständigen Behörden nach Maßgabe einer 
Vereinbarung der Länder einer Einrichtung bedienen, die die Aufgabe hat, Prüfungsaufgaben für 
Prüfungen im Rahmen der psychotherapeutischen Ausbildung sowie eine Übersicht von 
Gegenständen, auf die sich der schriftliche Teil der Prüfung beziehen kann, herzustellen. Dabei sind 
jeweils allen Prüflingen dieselben Prüfungsaufgaben zu stellen. Soweit bei den Prüfungsaufgaben 
zutreffende Antworten auszuwählen sind, ist bei der Aufstellung der Prüfungsaufgaben festzulegen, 
welche Antworten als zutreffend anerkannt werden.  
(3) Die Prüfungsaufgaben sind durch die zuständigen Behörden vor der Feststellung des 
Prüfungsergebnisses darauf zu überprüfen, ob sie, gemessen an den Anforderungen des Absatzes 1 
Satz 1, fehlerhaft sind. Ergibt diese Überprüfung, dass einzelne Prüfungsaufgaben fehlerhaft sind, 
sind diese bei der Feststellung des Prüfungsergebnisses nicht zu berücksichtigen. Die Zahl der 
Aufgaben für die Prüfung mindert sich entsprechend. Bei der Bewertung des schriftlichen Teils der 
Prüfung nach den Absätzen 4 und 5 ist von der verminderten Zahl der Prüfungsaufgaben auszugehen. 
Die Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum Nachteil eines Prüflings 
auswirken.  
(4) Der schriftliche Teil der Prüfung ist bestanden, wenn der Prüfling mindestens 60 Prozent der 
gestellten Prüfungsaufgaben zutreffend beantwortet hat oder wenn die Zahl der vom Prüfling 
zutreffend beantworteten Aufgaben um nicht mehr als 12 Prozent die durchschnittlichen 
Prüfungsleistungen der Prüflinge unterschreitet und die Aufsichtsarbeit mindestens mit 
"ausreichend" benotet wird.  
(5) Die Leistungen im schriftlichen Teil der Prüfung sind wie folgt zu bewerten: Hat der Prüfling die 
für das Bestehen der Prüfung nach Absatz 4 erforderliche Mindestzahl zutreffend beantworteter 
Prüfungsaufgaben erreicht, so lautet die Note  
"sehr gut", wenn er mindestens 75 Prozent,  
"gut", wenn er mindestens 50 Prozent, aber weniger als 75 Prozent,  
"befriedigend", wenn er mindestens 25 Prozent, aber weniger als 50 Prozent,  
"ausreichend", wenn er keine oder weniger als 25 Prozent  
der darüber hinaus gestellten Prüfungsaufgaben zutreffend beantwortet hat.  
Die Note lautet  
"mangelhaft", wenn der Prüfling mindestens 90 Prozent,  
"ungenügend", wenn er weniger als 90 Prozent der für das Bestehen des schriftlichen Teils der 
Prüfung erforderlichen Mindestzahl zutreffend beantworteter Fragen erreicht hat.  
(6) Stehen Aufsichtsarbeiten am 14. Werktag nach dem Prüfungstag für die Auswertung nicht zur 
Verfügung, so ist die durchschnittliche Prüfungsleistung im Sinne des Absatzes 4 aus den zu diesem 
Zeitpunkt zur Verfügung  
stehenden Aufsichtsarbeiten zu errechnen. Die so ermittelte durchschnittliche Prüfungsleistung gilt 
auch für später auszuwertende Aufsichtsarbeiten.  
(7) Das Ergebnis der Prüfung wird durch die zuständige Behörde festgestellt und dem Prüfling 
mitgeteilt. Dabei sind anzugeben:  
1. die Prüfungsnote,  
2. die Bestehensgrenze,  
3. die Zahl der gestellten und die Zahl der vom Prüfling zutreffend beantworteten Aufgaben 
insgesamt und  
4. die durchschnittliche Prüfungsleistung aller Prüflinge im gesamten Bundesgebiet.  
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(8) Die zuständige Behörde teilt den Ausbildungsstätten mit, welche Prüflinge den schriftlichen Teil 
der Prüfung bestanden haben.  
 
§ 17 Mündlicher Teil der Prüfung  
(1) Der mündliche Teil der Prüfung erstreckt sich unter besonderer Berücksichtigung des 
wissenschaftlich anerkannten psychotherapeutischen Verfahrens, das Gegenstand der vertieften 
Ausbildung war, auf folgende Inhalte:  
1. Ätiologie, Pathogenese und Aufrechterhaltung von Störungen mit Krankheitswert nach § 1 Abs. 3 
Satz 1 des Psychotherapeutengesetzes,  
2. theoretische Grundlagen und klinisch-empirische Befunde zu wissenschaftlich anerkannten 
psychotherapeutischen Verfahren,  
3. Kriterien der generellen und differentiellen Indikation in den wissenschaftlich anerkannten 
psychotherapeutischen Verfahren und Methoden einschließlich der Evaluation von 
Behandlungsverläufen sowie  
4. Theorie und Praxis der Therapeuten-Patienten-Beziehung.  
(2) In der mündlichen Prüfung hat der Prüfling anhand mindestens eines Falles nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 
nachzuweisen, daß er über das für die Tätigkeit der Psychologischen Psychotherapeuten 
erforderliche eingehende Wissen und Können verfügt, in der Lage ist, die während der Ausbildung 
erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in der beruflichen Praxis anzuwenden und zu 
eigenständiger wissenschaftlich begründeter Diagnostik und psychotherapeutischer 
Krankenbehandlung befähigt ist. Der Prüfling soll insbesondere zeigen, daß er  
1. die Technik der Anamneseerhebung und der psychodiagnostischen Untersuchungsmethoden 
beherrscht und ihre Resultate zu beurteilen vermag,  
2. in der Lage ist, die Informationen, die zur Stellung der Diagnose erforderlich sind, zu gewinnen, 
ihre unterschiedliche Bedeutung und Gewichtung für die Diagnosestellung zu erkennen und im 
Rahmen differentialdiagnostischer Überlegungen unter Berücksichtigung des körperlichen Status und 
der sozialen Lebensbedingungen des Patienten kritisch zu verwerten,  
3. in der Lage ist, ätiologische Zusammenhänge vor dem Hintergrund seiner Kenntnisse der 
Psychopathologie und seines Störungswissens zu erkennen,  
4. in der Lage ist, die generelle und differentielle Indikation zur Psychotherapie zu stellen und dabei 
die Grundkenntnisse in denjenigen Verfahren, die nicht Gegenstand der vertieften Ausbildung waren, 
zu berücksichtigen,  
5. über vertiefte Kenntnisse und eingehende Fertigkeiten in dem psychotherapeutischen Verfahren 
verfügt, das Gegenstand der vertieften Ausbildung war,  
6. in der Lage ist, die Therapeuten-Patienten-Beziehung in ihren zentralen Aspekten zu handhaben,  
7. in der Lage ist, die erworbenen Grundkenntnisse in Prävention und Rehabilitation fallbezogen 
anzuwenden sowie  
8. die allgemeinen, berufsrechtlichen und ethischen Regeln psychotherapeutischen Verhaltens kennt 
und anzuwenden weiß.  
(3) Der mündliche Teil der Prüfung besteht aus zwei Abschnitten. Der erste Abschnitt wird als 
Einzelprüfung durchgeführt und soll 30 Minuten dauern, in denen der Prüfungsfall nach Absatz 2 Satz 
1 mit dem Prüfling zu erörtern ist. Der zweite Abschnitt wird als Gruppenprüfung in Gruppen bis zu 
vier Prüflingen durchgeführt und soll 120 Minuten dauern. Die Dauer der Prüfung reduziert sich 
entsprechend der Anzahl der Prüflinge. Die mündliche Prüfung wird vom Vorsitzenden der 
Prüfungskommission geleitet. Die Prüfungskommission ist während der gesamten Dauer der 
mündlichen Prüfung zur Anwesenheit verpflichtet. Jedes Mitglied der Prüfungskommission ist 
berechtigt, Fragen an den Prüfling zu stellen.  
(4) Jeder Abschnitt des mündlichen Teils der Prüfung ist von jedem Mitglied der Prüfungskommission 
zu benoten. Aus den Noten der Prüfer bildet der Vorsitzende der Prüfungskommission im Benehmen 
mit den Prüfern die Note für den jeweiligen Abschnitt der mündlichen Prüfung sowie aus den Noten 
der beiden Abschnitte die Prüfungsnote für den mündlichen Teil der Prüfung. Der mündliche Teil der 
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Prüfung ist bestanden, wenn jeder Abschnitt mindestens mit "ausreichend" bewertet wird und die 
Prüfungsnote mindestens "ausreichend" ist.  
(5) Die zuständige Behörde kann zum mündlichen Teil der Prüfung Beobachter entsenden. Der 
Vorsitzende der Prüfungskommission kann auf begründeten Antrag die Anwesenheit von Zuhörern 
beim mündlichen Teil der Prüfung gestatten. Er hat zu Beginn der Prüfung alle Anwesenden auf die 
Schweigepflicht hinzuweisen. Bei Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses ist die Anwesenheit von 
Zuhörern nicht gestattet.  
 
§ 18 Gesamtnote der Prüfung  
Für die staatliche Prüfung nach § 8 Abs. 1 wird von der zuständigen Behörde eine Gesamtnote wie 
folgt gebildet: Die Note für den schriftlichen Teil der Prüfung wird mit 1, die Note für den mündlichen 
Teil der Prüfung mit 2 vervielfacht; die Summe der auf diese Weise gewonnenen Zahl wird durch 3 
geteilt. Die Gesamtnote wird bis auf die zweite Stelle hinter dem Komma errechnet. Sie lautet:  
"sehr gut" bei einem Zahlenwert bis 1,5,  
"gut" bei einem Zahlenwert über 1,5 bis 2,5,  
"befriedigend" bei einem Zahlenwert über 2,5 bis 3,5,  
"ausreichend" bei einem Zahlenwert über 3,5 bis 4.  
 
Vierter Abschnitt  
Approbationserteilung  
 
§ 19 Antrag auf Approbation  
(1) Die Approbation wird von der zuständigen Behörde auf Antrag erteilt. Dem Antrag sind 
beizufügen:  
1. ein tabellarischer Lebenslauf,  
2. die Geburtsurkunde und alle Urkunden, die eine spätere Namensänderung ausweisen,  
3. ein Nachweis über die Staatsangehörigkeit des Antragstellers,  
4. ein amtliches Führungszeugnis, das nicht früher als einen Monat vor der Vorlage ausgestellt sein 
darf,  
5. eine Erklärung darüber, ob gegen den Antragsteller ein gerichtliches Strafverfahren oder ein 
staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren anhängig ist,  
6. eine ärztliche Bescheinigung, die nicht älter als einen Monat sein darf, aus der hervorgeht, dass der 
Antragsteller nicht in gesundheitlicher Hinsicht zur Ausübung des Berufs ungeeignet ist und  
7. das Zeugnis über die staatliche Prüfung für Psychologische Psychotherapeuten nach § 12 Abs. 2 
Satz 1. In den Fällen, in denen die Approbation auf Grund eines Ausbildungsnachweises nach § 2 Abs. 
2, 2a, 3 oder Abs. 3a des Psychotherapeutengesetzes erteilt werden soll, können von den 
Antragstellern die in Satz 2 Nr. 1 und 2 genannten Nachweise nicht gefordert werden, es sei denn, 
ihre in einem Drittland ausgestellten Ausbildungsnachweise sind noch in keinem anderen 
Mitgliedstaat anerkannt worden.  
(2) Soll eine Approbation nach § 2 Abs. 2, 2a, 3 oder Abs. 3a des Psychotherapeutengesetzes erteilt 
werden, sind, sofern die Ausbildung nicht nach den Vorschriften dieser Verordnung erfolgt ist, an 
Stelle des Nachweises nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 7 die den Anforderungen des § 2 Abs. 2, 2a, 3 oder 
Abs. 3a des Gesetzes entsprechenden Ausbildungsnachweise in amtlich beglaubigter Kopie 
vorzulegen. Soweit diese Nachweise nicht in deutscher Sprache ausgestellt sind, sind sie zusätzlich in 
amtlich beglaubigter Übersetzung vorzulegen. Die zuständige Behörde kann die Vorlage weiterer 
Nachweise, insbesondere über eine bisherige Tätigkeit, verlangen.  
(3) Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen 
Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum können anstelle des in 
Absatz 1 Nr. 4 genannten Zeugnisses eine von der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats 
ausgestellte entsprechende Bescheinigung oder einen von einer solchen Behörde ausgestellten 
Strafregisterauszug oder, wenn ein solcher nicht beigebracht werden kann, einen gleichwertigen 
Nachweis vorlegen. Hat der Antragsteller einen dem Beruf des Psychologischen Psychotherapeuten 
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entsprechenden Beruf im Herkunftsmitgliedstaat bereits ausgeübt, so kann die für die Erteilung der 
Approbation als Psychologischer Psychotherapeut zuständige Behörde bei der zuständigen Behörde 
des Herkunftsmitgliedstaats Auskünfte über etwa gegen den Antragsteller verhängte Strafen oder 
sonstige berufs- oder strafrechtliche Maßnahmen wegen schwerwiegenden standeswidrigen 
Verhaltens oder strafbarer Handlungen, die die Ausübung des Berufs im Herkunftsmitgliedstaat 
betreffen, einholen. Hat die für die Erteilung der Approbation zuständige Behörde in den Fällen des 
Satzes 1 oder 2 vonTatbeständen Kenntnis, die außerhalb des Geltungsbereichs des 
Psychotherapeutengesetzes eingetreten sind und im Hinblick auf die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 
Nr. 3 des Psychotherapeutengesetzes von Bedeutung sein können, hat sie die zuständige Stelle des 
Herkunftsmitgliedstaats zu unterrichten und sie zu bitten, diese Tatbestände zu überprüfen und ihr 
das Ergebnis und die Folgerungen, die sie hinsichtlich der von ihr ausgestellten Bescheinigungen und 
Nachweise daraus zieht, mitzuteilen. Die in Satz 1 bis 3 genannten Bescheinigungen und Mitteilungen 
sind vertraulich zu behandeln. Sie dürfen der Beurteilung nur zugrunde gelegt werden, wenn bei der 
Vorlage die Ausstellung nicht mehr als drei Monate zurückliegt.  
(4) Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines anderen 
Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, die eine Approbation nach 
§ 1 Abs. 1 des Psychotherapeutengesetzes beantragen, können zum Nachweis, dass die 
Voraussetzungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 dieses Gesetzes vorliegen, einen entsprechenden Nachweis 
ihres Herkunftsmitgliedstaats vorlegen. Wird im Herkunftsmitgliedstaat ein solcher Nachweis nicht 
verlangt, ist eine von einer zuständigen Behörde dieses Staates ausgestellte Bescheinigung 
anzuerkennen, aus der sich ergibt, dass die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 Nr. 3 des 
Psychotherapeutengesetzes erfüllt sind. Absatz 3 Satz 4 und 5 gilt entsprechend.  
(5) Antragsteller, die über einen Ausbildungsnachweis im Beruf des Psychologischen 
Psychotherapeuten verfügen, der in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erworben 
worden ist, führen nach der Anerkennung ihrer Berufsqualifikation die Berufsbezeichnung 
„Psychologische Psychotherapeutin“ oder „Psychologischer Psychotherapeut“.  
(6) Die zuständige Behörde bestätigt dem Antragsteller binnen eines Monats nach Eingang des 
Antrags den Antragseingang und den Empfang der Unterlagen und teilt ihm mit, welche Unterlagen 
fehlen. Sie hat über den Antrag kurzfristig, spätestens vier Monate nach Vorlage der Nachweise über 
das Vorliegen der Voraussetzungen dieses Gesetzes zu entscheiden. Werden von der zuständigen 
Stelle des Herkunftsmitgliedstaats die in Absatz 3 Satz 1 genannten Bescheinigungen nicht ausgestellt 
oder die nach Absatz 3 Satz 2 oder Satz 3 nachgefragten Mitteilungen innerhalb von zwei Monaten 
nicht gemacht, kann der Antragsteller sie durch Vorlage einer Bescheinigung über die Abgabe einer 
eidesstattlichen Erklärung gegenüber der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats ersetzen.  
(7) Die zuständige Behörde hat den Dienstleistungserbringer bei der erstmaligen Anzeige einer 
Dienstleistungserbringung im Sinne des § 9a des Psychotherapeutengesetzes binnen eines Monats 
nach Eingang der Meldung und der Begleitdokumente über das Ergebnis ihrer Nachprüfung zu 
unterrichten. Ist eine Nachprüfung innerhalb dieser Frist in besonderen Ausnahmefällen nicht 
möglich, unterrichtet die zuständige Behörde den Dienstleistungserbringer innerhalb eines Monats 
über die Gründe für diese Verzögerung und über den Zeitplan für ihre Entscheidung, die vor Ablauf 
des zweiten Monats ab Eingang der vollständigen Unterlagen ergehen muss. Erhält der 
Dienstleistungserbringer innerhalb der in den Sätzen 1 und 2 genannten Fristen keine Rückmeldung 
der zuständigen Behörde, darf die Dienstleistung erbracht werden.  
 
(…) 
 
§ 21 Approbationsurkunde  
Die Approbationsurkunde wird nach dem Muster der Anlage 4 ausgestellt. Sie ist dem Antragsteller 
gegen Empfangsbekenntnis auszuhändigen oder mit Zustellungsurkunde zuzustellen.  
Fünfter Abschnitt  
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§ 22 Inkrafttreten  
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1999 in Kraft.  
Schlußformel  
Der Bundesrat hat zugestimmt.  
 
Anlage 1 (zu § 3 Abs. 1)  
Theoretische Ausbildung  
A. Grundkenntnisse 200 Stunden  
1. Entwicklungs-, sozial-, persönlichkeits- und neuropsychologische Grundlagen der Psychotherapie  
2. Konzepte über die Entstehung, Aufrechterhaltung und den Verlauf psychischer und psychisch 
mitbedingter Erkrankungen verschiedener Altersgruppen  
2.1 Allgemeine und spezielle Krankheitslehren der Störungen mit Krankheitswert, bei denen 
Psychotherapie indiziert ist, unter Berücksichtigung der wissenschaftlich anerkannten Verfahren  
2.2 Psychosomatische Krankheitslehre  
2.3 Psychiatrische Krankheitslehre  
3. Methoden und Erkenntnisse der Psychotherapieforschung  
4. Diagnostik und Differentialdiagnostik einschließlich Testverfahren zur Abgrenzung verschiedener 
Störungen mit Krankheitswert, bei denen Psychotherapie indiziert ist, psychosozial- und 
entwicklungsbedingter Krisen sowie körperlich begründbarer Störungen  
5. Besondere entwicklungs- und geschlechtsspezifische Aspekte der Persönlichkeit, der 
Psychopathologie und der Methodik der Psychotherapie verschiedener Altersgruppen  
6. Intra- und interpersonelle Aspekte psychischer und psychisch mitbedingter Störungen in 
Paarbeziehungen, Familien und Gruppen  
7. Prävention und Rehabilitation  
8. Medizinische und pharmakologische Grundkenntnisse für Psychotherapeuten  
9. Methoden und differentielle Indikationsstellung wissenschaftlich anerkannter 
psychotherapeutischer Verfahren  
10. Dokumentation und Evaluation von psychotherapeutischen Behandlungsverläufen  
11. Berufsethik und Berufsrecht, medizinische und psychosoziale Versorgungssysteme, 
Organisationsstrukturen des Arbeitsfeldes, Kooperation mit Ärzten und anderen Berufsgruppen  
12. Geschichte der Psychotherapie  
B. Vertiefte Ausbildung 400 Stunden  
1. Theorie und Praxis der Diagnostik, insbesondere Anamnese,  
Indikationsstellung und Prognose,  
Fallkonzeptualisierung und Behandlungsplanung  
2. Rahmenbedingungen der Psychotherapie, Behandlungssetting,  
Einleitung und Beendigung der Behandlung  
3. Behandlungskonzepte und -techniken sowie deren Anwendung  
4. Krisenintervention  
5. Behandlungstechniken bei Kurz- und Langzeittherapie  
6. Therapiemotivation des Patienten,  
Entscheidungsprozesse des Therapeuten,  
Therapeuten-Patienten-Beziehung im Psychotherapieprozeß  
7. Einführung in Behandlungsverfahren bei Kindern und Jugendlichen  
8. Behandlungsverfahren bei Paaren, Familien und Gruppen  
Anlage 2 (zu § 1 Abs. 4)  
(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1998, 3757 - 3758)  
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Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Kinderund 

Jugendlichenpsychotherapeuten (KJPsychTh- APrV)  

 
Eingangsformel  
Auf Grund des § 8 des Psychotherapeutengesetzes vom 16. Juni 1998 (BGBl. I S. 1311) verordnet das  
Bundesministerium für Gesundheit:  
 
Erster Abschnitt  
Ausbildung  
 
§ 1 Ziel und Gliederung  
(1) Die Ausbildung der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten erfolgt auf der Grundlage von  
Ausbildungsplänen und erstreckt sich auf die Vermittlung von eingehenden Grundkenntnissen in 
wissenschaftlich anerkannten psychotherapeutischen Verfahren sowie auf eine vertiefte Ausbildung 
in einem dieser Verfahren. Sie ist auf der Grundlage des wissenschaftlichen Erkenntnisstandes 
praxisnah und patientenbezogen durchzuführen.  
(2) Die Ausbildung hat den Ausbildungsteilnehmern insbesondere die Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten zu vermitteln, die erforderlich sind, um  
1. in Diagnostik, Therapie und Rehabilitation von Störungen mit Krankheitswert, bei denen 
Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter indiziert ist, und  
2. bei der Therapie psychischer Ursachen, Begleiterscheinungen und Folgen von körperlichen 
Erkrankungen unter Berücksichtigung der ärztlich erhobenen Befunde zum körperlichen Status und 
der sozialen Lage des Kindes oder Jugendlichen auf den wissenschaftlichen, geistigen und ethischen 
Grundlagen der Psychotherapie eigenverantwortlich und selbständig handeln zu können 
(Ausbildungsziel).  
(3) Die Ausbildung umfaßt mindestens 4.200 Stunden und besteht aus einer praktischen Tätigkeit (§ 
2), einer theoretischen Ausbildung (§ 3), einer praktischen Ausbildung mit Krankenbehandlungen 
unter Supervision (§ 4) sowie einer Selbsterfahrung, die die Ausbildungsteilnehmer zur Reflexion 
eigenen therapeutischen Handelns befähigt (§ 5). Sie schließt mit Bestehen der staatlichen Prüfung 
ab.  
(4) Die regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an den Ausbildungsveranstaltungen nach Absatz 3 ist 
durch eine Bescheinigung nach dem Muster der Anlage 2 nachzuweisen. 
 
§ 2 Praktische Tätigkeit  
(1) Die praktische Tätigkeit nach § 1 Abs. 3 Satz 1 dient dem Erwerb praktischer Erfahrungen in der 
Behandlung von Störungen mit Krankheitswert im Sinne des § 1 Abs. 3 Satz 1 des 
Psychotherapeutengesetzes sowie von Kenntnissen anderer Störungen, bei denen Psychotherapie 
nicht indiziert ist. Sie steht unter fachkundiger Anleitung und Aufsicht.  
(2) Die praktische Tätigkeit umfaßt mindestens 1.800 Stunden und ist in Abschnitten von jeweils 
mindestens drei Monaten abzuleisten. Hiervon sind  
1. mindestens 1.200 Stunden an einer kinder- und jugendpsychiatrischen klinischen Einrichtung, die 
im Sinne des ärztlichen Weiterbildungsrechts zur Weiterbildung für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
und -psychotherapie zugelassen ist oder die von der nach § 10 Abs. 4 Psychotherapeutengesetz 
zuständigen Behörde als gleichwertige Einrichtung zugelassen wird, und  
2. mindestens 600 Stunden an einer von einem Sozialversicherungsträger anerkannten Einrichtung, 
die der psychotherapeutischen oder psychosomatischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen 
dient, in der Praxis eines Arztes mit einer ärztlichen Weiterbildung in der Kinder- und 
Jugendpsychotherapie oder eines Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten zu erbringen. Soweit 
die praktische Tätigkeit an einer klinischen Einrichtung nach Nummer 1 nicht sichergestellt ist, kann 
sie für die Dauer von höchstens 600 Stunden an einer kinder- und jugendpsychiatrischen ambulanten 
Einrichtung mit entsprechender Zulassung abgeleistet werden. Die praktische Tätigkeit nach Nummer 
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2 kann auch in der Praxis eines Psychologischen Psychotherapeuten abgeleistet werden, wenn dieser 
überwiegend Kinder und Jugendliche behandelt.  
(3) Während der praktischen Tätigkeit in der kinder- und jugendpsychiatrischen klinischen oder 
ambulanten Einrichtung ist der Ausbildungsteilnehmer jeweils über einen längeren Zeitraum an der 
Diagnostik und der Behandlung von mindestens 30 Kindern und Jugendlichen unter Einbeziehung der 
bedeutsamen Beziehungspersonen (Patienten) zu beteiligen. Der Ausbildungsteilnehmer hat dabei 
Kenntnisse und Erfahrungen über die akute, abklingende und chronifizierte Symptomatik 
unterschiedlicher psychiatrischer Erkrankungen zu erwerben sowie die Patientenbehandlungen 
fallbezogen und unter Angabe von Umfang und Dauer zu dokumentieren.  
 
§ 3 Theoretische Ausbildung  
(1) Die theoretische Ausbildung nach § 1 Abs. 3 Satz 1 umfaßt mindestens 600 Stunden. Sie erstreckt 
sich auf die zu vermittelnden Grundkenntnisse für die psychotherapeutische Tätigkeit und im 
Rahmen der vertieften Ausbildung auf Spezialkenntnisse in einem wissenschaftlich anerkannten 
psychotherapeutischen Verfahren (Anlage 1). Sie findet in Form von Vorlesungen, Seminaren und 
praktischen Übungen statt. Die Vorlesungen dürfen ein Drittel der Stundenzahl der theoretischen 
Ausbildung nicht überschreiten.  
(2) In den Seminaren nach Absatz 1 Satz 2 sind die in den Vorlesungen und praktischen Übungen 
vermittelten Ausbildungsinhalte der Anlage 1 mit den Ausbildungsteilnehmern vertiefend und 
anwendungsbezogen zu erörtern. Dabei sind insbesondere psychologische, psychopathologische und 
medizinische Zusammenhänge herauszuarbeiten. Während der Seminare hat ferner die Vorstellung 
der praktischen psychotherapeutischen Arbeit mit Patienten zu erfolgen. Die Zahl der 
Ausbildungsteilnehmer an einem Seminar soll 15 nicht überschreiten.  
(3) Die praktischen Übungen nach Absatz 1 Satz 2 umfassen Falldarstellungen und 
Behandlungstechniken der praktischen psychotherapeutischen Arbeit mit Patienten. Dabei sind die 
rechtlich geschützten Belange des Patienten zu berücksichtigen. Praktische Übungen sind, soweit der 
Lehrstoff dies erfordert, in kleinen Gruppen durchzuführen.  
 
§ 4 Praktische Ausbildung  
(1) Die praktische Ausbildung nach § 1 Abs. 3 Satz 1 ist Teil der vertieften Ausbildung in einem 
wissenschaftlich anerkannten psychotherapeutischen Verfahren und dient dem Erwerb sowie der 
Vertiefung von Kenntnissen und praktischen Kompetenzen bei der Behandlung von Patienten mit 
Störungen mit Krankheitswert nach § 1 Abs. 3 Satz 1 des Psychotherapeutengesetzes. Sie umfaßt 
mindestens 600 Behandlungsstunden unter Supervision mit mindestens sechs 
Patientenbehandlungen sowie mindestens 150 Supervisionsstunden, von denen mindestens 50 
Stunden als Einzelsupervision durchzuführen sind. 
(2) Die in Absatz 1 Satz 2 genannten Supervisionsstunden sind bei mindestens drei Supervisoren 
abzuleisten und auf die Behandlungsstunden regelmäßig zu verteilen. Die Supervision erfolgt durch 
Supervisoren, die von der Hochschule oder anderen Einrichtung nach § 6 Abs. 1 des 
Psychotherapeutengesetzes (Ausbildungsstätte) anerkannt sind. Bei Gruppensupervision soll die 
Gruppe aus vier Teilnehmern bestehen.  
(3) Voraussetzungen für die Anerkennung als Supervisor nach Absatz 2 Satz 2 sind:  
1. eine mindestens fünfjährige psychotherapeutische Tätigkeit in der Krankenbehandlung nach der 
Approbation zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten oder nach Abschluß einer ärztlichen 
Weiterbildung in der Kinder- und Jugendpsychotherapie, schwerpunktmäßig auf dem Gebiet des 
wissenschaftlich anerkannten Verfahrens, das Gegenstand der praktischen Ausbildung ist,  
2. eine mindestens dreijährige Lehrtätigkeit an einer Ausbildungsstätte und  
3. die persönliche Eignung.  
Ein Psychologischer Psychotherapeut kann als Supervisor anerkannt werden, wenn er die 
Voraussetzung der Nummer 1 durch eine überwiegende Tätigkeit in der Krankenbehandlung mit 
Kindern und Jugendlichen erfüllt. Die Nummern 2 und 3 gelten entsprechend. Die Anerkennung als 
Supervisor ist von der Ausbildungsstätte regelmäßig zu überprüfen.  
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(4) Während eines Übergangszeitraums von sechs Jahren nach Inkrafttreten der Verordnung können  
Personen mit einer Approbation als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut oder einer 
Approbation als Psychologischer Psychotherapeut, die vor Inkrafttreten des 
Psychotherapeutengesetzes mindestens fünf Jahre psychotherapeutisch im Sinne des Absatzes 3 Satz 
1 Nr. 1 oder Satz 2 tätig waren, bei Nachweis dieser Tätigkeit als Supervisoren nach Absatz 3 
anerkannt werden, wenn sie zugleich die Voraussetzungen des Absatzes 3 Satz 1 Nr. 2 und 3 erfüllen. 
Absatz 3 Satz 4 gilt entsprechend.  
(5) Die Zuweisung von Behandlungsfällen hat zu gewährleisten, daß die Ausbildungsteilnehmer über 
das Spektrum von Störungen mit Krankheitswert, bei denen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie 
indiziert ist, eingehende Kenntnisse und Erfahrungen erwerben. Dabei sind die verschiedenen Stufen 
des Kindes- und Jugendalters zu berücksichtigen.  
(6) Während der praktischen Ausbildung hat der Ausbildungsteilnehmer mindestens sechs 
anonymisierte schriftliche Falldarstellungen über eigene Patientenbehandlungen, die unter 
Supervision stattgefunden haben, zu erstellen. Die Falldarstellungen haben die wissenschaftlichen 
Erkenntnisse zu berücksichtigen, die Diagnostik, Indikationsstellung und eine Evaluation der 
Therapieergebnisse mit einzuschließen, ein ätiologisch orientiertes Krankheitsverständnis 
nachzuweisen sowie den Behandlungsverlauf und die Behandlungstechnik in Verbindung mit der 
Theorie darzustellen. Sie sind von der Ausbildungsstätte zu beurteilen.  
 
§ 5 Selbsterfahrung  
(1) Die Selbsterfahrung nach § 1 Abs. 3 Satz 1 richtet sich nach dem wissenschaftlich anerkannten 
psychotherapeutischen Verfahren, das Gegenstand der vertieften Ausbildung ist, und umfaßt 
mindestens 120 Stunden. Gegenstand der Selbsterfahrung sind die Reflexion oder Modifikation 
persönlicher Voraussetzungen für das therapeutische Erleben und Handeln unter Einbeziehung 
biographischer Aspekte sowie bedeutsame Aspekte des Erlebens und Handelns im Zusammenhang 
mit einer therapeutischen Beziehung und mit der persönlichen Entwicklung im Ausbildungsverlauf.  
(2) Die Selbsterfahrung findet bei von der Ausbildungsstätte anerkannten Selbsterfahrungsleitern, die 
als Supervisoren nach § 4 Abs. 3 oder 4 dieser Verordnung oder nach § 4 Abs. 3 oder 4 der 
Ausbildungsund Prüfungsverordnung für Psychologische Psychotherapeuten anerkannt sind, statt, zu 
denen der Ausbildungsteilnehmer keine verwandtschaftlichen Beziehungen hat und nicht in 
wirtschaftlichen oder dienstlichen Abhängigkeiten steht. § 4 Abs. 3 Satz 4 gilt entsprechend.  
 
§ 6 Unterbrechung der Ausbildung, Anrechnung anderer Ausbildungen  
(1) Auf die Dauer der Ausbildung werden angerechnet  
1. eine ausbildungsfreie Zeit von bis zu sechs Wochen jährlich und  
2. Unterbrechungen durch Krankheit oder aus anderen, vom Ausbildungsteilnehmer nicht zu 
vertretenden Gründen, bei Ausbildungsteilnehmerinnen auch Unterbrechungen durch 
Schwangerschaft, bis zu höchstens vier Wochen je Ausbildungsjahr. Die zuständige Behörde kann auf 
Antrag auch darüber hinausgehende Fehlzeiten berücksichtigen, soweit eine besondere Härte 
vorliegt und das Erreichen des Ausbildungszieles durch die Anrechnung nicht gefährdet wird.  
(2) Wird die Ausbildung zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten gemäß § 5 Abs. 3 des 
Psychotherapeutengesetzes verkürzt, hat der Antragsteller sich einer weiteren Ausbildung zu 
unterziehen, die sich auf die Defizite seiner Ausbildung im Vergleich zu der in den §§ 2 bis 5 
geregelten Ausbildung erstreckt, ihm Grundkenntnisse in wissenschaftlich anerkannten 
psychotherapeutischen Verfahren sowie eine vertiefte Ausbildung in einem dieser Verfahren 
vermittelt und sicherstellt, daß er das Ausbildungsziel nach § 1 Abs. 2 erreicht. Die Dauer und Inhalte 
der weiteren Ausbildung werden von der zuständigen Behörde festgelegt; sie legt ferner die 
Gesamtstundenzahl  
1. der praktischen Tätigkeit nach § 2,  
2. der theoretischen Ausbildung nach § 3,  
3. der praktischen Ausbildung nach § 4, ihre Aufteilung in Behandlungs- und Supervisionsstunden 
und die Anzahl der Patientenbehandlungen sowie  
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4. der Selbsterfahrung nach § 5 fest. Die weitere Ausbildung schließt mit der staatlichen Prüfung nach 
§ 8 ab.  
Zweiter Abschnitt  
Allgemeine Prüfungsbestimmungen  
 
§ 7 Zulassung zur Prüfung  
(1) Die zuständige Behörde nach § 8 Abs. 2 entscheidet auf Antrag des Prüflings über die Zulassung 
zur staatlichen Prüfung und im Benehmen mit der Leitung der Ausbildungsstätte über die Ladungen 
zu den Prüfungsterminen. Die Prüfungstermine sollen nicht früher als zwei Monate vor dem Ende der 
Ausbildung liegen.  
(2) Die Zulassung zur Prüfung wird erteilt, wenn folgende Nachweise vorliegen:  
1. die Geburtsurkunde und alle Urkunden, die eine spätere Namensänderung ausweisen,  
2. der Nachweis über die bestandene Abschlußprüfung im Studiengang Psychologie, die das Fach 
Klinische Psychologie einschließt, eine Bescheinigung über eine gleichwertige Ausbildung nach § 5 
Abs. 2 Nr. 1  
Buchstabe b oder c des Psychotherapeutengesetzes, der Nachweis über die bestandene 
Abschlußprüfung im Studiengang Pädagogik oder Sozialpädagogik oder eine Bescheinigung über eine 
gleichwertige Ausbildung nach § 5 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe c oder d des Psychotherapeutengesetzes,  
3. die Bescheinigung nach § 1 Abs. 4 über die Teilnahme an den Ausbildungsveranstaltungen und  
4. mindestens zwei Falldarstellungen nach § 4 Abs. 6, die von der Ausbildungsstätte als Prüfungsfall 
angenommen wurden.  
(3) Die Zulassung zur Prüfung und die Ladungen zu den Prüfungsterminen sollen dem Prüfling 
spätestens zwei Wochen vor Prüfungsbeginn schriftlich mitgeteilt werden.  
(4) Die besonderen Belange behinderter Prüflinge sind zur Wahrung ihrer Chancengleichheit bei 
Durchführung der Prüfungen zu berücksichtigen.  
 
§ 8 Staatliche Prüfung  
(1) Die staatliche Prüfung nach § 5 Abs. 1 Satz 2 des Psychotherapeutengesetzes umfaßt einen 
schriftlichen und einen mündlichen Teil.  
(2) Der Prüfling legt die Prüfung vor der zuständigen Behörde ab. Zuständig ist die Behörde des 
Landes, in dem der Prüfling im Zeitpunkt der Antragstellung nach § 7 Abs. 1 an der Ausbildung 
teilnimmt.  
 
§ 9 Prüfungskommission  
(1) Für den mündlichen Teil der Prüfung nach § 8 bedient sich die zuständige Behörde einer 
staatlichen Prüfungskommission. Die Prüfungskommission besteht aus folgenden Mitgliedern, von 
denen zwei keine Lehrkräfte der Ausbildungsstätte sein dürfen, an der die Ausbildung durchgeführt 
wurde: 
1. einem Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, der für das psychotherapeutische Verfahren 
qualifiziert ist, das Gegenstand der vertieften Ausbildung war, und der nach § 4 Abs. 3 Satz 1 oder 
Abs. 4 als Supervisor anerkannt ist, als Vorsitzendem,  
2. mindestens zwei weiteren Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten mit der in Nummer 1 
genannten Qualifikation, von denen mindestens einer zusätzlich über die Supervisorenanerkennung 
nach § 4 Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 4 verfügen muß, und  
3. einem Arzt mit einer ärztlichen Weiterbildung in der Psychiatrie und Psychotherapie, in der 
Kinderund Jugendpsychiatrie und -psychotherapie oder in der Psychotherapeutischen Medizin, der 
an einer Ausbildungsstätte lehrt. Soweit Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten nicht zur 
Verfügung stehen, kann ein Psychologischer Psychotherapeut als Mitglied der Prüfungskommission 
nach Nummer 1 oder 2 benannt werden, wenn er die dort genannten Voraussetzungen erfüllt. Der 
Selbsterfahrungsleiter des Prüflings darf der Prüfungskommission nicht angehören.  
(2) Jedes Mitglied der Prüfungskommission hat einen oder mehrere Stellvertreter. Die Mitglieder der 
Prüfungskommission und ihre Stellvertreter werden von der zuständigen Behörde bestellt.  
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§ 10 Niederschrift  
Über den mündlichen Teil der Prüfung nach § 8 ist eine Niederschrift zu fertigen, aus der 
Gegenstand, Ablauf und Ergebnisse der Prüfung sowie etwa vorkommende Unregelmäßigkeiten 
hervorgehen. Sie ist von allen Mitgliedern der Prüfungskommission zu unterzeichnen. Lautet die 
Note "mangelhaft" oder "ungenügend", so sind die Gründe anzugeben und in die Niederschrift 
aufzunehmen.  
 
§ 11 Benotung  
Die Leistungen der mündlichen Prüfung werden wie folgt benotet:  
"sehr gut" (1), wenn die Leistung hervorragend ist,  
"gut" (2), wenn die Leistung erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegt,  
"befriedigend" (3), wenn die Leistung in jeder Hinsicht durchschnittlichen Anforderungen gerecht 
wird,  
"ausreichend" (4), wenn die Leistung trotz Mängeln noch den Anforderungen genügt,  
"mangelhaft" (5), wenn die Leistung wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr 
genügt,  
"ungenügend" (6), wenn die Leistung unbrauchbar ist.  
 
§ 12 Bestehen und Wiederholung der Prüfung  
(1) Die Prüfung ist bestanden, wenn jeder der in § 8 Abs. 1 vorgeschriebenen Prüfungsteile 
bestanden ist.  
(2) Über die bestandene staatliche Prüfung wird ein Zeugnis nach dem Muster der Anlage 3 erteilt. 
Über das Nichtbestehen erhält der Prüfling von der zuständigen Behörde eine schriftliche Mitteilung, 
in der die Prüfungsnoten anzugeben sind.  
(3) Der Prüfling kann den schriftlichen und den mündlichen Teil der Prüfung jeweils zweimal 
wiederholen, wenn er die Note "mangelhaft" oder "ungenügend" erhalten hat. Eine weitere 
Wiederholung ist auch nach einer erneuten Ausbildung zum Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten nicht zulässig.  
(4) Hat der Prüfling den mündlichen Teil der Prüfung oder die gesamte Prüfung zu wiederholen, so 
wird er zu den Wiederholungsprüfungen nur geladen, wenn er an einer weiteren praktischen 
Ausbildung teilgenommen hat, deren Dauer und Inhalt von der zuständigen Behörde bestimmt 
werden. Dem Antrag des Prüflings auf Zulassung zu den Wiederholungsprüfungen ist jeweils ein 
Nachweis über die weitere Ausbildung sowie mindestens eine Falldarstellung nach § 4 Abs. 6, die von 
der Ausbildungsstätte als Prüfungsfall angenommen wurde, beizufügen. Die Wiederholungsprüfung 
soll jeweils spätestens sechs Monate nach der letzten Prüfung abgeschlossen sein.  
 
§ 13 Rücktritt von der Prüfung  
(1) Tritt ein Prüfling nach seiner Zulassung von der Prüfung oder einem Prüfungsteil zurück, so hat er 
die Gründe für seinen Rücktritt unverzüglich der zuständigen Behörde schriftlich mitzuteilen. 
Genehmigt die zuständige Behörde den Rücktritt, so gilt die Prüfung oder der betreffende Teil der 
Prüfung als nicht unternommen. Die Genehmigung ist nur zu erteilen, wenn wichtige Gründe 
vorliegen. Im Falle einer Krankheit kann die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung verlangt werden. 
(2) Wird die Genehmigung für den Rücktritt nicht erteilt oder unterläßt es der Prüfling, die Gründe 
für seinen Rücktritt unverzüglich mitzuteilen, so gilt die Prüfung oder der betreffende Teil der 
Prüfung als nicht bestanden. § 12 Abs. 3 gilt entsprechend.  
 
§ 14 Versäumnisfolgen  
(1) Versäumt ein Prüfling einen Prüfungstermin, gibt er die Aufsichtsarbeit nicht oder nicht 
rechtzeitig ab oder unterbricht er die Prüfung, so gilt der betreffende Teil der Prüfung als nicht 
bestanden, wenn nicht ein wichtiger Grund vorliegt; § 12 Abs. 3 gilt entsprechend. Liegt ein wichtiger 
Grund vor, so gilt der betreffende Teil der Prüfung als nicht unternommen.  
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(2) Die Entscheidung darüber, ob ein wichtiger Grund vorliegt, trifft die zuständige Behörde. § 13 
Abs. 1 Satz 1 und 4 gilt entsprechend.  
 
§ 15 Ordnungsverstöße und Täuschungsversuche  
Die zuständige Behörde kann bei Prüflingen, die die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfung in 
erheblichem Maße gestört oder sich eines Täuschungsversuchs schuldig gemacht haben, den 
betreffenden Teil der Prüfung für nicht bestanden erklären; § 12 Abs. 3 gilt entsprechend. Eine solche 
Entscheidung ist nur bis zum Abschluß der gesamten Prüfung zulässig.  
 
Dritter Abschnitt  
Besondere Prüfungsbestimmungen  
 
§ 16 Schriftlicher Teil der Prüfung  
(1) Der schriftliche Teil der Prüfung erstreckt sich auf die in Anlage 1 Teil A aufgeführten 
Grundkenntnisse in den wissenschaftlich anerkannten psychotherapeutischen Verfahren; er kann 
auch rechnergestützt durchgeführt werden. Der Prüfling hat in einer Aufsichtsarbeit schriftlich 
gestellte Fragen zu beantworten oder anzugeben, welche der mit den Aufgaben vorgelegten 
Antworten er für zutreffend hält. Die Aufsichtsarbeit dauert 120 Minuten. Die Aufsichtführenden 
werden von der zuständigen Behörde bestimmt.  
(2) Für den schriftlichen Teil der Prüfung sind bundeseinheitliche Termine abzuhalten. Bei der 
Festlegung der Prüfungsaufgaben sollen sich die zuständigen Behörden nach Maßgabe einer 
Vereinbarung der  
Länder einer Einrichtung bedienen, die die Aufgabe hat, Prüfungsaufgaben für Prüfungen im Rahmen 
der psychotherapeutischen Ausbildung sowie eine Übersicht von Gegenständen, auf die sich der 
schriftliche Teil der Prüfung beziehen kann, herzustellen. Dabei sind jeweils allen Prüflingen 
dieselben Prüfungsaufgaben zu stellen. Soweit bei den Prüfungsaufgaben zutreffende Antworten 
auszuwählen sind, ist bei der Aufstellung der Prüfungsaufgaben festzulegen, welche Antworten als 
zutreffend anerkannt werden.  
(3) Die Prüfungsaufgaben sind durch die zuständigen Behörden vor der Feststellung des 
Prüfungsergebnisses darauf zu überprüfen, ob sie, gemessen an den Anforderungen des Absatzes 1 
Satz 1, fehlerhaft sind. Ergibt diese Überprüfung, dass einzelne Prüfungsaufgaben fehlerhaft sind, 
sind diese bei der Feststellung des Prüfungsergebnisses nicht zu berücksichtigen. Die Zahl der 
Aufgaben für die Prüfung mindert sich entsprechend. Bei der Bewertung des schriftlichen Teils der 
Prüfung nach den Absätzen 4 und 5 ist von der verminderten Zahl der Prüfungsaufgaben auszugehen. 
Die Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum Nachteil eines Prüflings 
auswirken.  
(4) Der schriftliche Teil der Prüfung ist bestanden, wenn der Prüfling mindestens 60 Prozent der 
gestellten Prüfungsaufgaben zutreffend beantwortet hat oder wenn die Zahl der vom Prüfling 
zutreffend beantworteten Aufgaben um nicht mehr als 12 Prozent die durchschnittlichen 
Prüfungsleistungen der Prüflinge unterschreitet und die Aufsichtsarbeit mindestens mit 
"ausreichend" benotet wird.  
(5) Die Leistungen im schriftlichen Teil der Prüfung sind wie folgt zu bewerten: Hat der Prüfling die 
für das Bestehen der Prüfung nach Absatz 4 erforderliche Mindestzahl zutreffend beantworteter 
Prüfungsaufgaben erreicht, so lautet die Note  
"sehr gut", wenn er mindestens 75 Prozent,  
"gut", wenn er mindestens 50 Prozent, aber weniger als 75 Prozent,  
"befriedigend", wenn er mindestens 25 Prozent, aber weniger als 50 Prozent,  
"ausreichend", wenn er keine oder weniger als 25 Prozent der darüber hinaus gestellten 
Prüfungsaufgaben zutreffend beantwortet hat.  
Die Note lautet "mangelhaft", wenn der Prüfling mindestens 90 Prozent,  
"ungenügend", wenn er weniger als 90 Prozent der für das Bestehen des schriftlichen Teils der 
Prüfung erforderlichen Mindestzahl zutreffend beantworteter Fragen erreicht hat.  
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(6) Stehen Aufsichtsarbeiten am 14. Werktag nach dem Prüfungstag für die Auswertung nicht zur 
Verfügung, so ist die durchschnittliche Prüfungsleistung im Sinne des Absatzes 4 aus den zu diesem 
Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Aufsichtsarbeiten zu errechnen. Die so ermittelte 
durchschnittliche Prüfungsleistung gilt auch für später auszuwertende Aufsichtsarbeiten.  
(7) Das Ergebnis der Prüfung wird durch die zuständige Behörde festgestellt und dem Prüfling 
mitgeteilt. Dabei sind anzugeben:  
1. die Prüfungsnote,  
2. die Bestehensgrenze,  
3. die Zahl der gestellten und die Zahl der vom Prüfling zutreffend beantworteten Aufgaben 
insgesamt und  
4. die durchschnittliche Prüfungsleistung aller Prüflinge im gesamten Bundesgebiet.  
(8) Die zuständige Behörde teilt den Ausbildungsstätten mit, welche Prüflinge den schriftlichen Teil 
der Prüfung bestanden haben.  
 
§ 17 Mündlicher Teil der Prüfung  
(1) Der mündliche Teil der Prüfung erstreckt sich unter besonderer Berücksichtigung des 
wissenschaftlich anerkannten psychotherapeutischen Verfahrens, das Gegenstand der vertieften 
Ausbildung war, auf folgende Inhalte:  
1. Ätiologie, Pathogenese und Aufrechterhaltung von Störungen mit Krankheitswert nach § 1 Abs. 3 
Satz 1 des Psychotherapeutengesetzes,  
2. theoretische Grundlagen und klinisch-empirische Befunde zu wissenschaftlich anerkannten 
psychotherapeutischen Verfahren bei Kindern und Jugendlichen,  
3. Kriterien der generellen und differentiellen Indikation in den wissenschaftlich anerkannten 
psychotherapeutischen Verfahren und Methoden bei Kindern und Jugendlichen einschließlich der 
Evaluation von Behandlungsverläufen sowie  
4. Theorie und Praxis der Therapeuten-Patienten-Beziehung.  
(2) In der mündlichen Prüfung hat der Prüfling anhand mindestens eines Falles nach § 7 Abs. 2 Nr. 4  
nachzuweisen, daß er über das für die Tätigkeit der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 
erforderliche eingehende Wissen und Können verfügt, in der Lage ist, die während der Ausbildung 
erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in der beruflichen Praxis anzuwenden und zu 
eigenständiger wissenschaftlich begründeter Diagnostik und psychotherapeutischer 
Krankenbehandlung befähigt ist. Der Prüfling soll insbesondere zeigen, daß er  
1. die Technik der Anamneseerhebung und der psychodiagnostischen Untersuchungsmethoden bei 
Kindern und Jugendlichen beherrscht und ihre Resultate zu beurteilen vermag,  
2. in der Lage ist, die Informationen, die zur Stellung der Diagnose erforderlich sind, zu gewinnen, 
ihre unterschiedliche Bedeutung und Gewichtung für die Diagnosestellung zu erkennen und im 
Rahmen  
differentialdiagnostischer Überlegungen unter Berücksichtigung des körperlichen Status und der 
sozialen Lebensbedingungen des Patienten kritisch zu verwerten,  
3. in der Lage ist, ätiologische Zusammenhänge vor dem Hintergrund seiner Kenntnisse der 
Psychopathologie und seines Störungswissens zu erkennen,  
4. in der Lage ist, die generelle und differentielle Indikation zur Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapie zu stellen und dabei die Grundkenntnisse in denjenigen Verfahren, die 
nicht Gegenstand der vertieften Ausbildung waren, zu berücksichtigen,  
5. über vertiefte Kenntnisse und eingehende Fertigkeiten in dem psychotherapeutischen Verfahren 
verfügt, das Gegenstand der vertieften Ausbildung war,  
6. in der Lage ist, die Therapeuten-Patienten-Beziehung in ihren zentralen Aspekten zu handhaben,  
7. in der Lage ist, die erworbenen Grundkenntnisse in Prävention und Rehabilitation fallbezogen 
anzuwenden sowie  
8. die allgemeinen, berufsrechtlichen und ethischen Regeln psychotherapeutischen Verhaltens kennt 
und anzuwenden weiß.  
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(3) Der mündliche Teil der Prüfung besteht aus zwei Abschnitten. Der erste Abschnitt wird als 
Einzelprüfung durchgeführt und soll 30 Minuten dauern, in denen der Prüfungsfall nach Absatz 2 Satz 
1 mit dem Prüfling zu erörtern ist. Der zweite Abschnitt wird als Gruppenprüfung in Gruppen bis zu 
vier Prüflingen durchgeführt und soll 120 Minuten dauern. Die Dauer der Prüfung reduziert sich 
entsprechend der Anzahl der Prüflinge. Die mündliche Prüfung wird vom Vorsitzenden der 
Prüfungskommission geleitet. Die Prüfungskommission ist während der gesamten Dauer der 
mündlichen Prüfung zur Anwesenheit verpflichtet. Jedes Mitglied der Prüfungskommission ist 
berechtigt, Fragen an den Prüfling zu stellen.  
(4) Jeder Abschnitt des mündlichen Teils der Prüfung ist von jedem Mitglied der Prüfungskommission 
zu benoten. Aus den Noten der Prüfer bildet der Vorsitzende der Prüfungskommission im Benehmen 
mit den Prüfern die Note für den jeweiligen Abschnitt der mündlichen Prüfung sowie aus den Noten 
der beiden Abschnitte die Prüfungsnote für den mündlichen Teil der Prüfung. Der mündliche Teil der 
Prüfung ist bestanden, wenn jeder Abschnitt mindestens mit "ausreichend" bewertet wird und die 
Prüfungsnote mindestens "ausreichend" ist.  
(5) Die zuständige Behörde kann zum mündlichen Teil der Prüfung Beobachter entsenden. Der 
Vorsitzende der Prüfungskommission kann auf begründeten Antrag die Anwesenheit von Zuhörern 
beim mündlichen Teil der Prüfung gestatten. Er hat zu Beginn der Prüfung alle Anwesenden auf die 
Schweigepflicht hinzuweisen. Bei Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses ist die Anwesenheit von 
Zuhörern nicht gestattet.  
 
§ 18 Gesamtnote der Prüfung  
Für die staatliche Prüfung nach § 8 Abs. 1 wird von der zuständigen Behörde eine Gesamtnote wie 
folgt gebildet: Die Note für den schriftlichen Teil der Prüfung wird mit 1, die Note für den mündlichen 
Teil der Prüfung mit 2 vervielfacht; die Summe der auf diese Weise gewonnenen Zahl wird durch 3 
geteilt. Die Gesamtnote wird bis auf die zweite Stelle hinter dem Komma errechnet. Sie lautet:  
"sehr gut" bei einem Zahlenwert bis 1,5,  
"gut" bei einem Zahlenwert über 1,5 bis 2,5,  
"befriedigend" bei einem Zahlenwert über 2,5 bis 3,5,  
"ausreichend" bei einem Zahlenwert über 3,5 bis 4.  
 
Vierter Abschnitt  
Approbationserteilung  
 
§ 19 Antrag auf Approbation  
(1) Die Approbation wird von der zuständigen Behörde auf Antrag erteilt. Dem Antrag sind 
beizufügen:  
1. ein tabellarischer Lebenslauf,  
2. die Geburtsurkunde und alle Urkunden, die eine spätere Namensänderung ausweisen,  
3. ein Nachweis über die Staatsangehörigkeit des Antragstellers,  
4. ein amtliches Führungszeugnis, das nicht früher als einen Monat vor der Vorlage ausgestellt sein 
darf,  
5. eine Erklärung darüber, ob gegen den Antragsteller ein gerichtliches Strafverfahren oder ein 
staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren anhängig ist,  
6. eine ärztliche Bescheinigung, die nicht älter als einen Monat sein darf, aus der hervorgeht, dass der 
Antragsteller nicht in gesundheitlicher Hinsicht zur Ausübung des Berufs ungeeignet ist und  
7. das Zeugnis über die staatliche Prüfung für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten nach § 12 
Abs. 2 Satz 1. In den Fällen, in denen die Approbation auf Grund eines Ausbildungsnachweises nach § 
2 Abs. 2, 2a, 3 oder Abs. 3a des Psychotherapeutengesetzes erteilt werden soll, können von den 
Antragstellern die in Satz 2 Nr.1 und 2 genannten Nachweise nicht gefordert werden, es sei denn, 
ihre in einem Drittland ausgestellten Ausbildungsnachweise sind noch in keinem anderen 
Mitgliedstaat anerkannt worden.  
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(2) Soll eine Approbation nach § 2 Abs. 2, 2a, 3 oder Abs. 3a des Psychotherapeutengesetzes erteilt 
werden, sind, sofern die Ausbildung nicht nach den Vorschriften dieser Verordnung erfolgt ist, an 
Stelle des Nachweises nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 7 die den Anforderungen des § 2 Abs. 2, 2a, 3 oder 
Abs. 3a des Gesetzes entsprechenden Ausbildungsnachweise in amtlich beglaubigter Kopie 
vorzulegen. Soweit diese Nachweise nicht in deutscher Sprache ausgestellt sind, sind sie zusätzlich in 
amtlich beglaubigter Übersetzung vorzulegen. Die zuständige Behörde kann die Vorlage weiterer 
Nachweise, insbesondere über eine bisherige Tätigkeit, verlangen.  
(3) Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen 
Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum können anstelle des in 
Absatz 1 Nr. 4 genannten Zeugnisses eine von der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats 
ausgestellte entsprechende Bescheinigung oder einen von einer solchen Behörde ausgestellten 
Strafregisterauszug oder, wenn ein solcher nicht beigebracht werden kann, einen gleichwertigen 
Nachweis vorlegen. Hat der Antragsteller einen dem Beruf des Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten entsprechenden Beruf im Herkunftsmitgliedstaat bereits ausgeübt, 
so kann die für die Erteilung der Approbation als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut 
zuständige Behörde bei der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats Auskünfte über etwa 
gegen den Antragsteller verhängte Strafen oder sonstige berufs- oder strafrechtliche Maßnahmen 
wegen schwerwiegenden standeswidrigen Verhaltens oder strafbarer Handlungen, die die Ausübung 
des Berufs im Herkunftsmitgliedstaat betreffen, einholen. Hat die für die Erteilung der Approbation 
zuständige Behörde in den Fällen des Satzes 1 oder 2 von Tatbeständen Kenntnis, die außerhalb des 
Geltungsbereichs des Psychotherapeutengesetzes eingetreten sind und im Hinblick auf die 
Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 Nr. 3 des Psychotherapeutengesetzes von Bedeutung sein können, 
hat sie die zuständige Stelle des Herkunftsmitgliedstaats zu unterrichten und sie zu bitten, diese 
Tatbestände zu überprüfen und ihr das Ergebnis und die Folgerungen, die sie hinsichtlich der von ihr 
ausgestellten Bescheinigungen und Nachweise daraus zieht, mitzuteilen. Die in Satz 1 bis 3 
genannten Bescheinigungen und Mitteilungen sind vertraulich zu behandeln. Sie dürfen der 
Beurteilung nur zugrunde gelegt werden, wenn bei der Vorlage die Ausstellung nicht mehr als drei 
Monate zurückliegt.  
(4) Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines anderen 
Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, die eine Approbation nach 
§ 1 Abs. 1 des Psychotherapeutengesetzes beantragen, können zum Nachweis, dass die 
Voraussetzungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 dieses Gesetzes vorliegen, einen entsprechenden Nachweis 
ihres Herkunftsmitgliedstaats vorlegen. Wird im Herkunftsmitgliedstaat ein solcher Nachweis nicht 
verlangt, ist eine von einer zuständigen Behörde dieses Staates ausgestellte Bescheinigung 
anzuerkennen, aus der sich ergibt, dass die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 Nr. 3 des 
Psychotherapeutengesetzes erfüllt sind. Absatz 3 Satz 4 und 5 gilt entsprechend.  
(5) Antragsteller, die über einen Ausbildungsnachweis im Beruf des Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten verfügen, der in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
erworben worden ist, führen nach der Anerkennung ihrer Berufsqualifikation die Berufsbezeichnung 
„Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin“ oder „Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut“.  
(6) Die zuständige Behörde bestätigt dem Antragsteller binnen eines Monats nach Eingang des 
Antrags den Antragseingang und den Empfang der Unterlagen und teilt ihm mit, welche Unterlagen 
fehlen. Sie hat über den Antrag kurzfristig, spätestens vier Monate nach Vorlage der Nachweise über 
das Vorliegen der Voraussetzungen dieses Gesetzes zu entscheiden. Werden von der zuständigen 
Stelle des Herkunftsmitgliedstaats die in Absatz 3 Satz 1 genannten Bescheinigungen nicht ausgestellt 
oder die nach Absatz 3 Satz 2 oder Satz 3 nachgefragten Mitteilungen innerhalb von zwei Monaten 
nicht gemacht, kann der Antragsteller sie durch Vorlage einer Bescheinigung über die Abgabe einer 
eidesstattlichen Erklärung gegenüber der zuständigen Behörde ersetzen.  
(7) Die zuständige Behörde hat den Dienstleistungserbringer bei der erstmaligen Anzeige einer 
Dienstleistungserbringung im Sinne des § 9a des Psychotherapeutengesetzes binnen eines Monats 
nach Eingang der Meldung und der Begleitdokumente über das Ergebnis ihrer Nachprüfung zu 
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unterrichten. Ist eine Nachprüfung innerhalb dieser Frist in besonderen Ausnahmefällen nicht 
möglich, unterrichtet die zuständige Behörde den Dienstleistungserbringer innerhalb eines Monats 
über die Gründe für diese Verzögerung und über den Zeitplan für ihre Entscheidung, die vor Ablauf 
des zweiten Monats ab Eingang der vollständigen Unterlagen ergehen muss. Erhält der 
Dienstleistungserbringer innerhalb der in den Sätzen 1 und 2 genannten Fristen keine Rückmeldung 
der zuständigen Behörde, darf die Dienstleistung erbracht werden. 
 
(…) 
§ 21 Approbationsurkunde  
Die Approbationsurkunde wird nach dem Muster der Anlage 4 ausgestellt. Sie ist dem Antragsteller 
gegen Empfangsbekenntnis auszuhändigen oder mit Zustellungsurkunde zuzustellen.  
 
Fünfter Abschnitt  
Schlußvorschriften  
 
§ 22 Inkrafttreten  
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1999 in Kraft.  
Schlußformel  
Der Bundesrat hat zugestimmt.  
 
Anlage 1 (zu § 3 Abs. 1)  
Theoretische Ausbildung  
A. Grundkenntnisse 200 Stunden  
1. Entwicklungs-, sozial-, persönlichkeits- und neuropsychologische Grundlagen normalen und 
abweichenden Verhaltens im Kindes- und Jugendlichenalter  
2. Konzepte über die Entstehung, Aufrechterhaltung und den Verlauf psychischer und psychisch 
mitbedingter Erkrankungen im Kindes- und Jugendlichenalter  
2.1 Allgemeine und spezielle Krankheitslehren von Störungen mit Krankheitswert, bei denen 
Psychotherapie indiziert ist, unter Berücksichtigung der wissenschaftlich anerkannten Verfahren  
2.2 Psychosomatische Krankheitslehre  
2.3 Kinder- und jugendpsychiatrische Krankheitslehre, Psychiatrische Krankheitslehre verschiedener 
Altersgruppen  
3. Methoden und Erkenntnisse der Psychotherapieforschung unter Berücksichtigung der 
Erkenntnisse der Säuglings- und Kleinkindforschung  
4. Diagnostik und Differentialdiagnostik einschließlich Testverfahren zur Abgrenzung verschiedener 
Störungen mit Krankheitswert, bei denen Psychotherapie indiziert ist, psychosozial- und 
entwicklungsbedingter Krisen sowie körperlich begründbarer Störungen bei Kindern und 
Jugendlichen  
5. Besondere entwicklungs- und geschlechtsspezifische Aspekte der Persönlichkeit, der 
Psychopathologie und der Methodik der Psychotherapie verschiedener Altersgruppen  
6. Intra- und interpersonelle Aspekte psychischer und psychisch mitbedingter Störungen in 
Paarbeziehungen, Familien und Gruppen  
7. Prävention und Rehabilitation  
8. Medizinische und pharmakologische Grundkenntnisse für Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten  
9. Methoden und differentielle Indikationsstellung wissenschaftlich anerkannter 
psychotherapeutischer Verfahren  
10. Dokumentation und Evaluation von psychotherapeutischen Behandlungsverläufen  
11. Berufsethik und Berufsrecht, medizinische und psychosoziale Versorgungssysteme, 
Organisationsstrukturen des Arbeitsfeldes, Kooperation mit Ärzten und anderen Berufsgruppen  
12. Geschichte der Psychotherapie  
B. Vertiefte Ausbildung 400 Stunden  
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1. Theorie und Praxis der Diagnostik, insbesondere Anamnese,  
Indikationsstellung und Prognose, Fallkonzeptualisierung und Behandlungsplanung bei Kindern und 
Jugendlichen unter Einbeziehung der bedeutsamen Beziehungspersonen  
2. Rahmenbedingungen der Psychotherapie, Behandlungssetting, Einleitung und Beendigung der 
Behandlung insbesondere im Hinblick auf bestehende Abhängigkeit von Beziehungspersonen  
3. Therapiemotivation und Widerstand des Kindes oder Jugendlichen und seiner bedeutsamen 
Beziehungspersonen, Entscheidungsprozesse des Therapeuten, Dynamik der Beziehungen zwischen 
dem Therapeuten und dem Kind oder Jugendlichen sowie seinen Eltern oder anderen bedeutsamen 
Beziehungspersonen im psychotherapeutischen Behandlungsprozeß  
4. Behandlungskonzepte und -techniken sowie deren Anwendung in der Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapie  
5. Behandlungstechniken bei Kurz- und Langzeittherapie von Kindern und Jugendlichen und den 
bedeutsamen Beziehungspersonen  
6. Krisenintervention bei Kindern und Jugendlichen und den bedeutsamen Beziehungspersonen  
7. Gesprächsführung mit den Beziehungspersonen des Kindes oder Jugendlichen im Hinblick auf 
deren psychische Beteiligung an der Erkrankung und im Hinblick auf deren Bedeutung für die 
Herstellung und Wiederherstellung des Rahmens der Psychotherapie des Patienten  
8. Einführung in die Säuglingsbeobachtung und in den Umgang mit Störungen der frühen Vater-
Mutter-Kind- Beziehung . 
  



 | 29 S e i t e

 

Dies ist nur ein Auszug und nicht als Fundstellennachweis geegnet. 
 

Berliner Kammergesetz  

 
Gesetz über die Kammern und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, 
Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten in der Fassung 
vom 04. September 1978, das zuletzt durch Artikel IX des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 
2006/123/EG über Dienstleistungen im Binnenmarkt vom 18. November 2009 (GVBl. für Berlin, S. 
674) geändert worden ist.  
 
§ 1  
(1) Im Lande Berlin werden als Berufsvertretungen  
 
(…) 
5. der Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten die 
Kammer für Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 
errichtet (Kammern).  
 
 
§ 2  
(1) Den Kammern gehören alle Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, Psychologischen 
Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten an, die im Land Berlin ihren 
Beruf ausüben oder, ohne bereits Kammerangehörige in einem anderen Land der Bundes-republik 
Deutschland zu sein, ihren Wohnsitz haben.  
(…) 
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Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Durchführung der 

Psychotherapie (Psychotherapie-Richtlinie)  

 
Die vom Gemeinsamen Bundesausschuss gemäß § 92 Absatz 6a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
beschlossene Richtlinie dient der Sicherung einer den gesetzlichen Erfordernissen entsprechenden 
ausreichenden, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Psychotherapie der Versicherten und ihrer 
Angehörigen in der vertragsärztlichen Versorgung. Die Kosten trägt die Krankenkasse. Zur sinnvollen 
Verwendung der Mittel ist die folgende Richtlinie zu beachten. Sie dient als Grundlage für 
Vereinbarungen, die zur Durchführung von Psychotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung 
zwischen den Vertragspartnern abzuschließen sind.  
 
A. Allgemeines  
 
§ 1 Psychotherapie als Leistung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)  
(1) 1Psychotherapie kann im Rahmen dieser Richtlinie erbracht werden, soweit und solange eine 
seelische Krankheit (siehe § 2) vorliegt. 2Psychotherapie im Sinne dieser Richtlinie wird in den §§ 3 
bis 7 definiert.  
(2) Psychotherapie ist keine Leistung der Gesetzlichen Krankenversicherung und gehört nicht zur 
vertragsärztlichen Versorgung, wenn sie nicht dazu dient, eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre 
Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern. Dies gilt ebenso für 
Maßnahmen, die ausschließlich zur beruflichen Anpassung oder zur Berufsförderung bestimmt sind, 
für Erziehungsberatung, Sexualberatung, körperbezogene Therapieverfahren, darstellende 
Gestaltungstherapie sowie heilpädagogische oder ähnliche Maßnahmen.  
(3) Die ärztliche Beratung über vorbeugende und diätetische Maßnahmen wie auch die 
Erläuterungen und Empfehlungen von übenden, therapiefördernden Begleitmaßnahmen sind 
ebenfalls nicht Psychotherapie und sind auch nicht Bestandteil der psychosomatischen 
Grundversorgung.  
(4) Psychotherapieverfahren, -methoden und -techniken, die den in den §§ 1 bis 11 genannten 
Erfordernissen nicht entsprechen, oder therapeutisch nicht hinreichend erprobt und wissenschaftlich 
begründet wurden, sind nicht Bestandteil der vertragsärztlichen Versorgung.  
 
§ 2 Seelische Krankheit  
(1) In dieser Richtlinie wird seelische Krankheit verstanden als krankhafte Störung der 
Wahrnehmung, des Verhaltens, der Erlebnisverarbeitung, der sozialen Beziehungen und der 
Körperfunktionen. Es gehört zum Wesen dieser Störungen, dass sie der willentlichen Steuerung 
durch die Patientin oder den Patienten nicht mehr oder nur zum Teil zugänglich sind.  
(2) Krankhafte Störungen können durch seelische oder körperliche Faktoren verursacht werden; sie 
werden in seelischen und körperlichen Symptomen und in krankhaften Verhaltensweisen erkennbar, 
denen aktuelle Krisen seelischen Geschehens, aber auch pathologische Veränderungen seelischer 
Strukturen zugrunde liegen können. 
(3) Seelische Strukturen werden in dieser Richtlinie verstanden als die anlagemäßig disponierenden 
und lebensgeschichtlich erworbenen Grundlagen seelischen Geschehens, das direkt beobachtbar 
oder indirekt erschließbar ist.  
(4) Auch Beziehungsstörungen können Ausdruck von Krankheit sein; sie sind für sich allein nicht 
schon Krankheit im Sinne dieser Richtlinie, sondern können nur dann als seelische Krankheit gelten, 
wenn ihre ursächliche Verknüpfung mit einer krankhaften Veränderung des seelischen oder 
körperlichen Zustandes eines Menschen nachgewiesen wurde.  
 
§ 3 Ätiologische Orientierung der Psychotherapie  
(1) Psychotherapie, als Behandlung seelischer Krankheiten im Sinne dieser Richtlinie, setzt voraus, 
dass das Krankheitsgeschehen als ein ursächlich bestimmter Prozess verstanden wird, der mit 
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wissenschaftlich begründeten Methoden untersucht und in einem Theoriesystem mit einer 
Krankheitslehre definitorisch erfasst ist.  
(2) Die Theoriesysteme müssen seelische und körperliche Symptome als Ausdruck des 
Krankheitsgeschehens eines ganzheitlich gesehenen Menschen wahrnehmen und berücksichtigen. 
Sie müssen den gegenwärtigen, lebensgeschichtlichen und gesellschaftlichen Faktoren in ihrer 
Bedeutung für das Krankheitsgeschehen gerecht werden.  
 
§ 4 Übergreifende Merkmale von Psychotherapie  
(1) Psychotherapie dieser Richtlinie wendet methodisch definierte Interventionen an, die auf als 
Krankheit diagnostizierte seelische Störungen einen systematisch verändernden Einfluss nehmen und 
Bewältigungsfähigkeiten des Individuums aufbauen.  
(2) Diese Interventionen setzen eine bestimmte Ordnung des Vorgehens voraus. Diese ergibt sich aus 
Erfahrungen und gesicherten Erkenntnissen, deren wissenschaftliche Reflexion zur Ausbildung von 
Behandlungsverfahren und -methoden, die in einen theoriegebunden Rahmen gemäß § 5 Absatz 1 
Nummer 1 und § 6 Absatz 1 Nummer 1 eingebettet sind, geführt hat.  
(3) In der psychotherapeutischen Intervention kommt, unabhängig von der Wahl des 
Therapieverfahrens, der systematischen Berücksichtigung und der kontinuierlichen Gestaltung der 
Therapeut-Patient-Beziehung eine zentrale Bedeutung zu.  
 
§ 5 Definition Psychotherapieverfahren  
(1) Ein zur Krankenbehandlung geeignetes Psychotherapieverfahren ist gekennzeichnet durch  
1. eine umfassende Theorie der Entstehung und Aufrechterhaltung von Krankheiten und ihrer 
Behandlung oder verschiedene Theorien der Entstehung und Aufrechterhaltung von Krankheiten und 
ihrer Behandlung auf der Basis gemeinsamer theoriegebundener Grundannahmen,  
2. eine darauf bezogene psychotherapeutische Behandlungsstrategie für ein breites Spektrum von 
Anwendungsbereichen oder mehrere darauf bezogene psychotherapeutische Behandlungsmethoden 
für ein breites Spektrum von Anwendungsbereichen und  
3. darauf bezogene Konzepte zur Indikationsstellung, zur individuellen Behandlungsplanung und zur 
Gestaltung der therapeutischen Beziehung.  
(2) Ein Psychotherapieverfahren im Sinne dieser Richtlinie muss die Voraussetzungen nach § 17 
Absatz 1 erfüllen.  
 
§ 6 Definition Psychotherapiemethode  
(1) Eine zur Behandlung einer oder mehrerer Störungen mit Krankheitswert geeignete 
Psychotherapiemethode ist gekennzeichnet durch  
1. eine Theorie der Entstehung und der Aufrechterhaltung dieser Störung bzw. Störungen und eine 
Theorie ihrer Behandlung,  
2. Indikationskriterien einschließlich deren diagnostischer Erfassung,  
3. die Beschreibung der Vorgehensweise und  
4. die Beschreibung der angestrebten Behandlungseffekte.  
(2) Eine Psychotherapiemethode im Sinne dieser Richtlinie muss die Voraussetzungen nach § 17 
Absatz 2 erfüllen.  
 
§ 7 Definition psychotherapeutische Technik  
Eine psychotherapeutische Technik ist eine konkrete Vorgehensweise mit deren Hilfe die an-
gestrebten Ziele im Rahmen der Anwendung von Verfahren und Methoden erreicht werden sollen.  
 
§ 8 Feststellungen zu Verfahren und Methoden  
In § 13 und in Anlage 1 der Richtlinie wird festgestellt, für welche Verfahren und Methoden die 
Erfordernisse der Psychotherapie-Richtlinie als erfüllt gelten und gegebenenfalls unter welchen 
Bedingungen diese zur Behandlung von Krankheit Anwendung finden können.  
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§ 9 Einbeziehung des sozialen Umfeldes  
Im Rahmen einer Psychotherapie kann es notwendig werden, zur Erreichung eines ausreichenden 
Behandlungserfolges Beziehungspersonen aus dem engeren Umfeld (Partnerin oder Partner, Familie) 
der Patientin oder des Patienten in die Behandlung einzubeziehen.  
 
§ 10 Verbindung von Diagnostik und Therapie  
Psychotherapie setzt eine ätiologisch orientierte Diagnostik voraus, welche die jeweiligen 
Krankheitserscheinungen erklärt und zuordnet. Dies gilt auch für die vorwiegend übenden und 
suggestiven Interventionen. Die angewandte Psychotherapie muss in einer angemessenen Relation 
zu Art und Umfang der diagnostizierten Erkrankung stehen. Psycho-therapieverfahren, -methoden 
und -techniken ohne Erfüllung der genannten Erfordernisse sind als Psychotherapie im Sinne der 
Richtlinie nicht geeignet. 5Voraussetzung ist ferner, dass der Krankheitszustand in seiner Komplexität 
erfasst wird, auch dann, wenn nur die Therapie eines Teilzieles angestrebt werden kann.  
 
§ 11 Psychosomatische Grundversorgung  
Die Psychotherapie im Sinne dieser Richtlinie wird in der vertragsärztlichen Versorgung ergänzt durch 
Maßnahmen der psychosomatischen Grundversorgung. Dabei handelt es sich um eine möglichst 
frühzeitige differentialdiagnostische Klärung psychischer und psychosomatischer Krankheitszustände 
in ihrer ätiologischen Verknüpfung und in der Gewichtung psychischer und somatischer 
Krankheitsfaktoren. Die psychosomatische Grundversorgung umfasst seelische Krankenbehandlung 
durch verbale Interventionen und durch übende und suggestive Interventionen bei akuten seelischen 
Krisen, auch im Verlauf chronischer Krankheiten und Behinderungen.  
 
§ 12 Schriftliche Dokumentation  
Psychotherapie und psychosomatische Grundversorgung erfordern eine schriftliche Dokumentation 
der diagnostischen Erhebungen und der wesentlichen Inhalte der psychotherapeutischen 
Interventionen.  
 
B. Psychotherapeutische Behandlungs- und Anwendungsformen  
 
§ 13 Behandlungsformen  
Folgende Behandlungsformen sind anerkannte Psychotherapieverfahren im Sinne dieser Richtlinie. 
Ihnen liegt ein umfassendes Theoriesystem der Krankheitsentstehung zugrunde, und ihre 
spezifischen Behandlungsmethoden sind in ihrer therapeutischen Wirksamkeit belegt:  
1. Psychoanalytisch begründete Verfahren  
2. Verhaltenstherapie  
 
§ 14 Psychoanalytisch begründete Verfahren  
(1) 1Diese Verfahren stellen Formen einer ätiologisch orientierten Psychotherapie dar, welche die 
unbewusste Psychodynamik neurotischer Störungen mit psychischer oder somatischer Symptomatik 
zum Gegenstand der Behandlung machen. 2Zur Sicherung ihrer psychodynamischen Wirksamkeit 
sind bei diesen Verfahren übende und suggestive Interventionen auch als Kombinationsbehandlung 
grundsätzlich ausgeschlossen.  
(2) Als psychoanalytisch begründete Psychotherapieverfahren gelten im Rahmen dieser  
Richtlinie die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und die analytische Psychotherapie.  
 
§ 14a Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie  
(1) Die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie umfasst ätiologisch orientierte Therapieformen, 
mit welchen die unbewusste Psychodynamik aktuell wirksamer neurotischer Konflikte und 
struktureller Störungen unter Beachtung von Übertragung, Gegenübertragung und Widerstand 
behandelt werden.  
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(2) Eine Konzentration des therapeutischen Prozesses wird durch Begrenzung des Behandlungszieles, 
durch ein vorwiegend konfliktzentriertes Vorgehen und durch Einschränkung regressiver Prozesse 
angestrebt. Die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie gelangt auch in jenen Fällen zur 
Anwendung, in denen eine längerfristige therapeutische Beziehung erforderlich ist.  
(3) Als Sonderformen der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie können folgende 
Psychotherapiemethoden zur Anwendung kommen:  
1. Kurztherapie  
2. Fokaltherapie  
3. Dynamische Psychotherapie  
4. Niederfrequente Therapie in einer längerfristigen, Halt gewährenden therapeutischen Beziehung.  
 
§ 14b Analytische Psychotherapie  
Die analytische Psychotherapie umfasst jene Therapieformen, die zusammen mit der neurotischen 
Symptomatik den neurotischen Konfliktstoff und die zugrunde liegende neurotische Struktur der 
Patientin oder des Patienten behandeln und dabei das therapeutische Geschehen mit Hilfe der 
Übertragungs-, Gegenübertragungs- und Widerstandsanalyse unter Nutzung regressiver Prozesse in 
Gang setzen und fördern.  
 
§ 15 Verhaltenstherapie  
(1) 1Die Verhaltenstherapie als Krankenbehandlung umfasst Therapieverfahren, die vorwiegend auf 
der Basis der Lern- und Sozialpsychologie entwickelt worden sind. 2Unter den Begriff „Verhalten" 
fallen dabei beobachtbare Verhaltensweisen sowie kognitive, emotionale, motivationale und 
physiologische Vorgänge. 3Verhaltenstherapie im Sinne dieser Richtlinie erfordert die Analyse der 
ursächlichen und aufrechterhaltenden Bedingungen des Krankheitsgeschehens (Verhaltensanalyse). 
4Sie entwickelt ein entsprechendes Störungsmodell und eine übergeordnete Behandlungsstrategie, 
aus der heraus die Anwendung spezifischer Interventionen zur Erreichung definierter Therapieziele 
erfolgt.  
(2) Aus dem jeweiligen Störungsmodell können sich folgende Schwerpunkte der therapeutischen 
Interventionen ergeben:  
1. Stimulusbezogene Methoden (z. B. systematische Desensibilisierung),  
2. Responsebezogene Methoden (z. B. operante Konditionierung, Verhaltensübung),  
3. Methoden des Modelllernens,  
4. Methoden der kognitiven Umstrukturierung (z. B. Problemlösungsverfahren, Immunisierung gegen 
Stressbelastung),  
5. Selbststeuerungsmethoden (z. B. psychologische und psychophysiologische 
Selbstkontrolltechniken).  
 
(3) Die Komplexität der Lebensgeschichte und der individuellen Situation der oder des Kran- 
ken erfordert eine Integration mehrerer dieser Interventionen in die übergeordnete Behand- 
lungsstrategie.  
 
§ 16 Keine Kombination von psychoanalytisch begründeten Verfahren und Verhaltenstherapie  
Psychoanalytisch begründete Verfahren und Verhaltenstherapie sind nicht kombinierbar, weil die 
Kombination der Verfahren zu einer Verfremdung der methodenbezogenen Eigengesetzlichkeit des 
therapeutischen Prozesses führen kann.  
 
§ 17 Anerkennung neuer Psychotherapieverfahren und -methoden  
(1) Über die in § 13 genannten Verfahren hinaus können als Psychotherapie gemäß Abschnitt A der 
Richtlinie in der vertragsärztlichen Versorgung andere Verfahren Anwendung finden, wenn 
nachgewiesen ist, dass sie die nachstehenden Voraussetzungen nach Nummer 1 bis 3 erfüllen:  
1. 1Feststellung durch den wissenschaftlichen Beirat gemäß § 11 des Psychotherapeutengesetzes, 
dass das Verfahren als wissenschaftlich anerkannt für eine vertiefte Ausbildung zur Psychologischen 
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Psychotherapeutin oder zum Psychologischen Psychotherapeuten oder zur Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeutin oder zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten angesehen 
werden kann.  
2. Für Verfahren der Psychotherapie bei Erwachsenen ist ein Nachweis von indikationsbezogenem 
Nutzen, medizinischer Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit nach Maßgabe der Verfahrensordnung 
des Gemeinsamen Bundesausschusses für mindestens die Anwendungsbereiche § 22 Absatz 1 
Nummer 1, 2 und entweder  
a) zusätzlich für mindestens einen der folgenden Anwendungsbereiche: § 22 Absatz 1  
Nummer 3, 8, Absatz 2 Nummer 1 oder  
b) zusätzlich für mindestens zwei der folgenden Anwendungsbereiche: § 22 Absatz 1  
Nummer 4 bis 7, 9, Absatz 2 Nummer 2 bis 4 zu erbringen. Anstelle eines Nutzennachweises in einem 
der Anwendungsbereiche nach Satz 1 Buchstabe b) kann je nach Studienlage im Einzelfall ein 
Nutzennachweis durch Studien zu gemischten psychischen Störungen anerkannt werden. Gemischte 
Störungen im Sinne des Satzes 2 werden von Studien erfasst, in denen überwiegend Patientinnen 
und Patienten mit komplexen Störungen und/oder diagnostisch gemischte Patientengruppen 
behandelt wurden; den psychischen Störungen der in den Studien behandelten Patientinnen und 
Patienten muss Krankheitswert zukommen. Ein Nutzennachweis nach Satz 2 kann nur anerkannt 
werden, wenn eine Zuordnung der jeweiligen Studie zu einem der Anwendungsbereiche nach § 22 
Absatz 1 Nummer 1 bis 9 und Absatz 1 bis 4 nicht möglich ist und wenn der durch die Studie geführte 
Nutzennachweis nicht überwiegend auf Behandlungseffekte bei Störungen aus solchen 
Anwendungsbereichen zurückzuführen ist, für die bereits ein indikationsspezifischer Nutzennachweis 
erbracht worden ist. Eine Berücksichtigung nach Satz 2 bedarf einer umfassenden Abwägung im 
Einzelfall, inwieweit ein Nutzennachweis durch Studien zu gemischten Störungen in seiner 
Bedeutung einem Nutzennachweis in einem der Anwendungsbereiche nach Satz 1 Buchstabe b) 
gleichkommt.  
3. Für Verfahren der Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen ist ein Nachweis von 
indikationsbezogenem Nutzen, medizinischer Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit nach Maßgabe 
der Verfahrensordnung des Gemeinsamen Bundesausschusses mindestens für die 
Anwendungsbereiche § 22 Absatz 1 Nummer 1, 2 und 9 (nur Hyperkinetische Störungen oder 
Störungen des Sozialverhaltens) zu erbringen. Soweit der Nachweis lediglich für zwei dieser 
Anwendungsbereiche erfolgt, ist zusätzlich ein Nachweis für mindestens zwei der 
Anwendungsbereiche § 22 Absatz 1 Nummer 3 bis 9 (mit Ausnahme Hyperkinetische Störungen oder 
Störungen des Sozialverhaltens), Absatz 2 Nummer 1 bis 4 zu erbringen. Absatz 1 Nummer 2 Satz 2 
bis 5 gilt entsprechend.  
(2) Eine neue Methode kann nach vorangegangener Anerkennung durch den wissenschaftlichen 
Beirat gemäß § 11 des Psychotherapeutengesetzes und Nachweis von Nutzen, medizinischer 
Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit nach Maßgabe der Verfahrensordnung des Gemeinsamen 
Bundesausschusses indikationsbezogen Anwendung finden.  
(3) 1In begründeten Ausnahmefällen kann von der in Absatz 1 Nummer 1 und in Absatz 2 geregelten 
Voraussetzung einer vorherigen Anerkennung durch den wissenschaftlichen Beirat gemäß § 11 des 
Psychotherapeutengesetzes abgewichen werden. Der Gemeinsame Bundesausschuss stellt fest, für 
welche Verfahren und Methoden in der Psychotherapie und Psychosomatik die der 
Verfahrensordnung des Gemeinsamen Bundesausschusses und der Psychotherapie-Richtlinie 
zugrundeliegenden Erfordernisse als erfüllt gelten und gegebenenfalls unter welchen Bedingungen 
diese zur Behandlung von Krankheit Anwendung finden können. Die Feststellungen sind als Anlage 1 
Bestandteil der Richtlinie.  
 
§ 18 Anwendungsformen  
Psychotherapie im Rahmen dieser Richtlinie kann in folgenden Formen Anwendung finden:  
1. Einzeltherapie bei Erwachsenen:  
Anwendung der unter § 13 und § 21 genannten Behandlungsformen bei der Behandlung einer 
einzelnen oder eines einzelnen Kranken.  
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2. Behandlung von Erwachsenen in Gruppen:  
Anwendung der unter § 13 genannten Verfahren, sofern die Interaktion zwischen mehreren Kranken 
therapeutisch erforderlich ist und die gruppendynamischen Prozesse entsprechend genutzt werden.  
3. Einzeltherapie bei Kindern und Jugendlichen:  
Anwendung der unter § 13 und § 21 genannten Verfahren unter Berücksichtigung der 
altersspezifischen Bedingungen, ggf. unter Einbeziehung von Bezugspersonen aus dem engeren 
Umfeld.  
4. Behandlung von Kindern und Jugendlichen in Gruppen:  
Anwendung der unter § 13 genannten Verfahren unter Berücksichtigung der altersspezifischen 
Bedingungen und unter Nutzung gruppendynamischer Prozesse bei der Behandlung mehrerer 
Kinder, ggf. unter Einbeziehung von Bezugspersonen aus dem engeren Umfeld.  
5. Behandlung von Kranken in Gruppen:  
Bei der Behandlung von Kranken in Gruppen soll die Größe der Gruppe bei  
– psychoanalytisch begründeten Verfahren 6 bis 9  
– der Verhaltenstherapie 2 bis 9  
– den übenden Interventionen 2 bis 10  
Kranke umfassen.  
 
§ 19 Kombination von Anwendungsformen  
Im Rahmen psychoanalytisch begründeter Verfahren ist die simultane Kombination von Einzel- und 
Gruppentherapie grundsätzlich ausgeschlossen. Auf dem Gebiet der tiefenpsychologisch fundierten 
Psychotherapie kann eine solche Kombination nur gemäß § 14a Absatz 3 Nummer 4 aufgrund eines 
dazu besonders begründeten Erstantrages durchgeführt werden.  
 
§ 20 Behandlungsfrequenz  
(1) Die Behandlungsfrequenz ist in den psychoanalytisch begründeten Verfahren wie auch in der 
Verhaltenstherapie auf maximal 3 Behandlungsstunden in der Woche zu begrenzen, um eine 
ausreichende Therapiedauer im Rahmen der Kontingentierung zu gewährleisten.  
(2) Eine durchgehend hochfrequente Psychotherapie kann im Rahmen dieser Richtlinie keine 
Anwendung finden. Bei der Therapieplanung oder im Verlauf der Behandlung kann es sich jedoch als 
notwendig erweisen, ggf. einen Abschnitt der Psychotherapie in einer höheren Wochenfrequenz 
durchzuführen, um eine größere Effektivität der Therapie zu gewährleisten. Der entsprechende 
Abschnitt darf nicht das gesamte Kontingent eines Bewilligungsschrittes um-fassen. Die 
Notwendigkeit einer abschnittsweisen höheren Wochenfrequenz ist in der Antrag-stellung 
differenziert zu begründen.  
 
C. Psychosomatische Grundversorgung  
 
§ 21 Allgemeines  
(1) 1Die psychosomatische Grundversorgung kann nur im Rahmen einer übergeordneten 
somatopsychischen Behandlungsstrategie Anwendung finden. 2Voraussetzung ist, dass die Ärztin 
oder der Arzt die ursächliche Beteiligung psychischer Faktoren an einem komplexen 
Krankheitsgeschehen festgestellt hat oder aufgrund ihrer oder seiner ärztlichen Erfahrung diese als 
wahrscheinlich annehmen muss. 3Ziel der psychosomatischen Grundversorgung ist eine möglichst 
frühzeitige differentialdiagnostische Klärung komplexer Krankheitsbilder, eine verbale oder übende 
Basistherapie psychischer, funktioneller und psychosomatischer Erkrankungen durch die primär 
somatisch orientierte Ärztin oder den primär somatisch orientierten Arzt und ggf. die 
Indikationsstellung zur Einleitung einer ätiologisch orientierten Psychotherapie.  
(2) Die begrenzte Zielsetzung der psychosomatischen Grundversorgung strebt eine an der aktuellen 
Krankheitssituation orientierte seelische Krankenbehandlung an; sie kann währen der Behandlung 
von somatischen, funktionellen und psychischen Störungen von Krankheits-wert als verbale 
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Intervention oder als Anwendung übender und suggestiver Interventionen von der behandelnden 
Ärztin oder dem behandelnden Arzt durchgeführt werden.  
 
§ 21a Verbale Interventionen  
(1) Die verbalen Interventionen orientieren sich in der psychosomatischen Grundversorgung an der 
jeweils aktuellen Krankheitssituation; sie fußen auf einer systematischen, die Introspektion 
fördernden Gesprächsführung und suchen Einsichten in psychosomatische Zusammenhänge des 
Krankheitsgeschehens und in die Bedeutung pathogener Beziehungen zu vermitteln. Die Ärztin oder 
der Arzt berücksichtigt und nutzt dabei die krankheitsspezifischen Interaktionen zwischen der 
Patientin oder dem Patienten und der Therapeutin oder dem Therapeuten, in denen die seelische 
Krankheit sich darstellt. Darüber hinaus wird angestrebt, Bewältigungsfähigkeiten der oder des 
Kranken, evtl. unter Einschaltung der Beziehungspersonen aus dem engeren Umfeld, aufzubauen.  
(2) Die verbalen Interventionen können nur in Einzelbehandlungen durchgeführt und nicht mit 
übenden oder suggestiven Interventionen in derselben Sitzung kombiniert werden; sie können in 
begrenztem Umfang sowohl über einen kürzeren Zeitraum als auch im Verlauf chronischer 
Erkrankungen über einen längeren Zeitraum niederfrequent Anwendung finden, wenn eine 
ätiologisch orientierte Psychotherapie nach § 13 nicht indiziert ist. Die Durchführung von 
Maßnahmen nach § 21a ist neben der Anwendung psychotherapeutischer Verfahren nach § 13 
ausgeschlossen.  
 
§ 21b Übende und suggestive Interventionen  
(1) Psychosomatische Grundversorgung durch übende und suggestive Interventionen unter 
Einschluss von Instruktionen und von Bearbeitung therapeutisch bedeutsamer Phänomene. Dabei 
können folgende Interventionen zur Anwendung kommen:  
1. Autogenes Training als Einzel- oder Gruppenbehandlung (Unterstufe)  
2. Jacobsonsche Relaxationstherapie als Einzel- oder Gruppenbehandlung  
3. Hypnose in Einzelbehandlung  
Diese Interventionen dürfen während einer tiefenpsychologisch fundierten oder analytischen 
Psychotherapie grundsätzlich nicht angewendet werden.  
(2) Die Maßnahmen der psychosomatischen Grundversorgung gemäß Absatz 1 Nummer 1  
und 2 sind auch als Gruppenbehandlung durchführbar. Eine Kombination von Einzel- und  
Gruppenbehandlung ist möglich.  
 
D. Anwendungsbereiche  
 
§ 22 Indikationen zur Anwendung von Psychotherapie  
(1) Indikationen zur Anwendung von Psychotherapie gemäß Abschnitt B und Maßnahmen der 
Psychosomatischen Grundversorgung gemäß Abschnitt C der Richtlinie bei der Behandlung von 
Krankheiten können nur sein:  
1. Affektive Störungen: depressive Episoden, rezidivierende depressive Störungen, Dysthymie;  
2. Angststörungen und Zwangsstörungen;  
3. Somatoforme Störungen und Dissoziative Störungen (Konversionsstörungen);  
4. Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen;  
5. Essstörungen;  
6. Nichtorganische Schlafstörungen;  
7. Sexuelle Funktionsstörungen;  
8. Persönlichkeitsstörungen und Verhaltensstörungen;  
9. Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend.  
(2) Psychotherapie kann neben oder nach einer somatisch ärztlichen Behandlung von Krankheiten 
oder deren Auswirkungen angewandt werden, wenn psychische Faktoren einen wesentlichen 
pathogenetischen Anteil daran haben und sich ein Ansatz für die Anwendung von Psychotherapie 
bietet; Indikationen hierfür können nur sein: 
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1a. Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, im Falle der Abhängigkeit 
von psychotropen Substanzen beschränkt auf den Zustand der Suchtmittelfreiheit beziehungsweise 
Abstinenz. Abweichend davon ist eine Anwendung der Psychotherapie bei Abhängigkeit von 
psychotropen Substanzen dann zulässig, wenn die Suchtmittelfreiheit beziehungsweise Abstinenz 
parallel zur ambulanten Psychotherapie bis zum Ende von maximal 10 Behandlungsstunden erreicht 
werden kann. Das Erreichen der Suchtmittelfreiheit beziehungsweise der Abstinenz nach Ablauf 
dieser Behandlungsstunden ist in einer nicht von der Therapeutin oder von dem Therapeuten selbst 
ausgestellten ärztlichen Bescheinigung festzustellen. Diese Feststellung hat anhand geeigneter 
Nachweise zu erfolgen. Sie ist von der Therapeutin oder von dem Therapeuten als Teil der 
Behandlungsdokumentation vorzuhalten und auf Verlangen der Krankenkasse vorzulegen Kommt es 
unter der ambulanten psychotherapeutischen Behandlung zu einem Rückfall in den 
Substanzgebrauch, ist die ambulante Psychotherapie nur fortzusetzen, wenn unverzüglich geeignete 
Behandlungsmaßnahmen zur Wiederherstellung der Suchtmittelfreiheit bzw. Abstinenz ergriffen 
werden.  
1b. Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide und gleichzeitige stabile 
substitutionsgestützte Behandlung gemäß Richtlinie „Methoden vertragsärztliche Versorgung", 
Anlage I, 2. (Substitutionsgestützte Behandlung Opiatabhängiger), beschränkt auf den Zu-stand der 
Beigebrauchsfreiheit. Die Anwendung von Psychotherapie ist in diesen Fällen nur zulässig bei 
regelmäßiger Zusammenarbeit und Abstimmung hinsichtlich der Behandlungsziele und insbesondere 
der Beigebrauchsfreiheit mit der substituierenden Ärztin oder dem Arzt sowie bei etwaigen 
psychosozialen Betreuungs- oder Behandlungsmaßnahmen mit den hierfür zuständigen Stellen.  
2. Seelische Krankheit auf Grund frühkindlicher emotionaler Mangelzustände oder tiefgreifender 
Entwicklungsstörungen, in Ausnahmefällen auch seelische Krankheiten, die im Zusammenhang mit 
frühkindlichen körperlichen Schädigungen oder Missbildungen stehen.  
3. Seelische Krankheit als Folge schwerer chronischer Krankheitsverläufe.  
4. Psychische Begleit-, Folge- oder Residualsymptomatik psychotischer Erkrankungen.  
(3) Psychotherapie ist als Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung ausgeschlossen, wenn:  
1. zwar seelische Krankheit vorliegt, aber ein Behandlungserfolg nicht erwartet werden kann, weil 
dafür bei der Patientin oder dem Patienten die Voraussetzung hinsichtlich der Motivationslage, der 
Motivierbarkeit oder der Umstellungsfähigkeit nicht gegeben sind, oder weil die Eigenart der 
neurotischen Persönlichkeitsstruktur (gegebenenfalls die Lebensumstände der Patientin oder des 
Patienten) dem Behandlungserfolg entgegensteht,  
2. sie nicht der Heilung oder Besserung einer seelischen Krankheit, sondern allein der beruflichen 
oder sozialen Anpassung oder der beruflichen oder schulischen Förderung dient,  
 
3. sie allein der Erziehungs-, Ehe-, Lebens- und Sexualberatung dient.  
 
(4) Soll Psychotherapie im Rahmen einer die gesamten Lebensverhältnisse umfassenden 
psychosozialen Versorgung erbracht werden, so ist diese Psychotherapie nur dann und soweit eine 
Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung, als sie der Behandlung von Krankheit im Sinne dieser 
Richtlinie dient.  
(5) Verhaltensweisen, die als psychosoziale Störung in Erscheinung treten, sind nur dann Gegenstand 
von Psychotherapie nach Abschnitt B und Maßnahmen der psychosomatischen Grundversorgung 
nach Abschnitt C der Richtlinie, wenn sie Ausdruck einer psychischen Erkrankung sind.  
 
E. Leistungsumfang  
 
§ 23 Behandlungsumfang und -begrenzung  
(1) Für die Durchführung der Psychotherapie ist es sowohl unter therapeutischen als auch unter 
wirtschaftlichen Aspekten erforderlich, nach Klärung der Diagnose und der Indikationsstellung vor 
Beginn der Behandlung den Behandlungsumfang und die Behandlungsfrequenz festzulegen, damit 
sich die Patientin oder der Patient und die Therapeutin oder der Therapeut darauf einrichten 



 | 38 S e i t e

 

Dies ist nur ein Auszug und nicht als Fundstellennachweis geegnet. 
 

können. In Ausnahmefällen, in denen der Behandlungsumfang und die Behandlungsfrequenz zu 
Beginn der Behandlung nicht mit ausreichender Sicherheit festgelegt werden kann, soll die 
Festlegung nach einer Probetherapie erfolgen.  
(2) Die in den §§ 23a bis 23c festgelegten Begrenzungen berücksichtigen die therapeutischen 
Erfahrungen in den unterschiedlichen Gebieten der Therapie und stellen einen Behandlungsumfang 
dar, in dem in der Regel ein Behandlungserfolg erwartet werden kann.  
 
§ 23a Therapieansätze in den Verfahren nach § 13  
(1) Folgende Therapieansätze sind möglich:  
1. Vor der ersten Antragstellung sind bis zu 5, bei der analytischen Psychotherapie bis zu 8, 
probatorische Sitzungen möglich.  
2. Kurzzeittherapie bis 25 Stunden als Einzeltherapie in der tiefenpsychologisch fundierten 
Psychotherapie und/oder der Verhaltenstherapie auch in halbstündigen Sitzungen mit 
entsprechender Vermehrung der Gesamtsitzungszahl (Antragsverfahren mit Begutachtung, sofern für 
die Therapeutin oder den Therapeuten keine Befreiung gemäß § 26a gilt).  
3. Kurzzeittherapie bis 25 Stunden als Gruppentherapie (als tiefenpsychologisch fundierte Therapie 
nur bei Erwachsenen und Jugendlichen und/oder als Verhaltenstherapie) (Antragsverfahren mit 
Begutachtung, sofern für die Therapeutin oder den Therapeuten keine Befreiung gemäß § 26a gilt).  
4. Therapie mit einer Stundenzahl, die in Bezug auf das Krankheitsbild und das geplante  
Therapieverfahren in der Antragsbegründung festzulegen ist (Antragsverfahren mit Begutachtung).  
5. Die Überführung einer Kurzzeittherapie in die Langzeittherapie muss bis zur zwanzigsten  
Sitzung der Kurzzeittherapie beantragt und zugleich das Gutachterverfahren eingeleitet  
werden.  
6. Probetherapie als Bestandteil der Langzeittherapie auf Antrag oder nach Empfehlung der 
Gutachterin oder des Gutachters für tiefenpsychologisch fundierte bzw. analytische Psychotherapie 
bis zu 25 Stunden, für Verhaltenstherapie bis zu 15 Stunden (Antragsverfahren mit Begutachtung).  
(2) Die Therapiestunde im Rahmen der Psychotherapie umfasst mindestens 50 Minuten.  
 
§ 23b Bewilligungsschritte für die Verfahren gemäß § 13  
(1) Folgende Bewilligungsschritte sind möglich:  
1. Analytische Psychotherapie bis 160 Stunden, in besonderen Fällen bis 240 Stunden, bei 
Gruppenbehandlung bis 80 Doppelstunden, in besonderen Fällen bis 120 Doppelstunden.  
2. 1Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie bis 50 Stunden, in besonderen Fällen bis 80 
Stunden, bei Gruppenbehandlung bis 40 Doppelstunden, in besonderen Fällen bis 60 Doppelstunden. 
2Behandlungen können als Einzeltherapie der Indexpatientin oder des Indexpatienten auch in 
Doppelstunden bei intensiverer Einbeziehung von Partnerin oder Partner oder Familie durchgeführt 
werden. 3Die entsprechenden Stunden werden auf das Gesamtkontingent angerechnet. 4Die in § 
14a Absatz 3 Nummer 4 genannte Methode kann als Einzeltherapie auch in halbstündigen Sitzungen 
mit entsprechender Vermehrung der Gesamtsitzungszahl Anwendung finden.  
3. Verhaltenstherapie bis 45 Stunden, in besonderen Fällen bis 60 Stunden. Verhaltenstherapie kann 
als Einzeltherapie auch in halbstündigen Sitzungen mit entsprechender Vermehrung und in 
doppelstündigen Sitzungen mit entsprechender Verminderung der Gesamtsitzungszahl Anwendung 
finden. Verhaltenstherapie kann nur in Kombination mit der Einzeltherapie auch als 
Gruppenbehandlung durchgeführt werden, wobei die in der Gruppentherapie erbrachte 
Doppelstunde im Gesamttherapiekontingent als Einzelstunde gezählt wird.  
4. Psychotherapie von Kindern bei analytischer und tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie 
bis 70 Stunden, in besonderen Fällen bis 120 Stunden, bei Gruppenbehandlung bis 40 
Doppelstunden, in besonderen Fällen bis 60 Doppelstunden.  
5. Verhaltenstherapie von Kindern bis 45 Stunden, in besonderen Fällen bis 60 Stunden einschließlich 
Gruppentherapie in Doppelstunden.  



 | 39 S e i t e

 

Dies ist nur ein Auszug und nicht als Fundstellennachweis geegnet. 
 

6. Psychotherapie von Jugendlichen bei analytischer und tiefenpsychologisch fundierter 
Psychotherapie bis 90 Stunden, in besonderen Fällen bis 140 Stunden, bei Gruppenbehandlung bis 40 
Doppelstunden, in besonderen Fällen bis 60 Doppelstunden.  
7. Verhaltenstherapie bei Jugendlichen bis 45 Stunden, in besonderen Fällen bis 60 Stunden 
einschließlich Gruppentherapie in Doppelstunden.  
8. 1Eine Überschreitung des in Nummer 1 bis 7 festgelegten Therapieumfanges ist für die folgenden 
Verfahren nur zulässig, wenn aus der Darstellung des therapeutischen Prozesses hervorgeht, dass mit 
der Beendigung der Therapie das Behandlungsziel nicht erreicht werden kann, aber begründete 
Aussicht auf Erreichung des Behandlungsziels bei Fortführung der Therapie besteht. 2Dabei sind 
grundsätzlich die folgenden Höchstgrenzen einzuhalten:  
a) analytische Psychotherapie 300 Stunden, in Gruppen 150 Doppelstunden,  
b) tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie 100 Stunden, in Gruppen 80 Doppelstunden,  
c) Verhaltenstherapie 80 Stunden einschließlich Gruppentherapie in Doppelstunden,  
d) bei analytischer und tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie von Kindern 150 Stunden, in 
Gruppen 90 Doppelstunden, bei Verhaltenstherapie von Kindern 80 Stunden einschließlich 
Gruppentherapie in Doppelstunden,  
e) bei analytischer und tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie von Jugendlichen 180 Stunden, 
in Gruppen 90 Doppelstunden, bei Verhaltenstherapie von Jugendlichen 80 Stunden einschließlich 
Gruppentherapie in Doppelstunden.  
(2) Wurde Kurzzeittherapie durchgeführt, ist bei Überführung von Kurzzeittherapie in 
Langzeittherapie die bewilligte Kurzeittherapie auf das Kontingent der Langzeittherapie anzurechnen.  
 
§ 23c Übende und suggestive Interventionen  
Für übende und suggestive Interventionen gelten folgende Begrenzungen:  
1. Autogenes Training (§ 21b Absatz 1 Satz 2 Nummer 1) einzeln und in Gruppen bis 12 Sitzungen  
2. Jacobsonsche Relaxationstherapie (§ 21b Absatz 1 Satz 2 Nummer 2) einzeln und in Gruppen bis 12 
Sitzungen  
3. Hypnose (§ 21b Absatz 1 Satz 2 Nummer 3) bis 12 Sitzungen (nur Einzelbehandlung)  
Von diesen Interventionen kann in der Regel im Behandlungsfall nur eine zur Anwendung kommen.  
 
F. Konsiliar-, Antrags- und Gutachterverfahren  
 
§ 24 Konsiliarverfahren und Qualifikation der den Konsiliarbericht abgebenden Ärztinnen und Ärzte  
(1) Zur Einholung des Konsiliarberichtes überweist die Psychologische Psychotherapeutin oder der 
Psychologische Psychotherapeut oder die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin oder der 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut spätestens nach Beendigung der probatorischen Sitzungen 
und vor Beginn der Psychotherapie die Patientin oder den Patienten an eine Konsiliarärztin oder 
einen Konsiliararzt. Auf der Überweisung ist der Konsiliarärztin oder dem Konsiliararzt eine kurze 
Information über die von ihm erhobenen Befunde und die Indikation zur Durchführung einer 
Psychotherapie zu übermitteln.  
(2) Die Konsiliarärztin oder der Konsiliararzt hat den Konsiliarbericht nach Anforderung durch die 
Therapeutin oder den Therapeuten nach persönlicher Untersuchung der Patientin oder des Patienten 
zu erstellen. Der Bericht ist der Therapeutin oder dem Therapeuten möglichst zeitnah, spätestens 
aber drei Wochen nach der Untersuchung zu übermitteln.  
 
(3) 1Der Konsiliarbericht enthält folgende Angaben:  
1. Aktuelle Beschwerden der Patientin oder des Patienten,  
2. psychischer und somatischer Befund (bei Kindern und Jugendlichen insbesondere unter  
Berücksichtigung des Entwicklungsstandes),  
3. im Zusammenhang mit den aktuellen Beschwerden relevante anamnestische Daten,  
4. zu einer gegebenenfalls notwendigen psychiatrischen oder kinder- und jugendpsychiatrischen 
Abklärung,  
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5. relevante stationäre und/oder ambulante Vor- und Parallelbehandlungen inklusive gegebenenfalls 
laufende Medikation,  
6. medizinische Diagnose(n), Differential- und Verdachtsdiagnose(n),  
7. gegebenenfalls Befunde, die eine ärztliche/ärztlich veranlasste Begleitbehandlung erforderlich 
machen,  
8. zu gegebenenfalls erforderlichen weiteren ärztlichen Untersuchungen, und  
9. zu gegebenenfalls bestehenden Kontraindikationen für die Durchführung einer 
psychotherapeutischen Behandlung zum Zeitpunkt der Untersuchung. Die Konsiliarärztin oder der 
Konsiliararzt teilt der Krankenkasse nur die für ihre Leistungsentscheidung notwendigen Angaben 
mit. Ist Psychotherapie nach Auffassung der Konsiliarärztin oder des Konsiliararztes kontraindiziert 
und wird dennoch ein entsprechender Antrag gestellt, so veranlasst die Krankenkasse eine 
Begutachtung durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen.  
(4) 1Zur Abgabe des Konsiliarberichtes sind alle Vertragsärztinnen und Vertragsärzte mit Ausnahme 
der folgenden Arztgruppen berechtigt: Laborärztinnen und Laborärzte, Mikrobiologinnen und 
Mikrobiologen und Infektionsepidemiologinnen und Infektionsepidemiologen sowie Ärztinnen und 
Ärzte für Nuklearmedizin, Pathologie, Radiologie, Strahlentherapie, Transfusionsmedizin und 
Humangenetik. 2Abweichend hiervon sind für die Abgabe eines Konsiliarberichtes vor einer 
psychotherapeutischen Behandlung von Kindern folgende Vertragsärztinnen und Vertragsärzte 
berechtigt: Fachärztinnen und Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin, für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, für innere Medizin und für Allgemeinmedizin sowie 
praktische Ärztinnen und Ärzte.  
 
§ 25 Antragsverfahren  
(1) Die Feststellung der Leistungspflicht für Psychotherapie nach § 13 erfolgt durch die  
Krankenkasse auf Antrag der oder des Versicherten. Zu diesem Antrag teilt die ärztliche 
Psychotherapeutin oder der ärztliche Psychotherapeut, die ärztliche Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeutin oder der ärztliche Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut, die 
Psychologische Psychotherapeutin oder der Psychologische Psychotherapeut oder die Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeutin oder der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut (nachfolgend 
zusammenfassend als Therapeutinnen und Therapeuten bezeichnet) vor der Behandlung der 
Krankenkasse die Diagnose mit, begründet die Indikation und beschreibt Art und Umfang der 
geplanten Therapie. Wird ein Antrag auf Langzeittherapie gestellt oder soll eine Kurzzeittherapie in 
eine Langzeittherapie übergeleitet werden, so soll dieser Antrag neben den Angaben zu Diagnose, 
Indikation sowie Art, Umfang und Frequenz der geplanten Therapie auch einen fallbezogenen 
Behandlungsplan enthalten (Bericht an die Gutachterin oder den Gutachter).  
(1a) In den Fällen des § 22 Abs. 2 Nr. 1a Satz 2 und 3 entfällt jede weitere Leistungspflicht zur 
Fortführung der ambulanten Therapie, wenn die Gründe für die Annahme der voraussichtlichen 
Erreichbarkeit der Abstinenz beziehungsweise Suchtmittelfreiheit entfallen, die Abstinenz 
beziehungsweise Suchtmittelfreiheit tatsächlich nicht bis zum Ende von 10 Behandlungsstunden 
erreicht wird oder die geforderte Dokumentation nach § 22 Abs. 2 Nr. 1a Satz 2 und 3 nicht vorgelegt 
werden kann.  
(2) Eine Verlängerung der Therapie gemäß § 23b Absatz 1 Nummer 1 bis 8 bedarf eines 
Fortsetzungsantrags, in dem Verlauf und Ergebnis der bisherigen Therapie darzustellen und eine 
begründete Prognose in Bezug auf die beantragte Verlängerung abzugeben ist.  
(3) Ist die Psychotherapie gemäß § 23a Absatz 1 Nummer 2 und 3 mit den dort festgelegten 
Leistungen nicht erfolgreich abzuschließen und soll die Therapie deshalb fortgesetzt werden, bedarf 
es eines Antrags auf Feststellung der Leistungspflicht mit Darstellung des Behandlungsverlaufs, des 
erreichten Therapieerfolgs und der ausführlichen Begründung zur Fortsetzung der Behandlung 
einschließlich der prognostischen Einschätzung.  
(4) Das Nähere zum Antragsverfahren ist in § 11 der Anlage 1 zum Bundesmantelvertrag-Ärzte in der 
Fassung vom 7. Dezember 1998 und in § 11 der Anlage 1 zum Arzt-/Ersatzkassen-Vertrag in der 
Fassung vom 7. Dezember 1998 (Psychotherapie-Vereinbarungen) geregelt.  
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§ 26 Gutachterverfahren  
Bei Psychotherapie gemäß § 13 ist der Antrag zu begründen. Er ist durch eine Gutachterin oder einen 
Gutachter zu prüfen, die oder der nach § 12 der Psychotherapie-Vereinbarungen bestellt ist. Die 
Gutachterin oder der Gutachter hat sich dazu zu äußern, ob die in dieser Richtlinie genannten 
Voraussetzungen erfüllt sind. Die Psychologische Psychotherapeutin oder der Psychologische 
Psychotherapeut oder die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin oder der Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeut hat den Konsiliarbericht im verschlossenen Umschlag dem Bericht an 
die Gutachterin oder den Gutachter beizufügen.  
 
§ 26a Befreiung vom Gutachterverfahren für die Kurzzeittherapie  
Von der in § 26 festgelegten Begründungspflicht für einen Antrag im Gutachterverfahren können 
Therapeutinnen und Therapeuten für die Kurzzeittherapie durch die Kassenärztliche Vereinigung 
befreit werden. 2Voraussetzung ist, dass sie für das jeweilige Verfahren 35 Therapiegenehmigungen 
im Gutachterverfahren gemäß dieser bzw. der bis zum 31. Dezember 1998 gültigen Richtlinie 
aufgrund von Erstanträgen von Patientinnen und Patienten ihrer zuständigen Kassenärztlichen 
Vereinigung vorlegen und nachweisen, dass sie die Therapien persönlich und eigenverantwortlich 
durchgeführt haben. 3Für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die eine Befreiung von der 
Begründungspflicht für einen Antrag auf tiefenpsychologisch fundierte Kurzzeittherapie bei 
Erwachsenen beantragen, gilt: Auf die 35 vorzulegenden Therapiegenehmigungen im 
Gutachterverfahren können bis zu 15 Therapiegenehmigungen für analytische Langzeittherapien 
angerechnet werden. Von den 35 Therapiegenehmigungen müssen mindestens 20 eine 
Einzeltherapie betreffen. Will die Therapeutin oder der Therapeut eine Befreiung vom 
Gutachterverfahren auch für die Gruppentherapie erhalten, müssen von den für das entsprechende 
Verfahren und den entsprechenden Bewilligungsschritt vorgelegten 35 Therapiegenehmigungen 15 
für eine Gruppentherapie erteilt worden sein. 6Voraussetzung für eine Befreiung vom 
Gutachterverfahren für die Kurzzeittherapie von Kindern und Jugendlichen ist die Vorlage von 35 im 
Gutachterverfahren genehmigten Therapien von Kindern und Jugendlichen. 7Für 
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die eine Befreiung von der Begründungspflicht für 
einen Antrag auf tiefenpsychologisch fundierte Kurzzeittherapie von Kindern und Jugendlichen 
beantragen, gilt: Auf die 35 vorzulegenden Therapiegenehmigungen im Gutachterverfahren können 
sowohl Therapiegenehmigungen für Langzeittherapien von tiefenpsychologisch fundierter als auch 
von analytischer Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen angerechnet werden. Bei 
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die sowohl eine Abrechnungsgenehmigung für die 
Behandlung von Kindern und Jugendlichen als auch für die Behandlung von Erwachsenen besitzen 
und eine Befreiung von der Begründungspflicht für einen Antrag auf Kurzzeittherapie von Kindern 
und Jugendlichen in einem Richtlinienverfahren beantragen, gilt: Auf die 35 vor-zulegenden 
Therapiegenehmigungen im Gutachterverfahren können bis zu 15 Therapiegenehmigungen für 
Psychotherapie von Erwachsenen in diesem Richtlinienverfahren angerechnet werden. 9Die 
Befreiung vom Gutachterverfahren für die Kurzzeittherapie gilt für Therapeutinnen und Therapeuten, 
die die oben geforderten Nachweise erbracht haben und die Behandlung selbst durchführen.  
 
§ 26b Qualifikation der Gutachterinnen und Gutachter  
(1) Im Gutachterverfahren nach der Psychotherapie-Richtlinie werden entsprechend qualifizierte 
Ärztinnen und Ärzte, Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychologische Psychotherapeuten 
sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten als Gutachterinnen und Gutachter tätig. Die nachfolgend  
aufgeführten Kriterien gelten für alle Gutachterinnen und Gutachter, die nach Inkrafttreten dieser 
Richtlinie erstmals bestellt werden. Die Gutachterinnen und Gutachter müssen die in den Absätzen 2 
bis 6 jeweils festgelegte Qualifikation besitzen.  
(2) Für den Bereich der tiefenpsychologisch fundierten und analytischen Psychotherapie  
müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein:  



 | 42 S e i t e

 

Dies ist nur ein Auszug und nicht als Fundstellennachweis geegnet. 
 

1. Die Gebietsbezeichnung als Ärztin oder Arzt für Psychotherapeutische Medizin oder 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie oder Psychiatrie und Psychotherapie oder für die 
Begutachtung von Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -
psychotherapie oder die Approbation als Psychologischer Psychotherapeutin oder als 
Psychologischer Psychotherapeut oder für die Begutachtung von Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapie als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin oder als Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeut,  
2. für Ärztinnen und Ärzte eine abgeschlossene Weiterbildung in der tiefenpsychologisch fundierten 
und analytischen Psychotherapie, für Psychologischer Psychotherapeutinnen und Psychologische 
Psychotherapeuten und für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten der Fachkundenachweis in  
den analytisch begründeten Verfahren und soweit Psychologische Psychotherapeutinnen und 
Psychologische Psychotherapeuten zur Begutachtung von Kindern und Jugendlichen bestellt werden, 
zusätzlich zur Fachkunde der Nachweis nach § 6 Absatz 4 der Psychotherapie-Vereinbarungen im 
Hinblick auf die Anforderungen für die tiefenpsychologisch fundierte und analytische Psychotherapie 
bei Kindern und Jugendlichen,  
3. Nachweis von mindestens fünfjähriger Tätigkeit nach dem Abschluss einer unter Nummer 2 
genannten Weiter- bzw. Ausbildung ganz oder überwiegend auf dem Gebiet der tiefenpsychologisch 
fundierten und analytischen Psychotherapie in einer Praxis oder Klinik, Poliklinik oder Fachklinik für 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie bzw. Psychiatrie und Psychotherapie,  
4. Nachweis über eine mindestens fünfjährige Tätigkeit als Dozentin oder Dozent und als Supervisorin 
oder Supervisor an einer Ausbildungsstätte nach § 6 des Psychotherapeutengesetzes oder an einem 
zur Weiterbildung in den unter Nummer 1 genannten Gebieten befugten Weiterbildungsverbund 
(Ärztinnen und Ärzte mit Befugnis zur gemeinsamen Weiterbildung) oder an einer 
weiterbildungsbefugten Klinik, Poliklinik oder Fachklinik mit tiefenpsychologisch fundierter und 
analytischer Grundorientierung, an der entsprechende Krankenbehandlungen durchgeführt werden. 
Der Nachweis erfolgt durch die befugte Institution oder durch eine entsprechende Bescheinigung der 
Ärztekammer,  
5. Nachweis einer zum Zeitpunkt der Bestellung andauernden Dozenten- und Supervisorentätigkeit 
auf dem Gebiet der tiefenpsychologisch fundierten und analytischen Psychotherapie,  
6. Nachweis einer mindestens dreijährigen Teilnahme an der ambulanten Versorgung auf dem Gebiet 
der tiefenpsychologisch fundierten und analytischen Psychotherapie, und  
7. Nachweis, dass zu Beginn der Gutachtertätigkeit in der Regel kein höheres Lebensalter als 55 Jahre 
besteht.  
(3) Für den Bereich der Begutachtung von tiefenpsychologisch fundierter und analytischer Kinder- 
und Jugendlichentherapie muss die Erfüllung der Kriterien 3 bis 6 jeweils für die tiefenpsychologisch 
fundierte und analytische Psychotherapie von Kindern und Jugendlichen nachgewiesen werden.  
(4) Für den Bereich der Verhaltenstherapie müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein:  
1. Die Gebietsbezeichnung als Ärztin oder Arzt für Psychotherapeutische Medizin oder 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie oder Psychiatrie und Psychotherapie oder für die 
Begutachtung von Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -
psychotherapie oder  
die Approbation als Psychologische Psychotherapeutin oder als Psychologischer Psychotherapeut 
oder als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin oder als Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeut,  
2. für Ärztinnen und Ärzte eine abgeschlossene Weiterbildung in der Verhaltenstherapie, für 
Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychologische Psychotherapeuten sowie für Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten der 
Fachkundenachweis in Verhaltenstherapie und soweit Psychologische Psychotherapeutinnen und 
Psychologische Psychotherapeuten zur Begutachtung von Kindern und Jugendlichen bestellt werden, 
zusätzlich zur Fachkunde den Nachweis nach § 6 Absatz 4 der Psychotherapie-Vereinbarungen im 
Hinblick auf die Anforderungen für die Verhaltenstherapie bei Kindern und Jugendlichen,  



 | 43 S e i t e

 

Dies ist nur ein Auszug und nicht als Fundstellennachweis geegnet. 
 

3. Nachweis von mindestens fünfjähriger Tätigkeit nach dem Abschluss einer unter Nummer 2 
genannten Weiter- bzw. Ausbildung ganz oder überwiegend auf dem Gebiet der Verhaltenstherapie 
in einer Praxis oder Klinik, Poliklinik oder Fachklinik für Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie bzw. Psychiatrie und Psychotherapie,  
4. Nachweis über eine mindestens fünfjährige Tätigkeit als Dozentin oder Dozent und als Supervisorin 
oder Supervisor an einer Ausbildungsstätte nach § 6 des Psychotherapeutengesetzes oder an einem 
zur Weiterbildung in den unter Nummer 1 genannten Gebieten befugten Weiterbildungsverbund 
(Ärztinnen und Ärzte mit Befugnis zur gemeinsamen Weiterbildung) oder an einer 
weiterbildungsbefugten Klinik, Poliklinik oder Fachklinik mit verhaltenstherapeutischer 
Grundorientierung, an der entsprechende Krankenbehandlungen durchgeführt werden. Der 
Nachweis erfolgt durch die befugte Institution oder durch eine entsprechende Bescheinigung der 
Ärztekammer,  
5. Nachweis einer zum Zeitpunkt der Bestellung andauernden Dozenten- und Supervisorentätigkeit 
auf dem Gebiet der Verhaltenstherapie,  
6. Nachweis einer mindestens dreijährigen Teilnahme an der ambulanten Versorgung auf dem Gebiet 
der Verhaltenstherapie, und  
7. Nachweis, dass zu Beginn der Gutachtertätigkeit in der Regel kein höheres Lebensalter als 55 Jahre 
besteht.  
(5) Für den Bereich der Begutachtung von Kinder- und Jugendlichenverhaltenstherapie muss die 
Erfüllung der Kriterien 3 bis 6 jeweils für die Verhaltenstherapie bei Kindern und Jugendlichen 
nachgewiesen werden.  
(6) 1Die nach den bis zum 31. Dezember 1998 gültigen Psychotherapie-Richtlinien tätigen 
Gutachterinnen und Gutachter können unberührt von den unter § 26b aufgeführten 
Voraussetzungen weiterhin tätig bleiben. 2Entsprechendes gilt für Gutachterinnen und Gutachter, 
die nach den bis zum 30. September 2005 gültigen Psychotherapie-Richtlinien tätig gewesen sind.  
 
G. Qualifikation zur Durchführung der Psychotherapie und der psychosomatischen Grundversorgung  
 
§ 27 Qualifikation der Leistungserbringer  
Die Qualifikation zur Durchführung der Psychotherapie und der psychosomatischen Grundversorgung 
ist in den Psychotherapie-Vereinbarungen näher bestimmt.  
 
H. Psychotherapie-Vereinbarungen  
 
§ 28 Regelungsbereich der Psychotherapie-Vereinbarungen  
(1) Das Nähere zur Durchführung der psychotherapeutischen Versorgung regeln die Kassenärztliche 
Bundesvereinigung und der Spitzenverband Bund der Krankenkassen durch entsprechende 
Vereinbarungen.  
(2) Ein Verfahren zur Dokumentation psychotherapeutischer Leistungen und zur Evaluation  
der Prozess- und Ergebnisqualität wird zwischen den Vertragspartnern der Psychotherapie- 
Vereinbarungen vereinbart.  
 
Anlage 1  
Der Gemeinsame Bundesausschuss stellt gemäß § 17 Absatz 3 der Richtlinie fest:  
1. Katathymes Bilderleben ist keine eigenständige Psychotherapie im Sinne der Richtlinie,  
sondern kann gegebenenfalls im Rahmen eines übergeordneten tiefenpsychologisch fun- 
dierten Therapiekonzeptes (§ 14a) Anwendung finden.  
2. Rational Emotive Therapie (RET) kann als eine Methode der kognitiven Umstrukturierung  
(§ 14 Absatz 2 Nummer 4) im Rahmen eines umfassenden verhaltenstherapeutischen  
Behandlungskonzepts Anwendung finden.  
3. Die Erfordernisse der Psychotherapie-Richtlinie werden nicht erfüllt von:  
1. Gesprächspsychotherapie  
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2. Gestalttherapie  
3. Logotherapie  
4. Psychodrama  
5. Respiratorisches Biofeedback  
6. Transaktionsanalyse  
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Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung 

(Heilpraktikergesetz) - HeilprG  

 
Eingangsformel  
Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:  
 
§ 1  
(1) Wer die Heilkunde, ohne als Arzt bestallt zu sein, ausüben will, bedarf dazu der Erlaubnis.  
(2) Ausübung der Heilkunde im Sinne dieses Gesetzes ist jede berufs- oder gewerbsmäßig 
vorgenommene Tätigkeit zur Feststellung, Heilung oder Linderung von Krankheiten, Leiden oder 
Körperschäden bei Menschen, auch wenn sie im Dienste von anderen ausgeübt wird.  
(3) Wer die Heilkunde bisher berufsmäßig ausgeübt hat und weiterhin ausüben will, erhält die 
Erlaubnis nach Maßgabe der Durchführungsbestimmungen; er führt die Berufsbezeichnung 
"Heilpraktiker".  
 
§ 2  
(1) Wer die Heilkunde, ohne als Arzt bestallt zu sein, bisher berufsmäßig nicht ausgeübt hat, kann 
eine Erlaubnis nach § 1 in Zukunft ... erhalten.  
(2) Wer durch besondere Leistungen seine Fähigkeit zur Ausübung der Heilkunde glaubhaft macht, 
wird auf Antrag des Reichsministers des Innern durch den Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung 
und Volksbildung unter erleichterten Bedingungen zum Studium der Medizin zugelassen, sofern er 
seine Eignung für die Durchführung des Medizinstudiums nachweist.  
 
§ 3  
Die Erlaubnis nach § 1 berechtigt nicht zur Ausübung der Heilkunde im Umherziehen.  
 
§ 4  
- 
§ 5  
Wer, ohne zur Ausübung des ärztlichen Berufs berechtigt zu sein und ohne eine Erlaubnis nach § 1 zu 
besitzen, die Heilkunde ausübt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
bestraft.  
 
§ 5a  
(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Inhaber einer Erlaubnis nach § 1 die Heilkunde im Umherziehen 
ausübt.  
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zweitausendfünfhundert Euro geahndet 
werden.  
 
§ 6  
(1) Die Ausübung der Zahnheilkunde fällt nicht unter die Bestimmungen dieses Gesetzes.  
(2)  
 
§ 7  
Der Reichsminister des Innern erläßt ... die zur Durchführung ... dieses Gesetzes erforderlichen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften.  
 
§ 8  
(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.  
(2) Gleichzeitig treten § 56a Abs. 1 Nr. 1 und § 148 Abs. 1 Nr. 7a der Reichsgewerbeordnung, soweit 
sie sich auf die Ausübung der Heilkunde im Sinne dieses Gesetzes beziehen, außer Kraft. 
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Erste Durchführungsverordnung zum Gesetz über die berufsmäßige Ausübung 

der Heilkunde ohne Bestallung (Heilpraktikergesetz)  -HeilprGDV 1  

 
Eingangsformel  
Auf Grund § 7 des Gesetzes über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung  
(Heilpraktikergesetz) vom 17. Februar 1939 (Reichsgesetzbl. I S. 251) wird verordnet:  
 
§ 1  
 
§ 2  
(1) Die Erlaubnis wird nicht erteilt,  
a) wenn der Antragsteller das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat,  
b) wenn er nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt,  
c) (weggefallen)  
d) wenn er nicht mindestens abgeschlossene Volksschulbildung nachweisen kann,  
e) (weggefallen)  
f) wenn sich aus Tatsachen ergibt, daß ihm die ... sittliche Zuverlässigkeit fehlt, insbesondere, wenn 
schwere strafrechtliche oder sittliche Verfehlungen vorliegen,  
g) wenn er in gesundheitlicher Hinsicht zur Ausübung des Berufs ungeeignet ist,  
h) wenn mit Sicherheit anzunehmen ist, daß er die Heilkunde neben einem anderen Beruf ausüben 
wird,  
i) wenn sich aus einer Überprüfung der Kenntnisse und Fähigkeiten des Antragstellers durch das 
Gesundheitsamt ergibt, daß die Ausübung der Heilkunde durch den Betreffenden eine Gefahr für die 
Volksgesundheit bedeuten würde.  
(2)  
 
Fußnote  
§ 2 Abs. 1 Buchst. b: Nach Maßgabe der Entscheidungsformel mit Art. 2 Abs. 1 GG (100-1) unvereinbar und nichtig gem. 
BVerfGE v. 10.5.1988 I 1587 (1 BvR 482/84) 

 
§ 3  
(1) Über den Antrag entscheidet die untere Verwaltungsbehörde im Benehmen mit dem 
Gesundheitsamt.  
(2) Der Bescheid ist dem Antragsteller, ... und der zuständigen Ärztekammer zuzustellen; das 
Gesundheitsamt erhält Abschrift des Bescheides. Der ablehnende Bescheid ist mit Gründen zu 
versehen.  
(3) Gegen den Bescheid können der Antragsteller ... und die zuständige Ärztekammer binnen zwei 
Wochen Beschwerde einlegen. Über diese entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde nach 
Anhörung eines Gutachterausschusses (§ 4).  
 
Fußnote § 3 Abs. 3: IdF d. § 2 V v. 3.7.1941 I 368; Kursivdruck gem. § 77 Abs. 1 VwGO 340-1 durch §§ 68ff. VwGO ersetzt, 
jetzt Widerspruch innerhalb eines Monats bei der erlassenden Behörde  
 

§ 4  
(1) Der Gutachterausschuß besteht aus einem Vorsitzenden, der weder Arzt noch Heilpraktiker sein 
darf, aus zwei Ärzten sowie aus zwei Heilpraktikern. Die Mitglieder des Ausschusses werden vom 
Reichsminister des Innern ... für die Dauer von zwei Jahren berufen. Die Landesregierungen werden 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung die zuständige Behörde abweichend von Satz 2 zu bestimmen. 
Sie können diese Ermächtigung auf oberste Landesbehörden übertragen.  
(2) Für mehrere Bezirke höherer Verwaltungsbehörden kann ein gemeinsamer Gutachterausschuß 
gebildet werden.  
 
§ 5  
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§ 6  
 
§ 7  
(1) Die Erlaubnis ist durch die höhere Verwaltungsbehörde zurückzunehmen, wenn nachträglich 
Tatsachen eintreten oder bekannt werden, die eine Versagung der Erlaubnis nach § 2 Abs. 1 
rechtfertigen würden. Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung die 
zuständige Behörde abweichend von Satz 1 zu bestimmen. Sie können diese Ermächtigung auf 
oberste Landesbehörden übertragen.  
(2)  
(3) Vor Zurücknahme der Erlaubnis nach Absatz 1 ist der Gutachterausschuß (§ 4) zu hören.  
(4)  
 
§§ 8 und 9 (weggefallen)  
 
§ 10  
(1) Anträge auf Zulassung zum Studium der Medizin gemäß § 2 Abs. 2 des Gesetzes sind an die für 
den Wohnort des Antragstellers zuständige höhere Verwaltungsbehörde einzureichen.  
(2) Die Antragsteller dürfen das 30. Lebensjahr noch nicht überschritten haben.  
(3) Die höhere Verwaltungsbehörde prüft, ob die Voraussetzungen des § 2 der Verordnung erfüllt 
sind, und hört zu dem Antrag den Gutachterausschuß (§ 4). 
(4) Nach Abschluß der Ermittlungen legt sie den Antrag mit dem Gutachten dem Reichsminister des 
Innern vor, der ... gegebenenfalls den Antrag an den Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und 
Volksbildung weiterleitet.  
 
§ 11  
(1) Höhere Verwaltungsbehörde im Sinne dieser Verordnung ist in Preußen, Bayern ... der 
Regierungspräsident, in Berlin der Polizeipräsident, ... im Saarland der Reichskommissar für das 
Saarland und im übrigen die oberste Landesbehörde.  
(2) Untere Verwaltungsbehörde im Sinne dieser Verordnung ist in Gemeinden mit staatlicher 
Polizeiverwaltung die staatliche Polizeibehörde, im übrigen in Stadtkreisen der Oberbürgermeister, in 
Landkreisen der Landrat.  
(3)  
Fußnote  
§ 11 Abs. 2: Kursivdruck vgl. jetzt die Gemeinde- u. Kreisordnungen der Länder  
§§ 12 bis 14 (weggefallen)  
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Gesetz zur Verhütung und Bekämpfungvon Infektionskrankheiten beim Menschen 

(Infektionsschutzgesetz - IfSG)  

 
 
1. Abschnitt  
Allgemeine Vorschriften  
 
§ 1 Zweck des Gesetzes  
(1) Zweck des Gesetzes ist es, übertragbaren Krankheiten beim Menschen vorzubeugen, Infektionen 
frühzeitig zu erkennen und ihre Weiterverbreitung zu verhindern.  
(2) Die hierfür notwendige Mitwirkung und Zusammenarbeit von Behörden des Bundes, der Länder 
und der Kommunen, Ärzten, Tierärzten, Krankenhäusern, wissenschaftlichen Einrichtungen sowie 
sonstigen Beteiligten soll entsprechend dem jeweiligen Stand der medizinischen und 
epidemiologischen Wissenschaft und Technik gestaltet und unterstützt werden. Die 
Eigenverantwortung der Träger und Leiter von Gemeinschaftseinrichtungen, Lebensmittelbetrieben, 
Gesundheitseinrichtungen sowie des Einzelnen bei der Prävention übertragbarer Krankheiten soll 
verdeutlicht und gefördert werden.  
 
 
2. Abschnitt  
Koordinierung und Früherkennung  
 
3. Abschnitt  
Meldewesen  
 
§ 6 Meldepflichtige Krankheiten  
(1) Namentlich ist zu melden:  
1. der Krankheitsverdacht, die Erkrankung sowie der Tod an  
a) Botulismus  
b) Cholera  
c) Diphtherie  
d) humaner spongiformer Enzephalopathie, außer familiär-hereditärer Formen  
e) akuter Virushepatitis  
f) enteropathischem hämolytisch-urämischem Syndrom (HUS)  
g) virusbedingtem hämorrhagischen Fieber  
h) Masern  
i) Meningokokken-Meningitis oder -Sepsis  
j) Milzbrand  
k) Poliomyelitis (als Verdacht gilt jede akute schlaffe Lähmung, außer wenn traumatisch bedingt)  
l) Pest  
m) Tollwut  
n) Typhus abdominalis/Paratyphus  
sowie die Erkrankung und der Tod an einer behandlungsbedürftigen Tuberkulose, auch wenn ein  
bakteriologischer Nachweis nicht vorliegt,  
2. der Verdacht auf und die Erkrankung an einer mikrobiell bedingten Lebensmittelvergiftung oder an 
einer  
akuten infektiösen Gastroenteritis, wenn  
a) eine Person betroffen ist, die eine Tätigkeit im Sinne des § 42 Abs. 1 ausübt,  
b) zwei oder mehr gleichartige Erkrankungen auftreten, bei denen ein epidemischer Zusammenhang  
wahrscheinlich ist oder vermutet wird,  
3. der Verdacht einer über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgehenden gesundheitlichen  
Schädigung,  
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4. die Verletzung eines Menschen durch ein tollwutkrankes, -verdächtiges oder -
ansteckungsverdächtiges Tier  
sowie die Berührung eines solchen Tieres oder Tierkörpers,  
5. soweit nicht nach den Nummern 1 bis 4 meldepflichtig, das Auftreten  
a) einer bedrohlichen Krankheit oder  
b) von zwei oder mehr gleichartigen Erkrankungen, bei denen ein epidemischer Zusammenhang  
wahrscheinlich ist oder vermutet wird, wenn dies auf eine schwerwiegende Gefahr für die 
Allgemeinheit hinweist und Krankheitserreger als Ursache in Betracht kommen, die nicht in § 7 
genannt sind. Die Meldung nach Satz 1 hat gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1, 3 bis 8, § 9 Abs. 1, 2, 3 Satz 1 oder 
3 oder Abs. 4 zu erfolgen.  
(2) Dem Gesundheitsamt ist über die Meldung nach Absatz 1 Nr. 1 hinaus mitzuteilen, wenn 
Personen, die an einer behandlungsbedürftigen Lungentuberkulose leiden, eine Behandlung 
verweigern oder abbrechen. Die Meldung nach Satz 1 hat gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1, § 9 Abs. 1 und 3 
Satz 1 oder 3 zu erfolgen.  
(3) Dem Gesundheitsamt ist unverzüglich das gehäufte Auftreten nosokomialer Infektionen, bei 
denen ein epidemischer Zusammenhang wahrscheinlich ist oder vermutet wird, als Ausbruch 
nichtnamentlich zu melden. Die Meldung nach Satz 1 hat gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1, 3 und 5, § 10 Absatz 
6 zu erfolgen.  
 
§ 7 Meldepflichtige Nachweise von Krankheitserregern  
(1) Namentlich ist bei folgenden Krankheitserregern, soweit nicht anders bestimmt, der direkte oder 
indirekte Nachweis zu melden, soweit die Nachweise auf eine akute Infektion hinweisen:  
1. Adenoviren; Meldepflicht nur für den direkten Nachweis im Konjunktivalabstrich  
2. Bacillus anthracis  
3. Borrelia recurrentis  
4. Brucella sp.  
5. Campylobacter sp., darmpathogen  
6. Chlamydia psittaci  
7. Clostridium botulinum oder Toxinnachweis  
8. Corynebacterium diphtheriae, Toxin bildend  
9. Coxiella burnetii  
10. Cryptosporidium parvum  
11. Ebolavirus  
12. a) Escherichia coli, enterohämorrhagische Stämme (EHEC)  
b) Escherichia coli, sonstige darmpathogene Stämme  
13. Francisella tularensis  
14. FSME-Virus  
15. Gelbfiebervirus  
16. Giardia lamblia  
17. Haemophilus influenzae; Meldepflicht nur für den direkten Nachweis aus Liquor oder Blut  
18. Hantaviren  
19. Hepatitis-A-Virus  
20. Hepatitis-B-Virus  
21. Hepatitis-C-Virus; Meldepflicht für alle Nachweise, soweit nicht bekannt ist, dass eine chronische 
Infektion vorliegt  
22. Hepatitis-D-Virus  
23. Hepatitis-E-Virus  
24. Influenzaviren; Meldepflicht nur für den direkten Nachweis  
25. Lassavirus  
26. Legionella sp.  
27. Leptospira interrogans  
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28. Listeria monocytogenes; Meldepflicht nur für den direkten Nachweis aus Blut, Liquor oder 
anderen normalerweise sterilen Substraten sowie aus Abstrichen von Neugeborenen  
29. Marburgvirus  
30. Masernvirus  
31. Mycobacterium leprae  
32. Mycobacterium tuberculosis/africanum, Mycobacterium bovis; Meldepflicht für den direkten 
Erregernachweis sowie nachfolgend für das Ergebnis der Resistenzbestimmung; vorab auch für den 
Nachweis säurefester Stäbchen im Sputum  
33. Neisseria meningitidis; Meldepflicht nur für den direkten Nachweis aus Liquor, Blut, 
hämorrhagischen Hautinfiltraten oder anderen normalerweise sterilen Substraten  
34. Norwalk-ähnliches Virus; Meldepflicht nur für den direkten Nachweis aus Stuhl  
35. Poliovirus  
36. Rabiesvirus  
37. Rickettsia prowazekii  
38. Rotavirus  
39. Salmonella Paratyphi; Meldepflicht für alle direkten Nachweise  
40. Salmonella Typhi; Meldepflicht für alle direkten Nachweise  
41. Salmonella, sonstige  
42. Shigella sp.  
43. Trichinella spiralis  
44. Vibrio cholerae O 1 und O 139  
45. Yersinia enterocolitica, darmpathogen  
46. Yersinia pestis  
47. andere Erreger hämorrhagischer Fieber.  
Die Meldung nach Satz 1 hat gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 2, 3, 4 und Abs. 4, § 9 Abs. 1, 2, 3 Satz 1 oder 3 zu 
erfolgen.  
(2) Namentlich sind in dieser Vorschrift nicht genannte Krankheitserreger zu melden, soweit deren 
örtliche und zeitliche Häufung auf eine schwerwiegende Gefahr für die Allgemeinheit hinweist. Die 
Meldung nach Satz 1 hat gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 2, 3 und Abs. 4, § 9 Abs. 2, 3 Satz 1 oder 3 zu erfolgen.  
(3) Nichtnamentlich ist bei folgenden Krankheitserregern der direkte oder indirekte Nachweis zu 
melden:  
1. Treponema pallidum  
2. HIV  
3. Echinococcus sp.  
4. Plasmodium sp.  
5. Rubellavirus; Meldepflicht nur bei konnatalen Infektionen  
6. Toxoplasma gondii; Meldepflicht nur bei konnatalen Infektionen.  
Die Meldung nach Satz 1 hat gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 2, 3 und Abs. 4, § 10 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3, 4 Satz 1 
zu erfolgen.  
 
§ 8 Zur Meldung verpflichtete Personen  
(1) Zur Meldung oder Mitteilung sind verpflichtet:  
1. im Falle des § 6 der feststellende Arzt; in Krankenhäusern oder anderen Einrichtungen der 
stationären Pflege ist für die Einhaltung der Meldepflicht neben dem feststellenden Arzt auch der 
leitende Arzt, in Krankenhäusern mit mehreren selbständigen Abteilungen der leitende 
Abteilungsarzt, in Einrichtungen ohne leitenden Arzt der behandelnde Arzt verantwortlich,  
2. im Falle des § 7 die Leiter von Medizinaluntersuchungsämtern und sonstigen privaten oder 
öffentlichen Untersuchungsstellen einschließlich der Krankenhauslaboratorien,  
3. im Falle der §§ 6 und 7 die Leiter von Einrichtungen der pathologisch-anatomischen Diagnostik, 
wenn ein Befund erhoben wird, der sicher oder mit hoher Wahrscheinlichkeit auf das Vorliegen einer 
meldepflichtigen Erkrankung oder Infektion durch einen meldepflichtigen Krankheitserreger 
schließen lässt,  
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4. im Falle des § 6 Abs. 1 Nr. 4 und im Falle des § 7 Abs. 1 Nr. 36 bei Tieren, mit denen Menschen 
Kontakt gehabt haben, auch der Tierarzt,  
5. im Falle des § 6 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 5 und Abs. 3 Angehörige eines anderen Heil- oder Pflegeberufs, 
der für die Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte 
Ausbildung oder Anerkennung erfordert,  
6. im Falle des § 6 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 5 der verantwortliche Luftfahrzeugführer oder der Kapitän 
eines Seeschiffes,  
7. im Falle des § 6 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 5 die Leiter von Pflegeeinrichtungen, Justizvollzugsanstalten, 
Heimen, Lagern oder ähnlichen Einrichtungen,  
8. im Falle des § 6 Abs. 1 der Heilpraktiker.  
(2) Die Meldepflicht besteht nicht für Personen des Not- und Rettungsdienstes, wenn der Patient 
unverzüglich in eine ärztlich geleitete Einrichtung gebracht wurde. Die Meldepflicht besteht für die in 
Absatz 1 Nr. 5 bis 7 bezeichneten Personen nur, wenn ein Arzt nicht hinzugezogen wurde.  
(3) Die Meldepflicht besteht nicht, wenn dem Meldepflichtigen ein Nachweis vorliegt, dass die 
Meldung bereits erfolgte und andere als die bereits gemeldeten Angaben nicht erhoben wurden. 
Satz 1 gilt auch für Erkrankungen, bei denen der Verdacht bereits gemeldet wurde.  
(4) Absatz 1 Nr. 2 gilt entsprechend für Personen, die die Untersuchung zum Nachweis von 
Krankheitserregern außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes durchführen lassen.  
(5) Der Meldepflichtige hat dem Gesundheitsamt unverzüglich mitzuteilen, wenn sich eine 
Verdachtsmeldung nicht bestätigt hat.  
 
§ 9 Namentliche Meldung  
(1) Die namentliche Meldung durch eine der in § 8 Abs. 1 Nr. 1, 4 bis 8 genannten Personen muss 
folgende Angaben enthalten:  
1. Name, Vorname des Patienten  
2. Geschlecht  
3. Tag, Monat und Jahr der Geburt  
4. Anschrift der Hauptwohnung und, falls abweichend: Anschrift des derzeitigen Aufenthaltsortes  
5. Tätigkeit in Einrichtungen im Sinne des § 23 Absatz 5 oder 6 oder § 36 Abs. 1 oder 2; Tätigkeit im 
Sinne des § 23 Absatz 5 oder 6 oder § 42 Abs. 1 bei akuter Gastroenteritis, akuter Virushepatitis, 
Typhus abdominalis/ Paratyphus und Cholera  
6. Betreuung in einer Gemeinschaftseinrichtung gemäß § 33  
7. Diagnose beziehungsweise Verdachtsdiagnose  
8. Tag der Erkrankung oder Tag der Diagnose, gegebenenfalls Tag des Todes  
9. wahrscheinliche Infektionsquelle  
10. Land, in dem die Infektion wahrscheinlich erworben wurde; bei Tuberkulose Geburtsland und 
Staatsangehörigkeit  
11. Name, Anschrift und Telefonnummer der mit der Erregerdiagnostik beauftragten 
Untersuchungsstelle  
12. Überweisung in ein Krankenhaus beziehungsweise Aufnahme in einem Krankenhaus oder einer 
anderen Einrichtung der stationären Pflege und Entlassung aus der Einrichtung, soweit dem 
Meldepflichtigen  
bekannt  
13. Blut-, Organ-, Gewebe- oder Zellspende in den letzten sechs Monaten  
14. Name, Anschrift und Telefonnummer des Meldenden  
15. bei einer Meldung nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 die Angaben nach § 22 Abs. 2.  
Bei den in § 8 Abs. 1 Nr. 4 bis 8 genannten Personen beschränkt sich die Meldepflicht auf die ihnen 
vorliegenden Angaben.  
(2) Die namentliche Meldung durch eine in § 8 Abs. 1 Nr. 2 und 3 genannte Person muss folgende 
Angaben enthalten:  
1. Name, Vorname des Patienten  
2. Geschlecht, soweit die Angabe vorliegt  
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3. Tag, Monat und Jahr der Geburt, soweit die Angaben vorliegen  
4. Anschrift der Hauptwohnung und, falls abweichend: Anschrift des derzeitigen Aufenthaltsortes, 
soweit die Angaben vorliegen  
5. Art des Untersuchungsmaterials  
6. Eingangsdatum des Untersuchungsmaterials  
7. Nachweismethode  
8. Untersuchungsbefund  
9. Name, Anschrift und Telefonnummer des einsendenden Arztes beziehungsweise des 
Krankenhauses  
10. Name, Anschrift und Telefonnummer des Meldenden.  
Der einsendende Arzt hat bei einer Untersuchung auf Hepatitis C dem Meldepflichtigen mitzuteilen, 
ob ihm eine chronische Hepatitis C bei dem Patienten bekannt ist.  
(3) Die namentliche Meldung muss unverzüglich, spätestens innerhalb von 24 Stunden nach erlangter 
Kenntnis gegenüber dem für den Aufenthalt des Betroffenen zuständigen Gesundheitsamt, im Falle 
des Absatzes 2 gegenüber dem für den Einsender zuständigen Gesundheitsamt erfolgen. Eine 
Meldung darf wegen einzelner fehlender Angaben nicht verzögert werden. Die Nachmeldung oder 
Korrektur von Angaben hat unverzüglich nach deren Vorliegen zu erfolgen. Liegt die Hauptwohnung 
oder der gewöhnliche Aufenthaltsort der betroffenen Person im Bereich eines anderen 
Gesundheitsamtes, so hat das unterrichtete Gesundheitsamt das für die Hauptwohnung, bei 
mehreren Wohnungen das für den gewöhnlichen Aufenthaltsort des Betroffenen zuständige 
Gesundheitsamt unverzüglich zu benachrichtigen.  
(4) Der verantwortliche Luftfahrzeugführer oder der Kapitän eines Seeschiffes meldet unterwegs 
festgestellte meldepflichtige Krankheiten an den Flughafen- oder Hafenarzt des inländischen Ziel- 
und Abfahrtsortes. Die dort verantwortlichen Ärzte melden an das für den jeweiligen Flughafen oder 
Hafen zuständige Gesundheitsamt.  
(5) Das Gesundheitsamt darf die gemeldeten personenbezogenen Daten nur für seine Aufgaben nach 
diesem Gesetz verarbeiten und nutzen. Personenbezogene Daten sind zu löschen, wenn ihre 
Kenntnis für das Gesundheitsamt zur Erfüllung der in seiner Zuständigkeit liegenden Aufgaben nicht 
mehr erforderlich ist, Daten zu § 7 Abs. 1 Nr. 21 spätestens jedoch nach drei Jahren.  
 
§ 10 Nichtnamentliche Meldung  
(1) Die nichtnamentliche Meldung nach § 7 Abs. 3 muss folgende Angaben enthalten:  
1. im Falle des § 7 Abs. 3 Nr. 2 eine fallbezogene Verschlüsselung gemäß Absatz 2  
2. Geschlecht  
3. Monat und Jahr der Geburt  
4. erste drei Ziffern der Postleitzahl der Hauptwohnung  
5. Untersuchungsbefund  
6. Monat und Jahr der Diagnose  
7. Art des Untersuchungsmaterials  
8. Nachweismethode  
9. wahrscheinlicher Infektionsweg, wahrscheinliches Infektionsrisiko  
10. Land, in dem die Infektion wahrscheinlich erworben wurde  
11. Name, Anschrift und Telefonnummer des Meldenden  
12. bei Malaria Angaben zur Expositions- und Chemoprophylaxe.  
Der einsendende Arzt hat den Meldepflichtigen insbesondere bei den Angaben zu den Nummern 9, 
10 und 12 zu unterstützen.  
(2) Die fallbezogene Verschlüsselung besteht aus dem dritten Buchstaben des ersten Vornamens in 
Verbindung mit der Anzahl der Buchstaben des ersten Vornamens sowie dem dritten Buchstaben des 
ersten Nachnamens  
in Verbindung mit der Anzahl der Buchstaben des ersten Nachnamens. Bei Doppelnamen wird jeweils 
nur der erste Teil des Namens berücksichtigt; Umlaute werden in zwei Buchstaben dargestellt. 
Namenszusätze bleiben unberücksichtigt.  
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(3) Bei den in § 8 Abs. 1 Nr. 3 und 5 genannten Personen beschränkt sich der Umfang der Meldung 
auf die ihnen vorliegenden Angaben.  
(4) Die nichtnamentliche Meldung nach § 7 Abs. 3 muss innerhalb von zwei Wochen gegenüber dem 
Robert Koch- Institut erfolgen. Es ist ein vom Robert Koch-Institut erstelltes Formblatt oder ein 
geeigneter Datenträger zu verwenden.  
(5) Die Angaben nach Absatz 2 und die Angaben zum Monat der Geburt dürfen vom Robert Koch-
Institut lediglich zu der Prüfung verarbeitet und genutzt werden, ob verschiedene Meldungen sich 
auf dieselbe Person beziehen. Sie sind zu löschen, sobald nicht mehr zu erwarten ist, dass die damit 
bewirkte Einschränkung der Prüfungen nach Satz 1 eine nicht unerhebliche Verfälschung der aus den 
Meldungen zu gewinnenden epidemiologischen Beurteilung bewirkt, jedoch spätestens nach zehn 
Jahren.  
(6) Die nichtnamentliche Meldung nach § 6 Absatz 3 muss die Angaben nach Absatz 1 Nummer 5, 9 
und 11, Monat und Jahr der einzelnen Diagnosen sowie Name und Anschrift der betroffenen 
Einrichtung enthalten. Absatz 3 ist anzuwenden. § 9 Absatz 3 Satz 1 bis 3 gilt entsprechend.  
 
 
5. Abschnitt  
Bekämpfung übertragbarer Krankheiten  
 
§ 24 Behandlung übertragbarer Krankheiten  
Die Behandlung von Personen, die an einer der in § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2 und 5 oder § 34 Abs. 1 
genannten übertragbaren Krankheiten erkrankt oder dessen verdächtig sind oder die mit einem 
Krankheitserreger nach § 7 infiziert sind, ist insoweit im Rahmen der berufsmäßigen Ausübung der 
Heilkunde nur Ärzten gestattet. Satz 1 gilt entsprechend bei sexuell übertragbaren Krankheiten und 
für Krankheiten oder Krankheitserreger, die durch eine Rechtsverordnung auf Grund des § 15 Abs. 1 
in die Meldepflicht einbezogen sind. Als Behandlung im Sinne der Sätze 1 und 2 gilt auch der direkte 
und indirekte Nachweis eines Krankheitserregers für die Feststellung einer Infektion oder 
übertragbaren Krankheit; § 46 gilt entsprechend.  
 
(…) 
 
6. Abschnitt  
Zusätzliche Vorschriften für Schulen und sonstige  
Gemeinschaftseinrichtungen  
 
§ 33 Gemeinschaftseinrichtungen  
Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne dieses Gesetzes sind Einrichtungen, in denen überwiegend 
Säuglinge, Kinder oder Jugendliche betreut werden, insbesondere Kinderkrippen, Kindergärten, 
Kindertagesstätten, Kinderhorte, Schulen oder sonstige Ausbildungseinrichtungen, Heime, 
Ferienlager und ähnliche Einrichtungen.  
 
§ 34 Gesundheitliche Anforderungen, Mitwirkungspflichten, Aufgaben des Gesundheitsamtes  
(1) Personen, die an  
1. Cholera  
2. Diphtherie  
3. Enteritis durch enterohämorrhagische E. coli (EHEC)  
4. virusbedingtem hämorrhagischen Fieber  
5. Haemophilus influenzae Typ b-Meningitis  
6. Impetigo contagiosa (ansteckende Borkenflechte)  
7. Keuchhusten  
8. ansteckungsfähiger Lungentuberkulose  
9. Masern  
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10. Meningokokken-Infektion  
11. Mumps  
12. Paratyphus  
13. Pest  
14. Poliomyelitis  
15. Scabies (Krätze)  
16. Scharlach oder sonstigen Streptococcus pyogenes-Infektionen  
17. Shigellose  
18. Typhus abdominalis  
19. Virushepatitis A oder E  
20. Windpocken  
erkrankt oder dessen verdächtig oder die verlaust sind, dürfen in den in § 33 genannten 
Gemeinschaftseinrichtungen keine Lehr-, Erziehungs-, Pflege-, Aufsichts- oder sonstige Tätigkeiten 
ausüben, bei denen sie Kontakt zu den dort Betreuten haben, bis nach ärztlichem Urteil eine 
Weiterverbreitung der Krankheit oder der Verlausung durch sie nicht mehr zu befürchten ist. Satz 1 
gilt entsprechend für die in der Gemeinschaftseinrichtung Betreuten mit der Maßgabe, dass sie die 
dem Betrieb der Gemeinschaftseinrichtung dienenden Räume nicht betreten, Einrichtungen der 
Gemeinschaftseinrichtung nicht benutzen und an Veranstaltungen der Gemeinschaftseinrichtung 
nicht teilnehmen dürfen. Satz 2 gilt auch für Kinder, die das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet haben 
und an infektiöser Gastroenteritis erkrankt oder dessen verdächtig sind.  
(2) Ausscheider von  
1. Vibrio cholerae O 1 und O 139  
2. Corynebacterium diphtheriae, Toxin bildend  
3. Salmonella Typhi  
4. Salmonella Paratyphi  
5. Shigella sp.  
6. enterohämorrhagischen E. coli (EHEC)  
dürfen nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes und unter Beachtung der gegenüber dem 
Ausscheider und der Gemeinschaftseinrichtung verfügten Schutzmaßnahmen die dem Betrieb der 
Gemeinschaftseinrichtung dienenden Räume betreten, Einrichtungen der Gemeinschaftseinrichtung 
benutzen und an Veranstaltungen der Gemeinschaftseinrichtung teilnehmen.  
(3) Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt entsprechend für Personen, in deren Wohngemeinschaft nach 
ärztlichem Urteil eine Erkrankung an oder ein Verdacht auf  
1. Cholera  
2. Diphtherie  
3. Enteritis durch enterohämorrhagische E. coli (EHEC)  
4. virusbedingtem hämorrhagischem Fieber  
5. Haemophilus influenzae Typ b-Meningitis  
6. ansteckungsfähiger Lungentuberkulose  
7. Masern  
8. Meningokokken-Infektion  
9. Mumps  
10. Paratyphus  
11. Pest  
12. Poliomyelitis  
13. Shigellose  
14. Typhus abdominalis  
15. Virushepatitis A oder E  
aufgetreten ist.  
(4) Wenn die nach den Absätzen 1 bis 3 verpflichteten Personen geschäftsunfähig oder in der 
Geschäftsfähigkeit beschränkt sind, so hat derjenige für die Einhaltung der diese Personen nach den 
Absätzen 1 bis 3 treffenden Verpflichtungen zu sorgen, dem die Sorge für diese Person zusteht. Die 
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gleiche Verpflichtung trifft den Betreuer einer nach den Absätzen 1 bis 3 verpflichteten Person, 
soweit die Sorge für die Person des Verpflichteten zu seinem Aufgabenkreis gehört.  
(5) Wenn einer der in den Absätzen 1, 2 oder 3 genannten Tatbestände bei den in Absatz 1 
genannten Personen auftritt, so haben diese Personen oder in den Fällen des Absatzes 4 der 
Sorgeinhaber der Gemeinschaftseinrichtung hiervon unverzüglich Mitteilung zu machen. Die Leitung 
der Gemeinschaftseinrichtung hat jede Person, die in der Gemeinschaftseinrichtung neu betreut 
wird, oder deren Sorgeberechtigte über die Pflichten nach Satz 1 zu belehren.  
(6) Werden Tatsachen bekannt, die das Vorliegen einer der in den Absätzen 1, 2 oder 3 aufgeführten 
Tatbestände annehmen lassen, so hat die Leitung der Gemeinschaftseinrichtung das zuständige 
Gesundheitsamt unverzüglich zu benachrichtigen und krankheits- und personenbezogene Angaben 
zu machen. Dies gilt auch beim Auftreten von zwei oder mehr gleichartigen, schwerwiegenden 
Erkrankungen, wenn als deren Ursache Krankheitserreger anzunehmen sind. Eine 
Benachrichtigungspflicht besteht nicht, wenn der Leitung ein Nachweis darüber vorliegt, dass die 
Meldung des Sachverhalts durch eine andere in § 8 genannte Person bereits erfolgt ist.  
 
(…) 
 
§ 36 Einhaltung der Infektionshygiene  
(1) Folgende Einrichtungen legen in Hygieneplänen innerbetriebliche Verfahrensweisen zur 
Infektionshygiene fest und unterliegen der infektionshygienischen Überwachung durch das 
Gesundheitsamt:  
1. die in § 33 genannten Gemeinschaftseinrichtungen,  
2. Einrichtungen nach § 1 Absatz 1 bis 5 des Heimgesetzes,  
3. Betreuungs- oder Versorgungseinrichtungen, die mit einer der in den Nummern 1 und 2 
genannten Einrichtungen vergleichbar sind,  
4. Obdachlosenunterkünfte,  
5. Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber, Spätaussiedler und Flüchtlinge,  
6. sonstige Massenunterkünfte und  
7. Justizvollzugsanstalten.  
(2) Einrichtungen und Gewerbe, bei denen die Möglichkeit besteht, dass durch Tätigkeiten am 
Menschen durch Blut Krankheitserreger übertragen werden, können durch das Gesundheitsamt 
infektionshygienisch überwacht werden.  
(…) 
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Gesetz über den Beruf der Hebamme und des Entbindungspflegers (Hebammengesetz - 

HebG) 

(…) 
§ 4 
(1) Zur Leistung von Geburtshilfe sind, abgesehen von Notfällen, außer Ärztinnen und Ärzten nur 
Personen mit einer Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung „Hebamme” oder 
„Entbindungspfleger” sowie Dienstleistungserbringer im Sinne des § 1 Abs. 2 berechtigt. Die Ärztin 
und der Arzt sind verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, daß bei einer Entbindung eine Hebamme oder 
ein Entbindungspfleger zugezogen wird. 
(2) Geburtshilfe im Sinne des Absatzes 1 umfaßt Überwachung des Geburtsvorgangs von Beginn der 
Wehen an, Hilfe bei der Geburt und Überwachung des Wochenbettverlaufs. 
 
(…) 

Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln(Arzneimittelgesetz - AMG) 

 
§ 48 Verschreibungspflicht 
(1) Arzneimittel, die 
1. durch Rechtsverordnung nach Absatz 2, auch in Verbindung mit den Absätzen 4 und 5, bestimmte 
Stoffe, Zubereitungen aus Stoffen oder Gegenstände sind oder denen solche Stoffe oder 
Zubereitungen aus Stoffen zugesetzt sind, 
2. nicht unter Nummer 1 fallen und zur Anwendung bei Tieren, die der Gewinnung von Lebensmitteln 
dienen, bestimmt sind oder 
3. Arzneimittel im Sinne des § 2 Absatz 1 oder Absatz 2 Nummer 1 sind, die Stoffe 
mit in der medizinischen Wissenschaft nicht allgemein bekannten Wirkungen oder Zubereitungen 
solcher Stoffe enthalten, dürfen nur bei Vorliegen einer ärztlichen, zahnärztlichen oder tierärztlichen 
Verschreibung an Verbraucher abgegeben werden. Satz 1 Nr. 1 gilt nicht für die Abgabe zur 
Ausstattung von Kauffahrteischiffen durch Apotheken nach Maßgabe der hierfür geltenden 
gesetzlichen Vorschriften. Satz 1 Nummer 3 gilt auch für Arzneimittel, die Zubereitungen aus in ihren 
Wirkungen allgemein bekannten Stoffen sind, wenn die Wirkungen dieser Zubereitungen in der 
medizinischen Wissenschaft nicht allgemein bekannt sind, es sei denn, dass die Wirkungen nach 
Zusammensetzung, Dosierung, Darreichungsform oder Anwendungsgebiet der Zubereitung 
bestimmbar sind. Satz 1 Nummer 3 gilt nicht für Arzneimittel, die Zubereitungen aus Stoffen 
bekannter Wirkungen sind, soweit diese außerhalb der Apotheken abgegeben werden dürfen. An die 
Stelle der Verschreibungspflicht nach Satz 1 Nummer 3 tritt mit der Aufnahme des betreffenden 
Stoffes oder der betreffenden Zubereitung in die Rechtsverordnung nach Absatz 2 Nummer1 die 
Verschreibungspflicht nach der Rechtsverordnung. 
 
 
 

Gesetz über den Verkehr mit Betäubungsmitteln (Betäubungsmittelgesetz - BtMG) 
 
§ 1 Betäubungsmittel 
(1) Betäubungsmittel im Sinne dieses Gesetzes sind die in den Anlagen I bis III aufgeführten Stoffe 
und Zubereitungen. 
 
(…) 
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Anlage III (zu § 1 Abs. 1) verkehrsfähige und verschreibungsfähige 

Betäubungsmittel 

 
Spalte 1 enthält die International Nonproprietary Names (INN) der Weltgesundheitsorganisation. Bei 
der Bezeichnung eines Stoffes hat der INN Vorrang vor allen anderen Bezeichnungen. 
Spalte 2 enthält andere nicht geschützte Stoffbezeichnungen (Kurzbezeichnungen oder 
Trivialnamen). Wenn für einen Stoff kein INN existiert, kann zu seiner eindeutigen Bezeichnung die in 
dieser Spalte fett gedruckte Bezeichnung verwendet werden. Alle anderen nicht fett gedruckten 
Bezeichnungen sind wissenschaftlich nicht eindeutig. Sie sind daher in Verbindung mit der 
Bezeichnung in Spalte 3 zu verwenden. 
Spalte 3 enthält die chemische Stoffbezeichnung nach der Nomenklatur der International Union of 
Pure and Applied Chemistry (IUPAC). Wenn in Spalte 1 oder2 keine Bezeichnung aufgeführt ist, ist die 
der Spalte 3 zu verwenden. 
 
INN    andere nicht geschützte oder Trivialnamen chemische Namen (IUPAC) 
(…) 

Opium (der geronnene Saft der zur Art  
Papaver somniferum gehörenden Pflanzen) 

 
- ausgenommen in Zubereitungen, die nach einer im homöopathischen Teil des Arzneibuches beschriebenen 
Verfahrenstechnik hergestellt sind, wenn die Endkonzentration die sechste Dezimalpotenz nicht übersteigt - 

 
(…) 


